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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

31.10.2013 

Geschäftszahl 

E11 416569-1/2010 

Spruch 

E11 416.569-1/2010/9E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter DDr. Kinzlbauer, LL.M. als Vorsitzenden und den Richter Mag. 
Niederschick als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. der Islamischen Republik 
Pakistan, vertreten durch Mag. Lahner, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 09.11.2010, Zl. 10 
10.226-BAT, nach nicht öffentlicher Beratung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8 Abs 1 Z 1, 10 Abs 1 Z 2 AsylG 2005 BGBl I 2005/100 idgF als 
unbegründet abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Der Asylgerichtshof nimmt den nachfolgenden Sachverhalt als erwiesen an: 
 

I.1. Bisheriger Verfahrenshergang 
 

I.1.1. Die beschwerdeführende Partei (in weiterer Folge kurz als "bP" bezeichnet), ein männlicher 
Staatsangehöriger der Islamischen Republik Pakistan (in weiterer Folge "Pakistan" genannt), brachte am 
02.11.2010 nach illegaler Einreise beim Bundesasylamt (BAA) einen Antrag auf internationalen Schutz ein. 
 

Als Begründung für das Verlassen des Herkunftsstaates brachte die bP im Verfahren vor der belangten Behörde 
im Wesentlichen vor, dass sie aufgrund ihrer Mitgliedschaft bei der PML-Q von Angehörigen der regierenden 
Partei PML-N bedroht worden sei. 
 

I.1.2. Der Antrag der bP auf internationalen Schutz wurde folglich mit im Spruch genannten Bescheid des BAA 
gemäß § 3 Abs 1 AsylG 2005 abgewiesen und der Status eines Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt 
I.). Gem. § 8 Abs 1 Z 1 AsylG wurde der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Pakistan nicht zugesprochen (Spruchpunkt II.). Gemäß § 10 Abs 1 Z 2 AsylG wurde die 
Ausweisung aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Pakistan verfügt (Spruchpunkt III.). 
 

I.1.2.1. Im Rahmen der Beweiswürdigung erachtete die belangte Behörde das Vorbringen der bP unglaubwürdig 
und führte hierzu aus, dass die bP eine immer wieder vor dem BAA vorgebrachte Fluchtgeschichte erzählt habe. 
Ungeachtet dieses Erfahrungsschatzes hätte die bP die Fluchtgründe nicht glaubhaft dargelegt. Die bP habe die 
Erlebnisse in einer kurzen Art und Weise vorgebracht und hätte keinerlei Details benennen können. Darüber 
hinaus habe die bP das Vorbringen gesteigert. Selbst wenn man der Fluchtgeschichte glauben würde, stünde der 
bP eine innerstaatliche Fluchtalternative offen. 
 

I.1.2.2. Zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in Pakistan traf das Bundesasylamt ausführliche 
Feststellungen. 
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I.1.2.3. Rechtlich führte das Bundesasylamt aus, dass weder ein unter Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GKF noch 
unter § 8 Abs. 1 AsylG zu subsumierender Sachverhalt hervorkam. Ebenso stelle eine Ausweisung keinen 
unzulässigen Eingriff in das durch Art. 8 EMRK geschützte Recht auf ein Privat- und Familienleben der bP dar. 
 

I.1.2.4. Hinsichtlich des Inhaltes des angefochtenen Bescheides im Detail wird auf den Akteninhalt (VwGH 16. 
12. 1999, 99/20/0524) verwiesen. 
 

I.1.3. Gegen den angefochtenen Bescheid wurde mit im Akt ersichtlichen Schriftsatz vom 25.11.2010 innerhalb 
offener Frist Beschwerde erhoben. 
 

Im Wesentlichen wurde Folgendes vorgebracht: 
 

Die belangte Behörde gehe rechts- und tatsachenirrig davon aus, der Antrag der bP sei abzuweisen. Es seien 
Verfahrensvorschriften verletzt worden. 
 

Die bP habe ihre Mitwirkungspflichten in dem vom BAA als Schnellverfahren durchgeführten Verfahren stets 
erfüllt und ein detailliertes Vorbringen erstattet. Die Behörde habe das Verfahren einen Tag nach der 
Einvernahme der bP abgeschlossen, ohne den maßgeblichen Sachverhalt zu ermitteln. Die Behörde habe sowohl 
§ 37 AVG als auch § 18 Abs. 1 AsylG verletzt und nicht darauf hingewirkt, dass alle zur Entscheidung 
wesentlichen Angaben ermittelt wurden. 
 

Der bP sei auch aufgetragen worden, den Führerschein aus Pakistan vorzulegen, dennoch sei am nächsten Tag 
der Einvernahme entschieden worden. Die bP würde ehest bald einen Mitgliedausweis sowie den FIR 
hinsichtlich der Anzeige der bP bei der Polizei vorlegen. Hierfür wurde eine Frist von drei Wochen beantragt. 
 

Bezüglich "dieser Umstände" hätte das BAA keine entsprechenden Fragen sondern Fragestellungen hinsichtlich 
der Jacke der bP sowie geschmacklose Fragen, warum die bP dann überhaupt überleben hätte können, gestellt. 
 

Die Länderfeststellungen seien unvollständig und teilweise unrichtig. Sie würden sich kaum mit dem konkreten 
Fluchtvorbringen befassen. Das BAA habe es unterlassen, sich mit der Eskalation der Lage in Pakistan in den 
letzten Monaten infolge der Flutkatastrophe sowie im Zusammenhang mit Konflikten zwischen Regierungs- und 
Oppositionsparteien auseinanderzusetzen. Die Behörden wären bei Konflikten zwischen Mitgliedern der Parteien 
machtlos und herrsche eine höchst instabile Lage in Pakistan. Länderberichte würden dies bestätigen und fände 
das Vorbringen der bP in den Länderberichten Deckung. 
 

Die Sicherheitskräfte seien schutzunfähig bzw. schutzunwillig, auch was die Terrorakte der Taliban beträfe. 
 

Es sei eine Verletzung des Parteiengehörs im Umstand zu erblicken, dass der bP keine weitergehende 
Stellungnahmefrist zu den Länderfeststellungen eingeräumt worden ist bzw. sei ihr die 
Stellungnahmemöglichkeit im Rahmen der Einvernahme nur pro forma und ohne Hinweis auf deren Wichtigkeit 
eingeräumt worden. 
 

Die Fragestellungen seien wirr durcheinander gestellt gewesen, es sei keine Struktur im Interview erkennbar und 
habe es die Behörde nicht geschafft, die bP derart anzuleiten, dass die bP als unkundige Person den Sachverhalt 
vervollständigen habe können. 
 

Darüber hinaus sei das BAA nicht sämtlichen Hinweisen nachgegangen, obwohl die bP angeboten habe, 
Beweismittel nachzureichen. Die Behörde habe dies im Interview auch noch angeregt (Vorlage des 
Führerscheins) und sei die bP deshalb davon ausgegangen, dass sie eine entsprechende Frist erhalten werde. Das 
BAA habe hierzu lediglich angemerkt, dass derartige Anzeigen und Berichte leicht als Gefälligkeitsschreiben zu 
erhalten wären und da die Identität der bP nicht feststehe, eine in derartigen Schreiben erwähnte Person nicht 
zwingend mit der bP ident sein müsste. Die bP stellte den Antrag auf dreiwöchige Frist zur Vorlage ihres 
Parteiausweises sowie einer Anzeige bei der Polizei. 
 

Das BAA habe die Beweiswürdigung hinsichtlich des Verhaltens der bP in der Einvernahme auf "langjährige 
Erfahrung" gestützt, was lediglich eine Vermutung darstelle. Zusätzlich seien lediglich nicht individualisierte 
Textbausteine verwendet worden. Der zuständige Organwalter des BAA sei vorurteilsbehaftet und nicht in der 
Lage gewesen, ein ordnungsgemäßes Verfahren durchzuführen. 
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Im Falle einer Abschiebung läge überdies eine Verletzung von Art. 3 EMRK sowie von § 10 Abs. 2 AsylG vor. 
Die bP sei seit der Einreise um Integration bemüht und versuche, die deutsche Sprache zu erlernen. Sie sei 
unbescholten und versuche, sich im Arbeitsmarkt zu integrieren. 
 

Hinsichtlich des Inhaltes der Beschwerde im Detail und des weiteren Vorbringens wird auf den Akteninhalt 
(VwGH 16. 12. 1999, 99/20/0524) verwiesen. 
 

I.1.4. Aufgrund der Geschäftsverteilung 2012 des Asylgerichtshofes wurde die gegenständliche Rechtssache mit 
Wirksamkeit 02.01.2012 abgenommen und dem nunmehr entscheidenden Senat zugeteilt. 
 

I.1.5. Mit Schreiben des Asylgerichtshofes vom 23.03.2013 wurden der bP aktuelle Länderfeststellungen zur 
Lage in Pakistan (Bundesasylamt Staatendokumentation August 2012, Auswärtiges Amt 02.11.2012) zur 
Stellungnahme übermittelt. Weiters wurde die bP aufgefordert, bekannt zu geben, ob sich an ihren Verhältnissen 
seit der Einvernahme vor dem BAA etwas geändert habe sowie etwaige integrationsbescheinigende Unterlagen 
vorzulegen. 
 

I.1.6. Mit Mail vom 18.04.2013 wurde durch den nunmehrigen rechtsfreundlichen Vertreter der bP um eine 
Fristerstreckung zur Vorlage von Unterlagen gebeten. 
 

I.1.7. Mit Schreiben vom 19.04.2013 erfolgte eine Vollmachtsbekanntgabe und wurden eine Einstellungszusage, 
ein Unterstützungsschreiben eines Freundes namens XXXX und ein Aufnahmeblatt (Deutschkurs-Anmeldung) 
vorgelegt. Demnach würde die bP intensive Bindungen zu Österreich haben und sei in der Heimat inzwischen 
entwurzelt. Eine Ausweisung sei unzulässig und sei die bP bemüht, die Deutschkenntnisse zu verbessern. Die bP 
habe geplant, eine Beschäftigungsbewilligung zu beantragen und sei ihr für den Fall des legalen Zuganges zum 
Arbeitsmarkt bereits eine Anstellung als Spengler zugesagt worden. 
 

I.1.8. Hinsichtlich des Verfahrensherganges im Detail wird auf den Akteninhalt verwiesen. 
 

I.2. Basierend auf das Ergebnis des Beweisverfahrens sind folgende Feststellungen zu treffen: 
 

I.2.1. Die beschwerdeführende Partei 
 

Bei der beschwerdeführenden Partei handelt es sich um einen männlichen pakistanischen Staatsbürger, welcher 
die Sprachen Urdu und Punjabi beherrscht und sich zum Mehrheitsglauben des sunnitischen Islam bekennt. Die 
bP ist ein junger, gesunder, arbeitsfähiger Mann mit bestehenden familiären Anknüpfungspunkten in dessen 
Herkunftsstaat und einer -wenn auch auf niedrigerem Niveau als in Österreich- gesicherten Existenzgrundlage. 
 

Die bP hat für 10 Jahre die Schulte in XXXX besucht. Fünf Brüder und zwei Schwestern der bP leben nach wie 
vor in der Herkunftsregion der bP. 
 

Die bP hat keine familiären und relevanten privaten Anknüpfungspunkte in Österreich. Die bP hat eine 
Einstellungszusage von XXXX als Spengler. Die bP war zu einem Deutschkurs, Beginn 25.04.2013, Niveau A1 
angemeldet. 
 

Die bP befand sich von XXXX bis XXXX2010 in der Grundversorgung in Österreich. 
 

Die Identität der bP steht nicht fest. 
 

Der bP ist gegebenenfalls die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative zumutbar. 
 

Die bP stammt aus XXXX im Punjab. Die Herkunftsregion der bP liegt nicht in einer regionalen Problemzone 
[Khyber Pakhtunkhwa und FATA, Belutschistan, Karatschi, Kaschmir (Azad Jammu und Kashmir, Gilgit-
Baltistan)] und besteht für diese Region etwa seitens des deutschen Auswärtigen Amtes keine spezielle 
Reisewarnung. (http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00SiHi/Pakistan 
Sicherheit.html?nn=344362# doc344284bodyText1). Selbiges gilt für das Außenministerium der Schweiz 
(http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/travad/hidden/hidde2/pakist.html). Seitens der vom österreichischen 
Außenministerium herausgegebenen partiellen Reisewarnung ist die oa. Region, aus welcher die bP stammt, 
nicht mitumfasst. 
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(http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/reiseinformation/a-z-laender/pakistan-de.html). 
 

I.2.2. Die Lage im Herkunftsstaat Pakistan 
 

Zur Lage in Pakistan werden dem Erkenntnis die der bP bereits zur Kenntnis gebrachten Länderfeststellungen 
(Feststellungen der Staatendokumentation des Bundesasylamtes vom August 2012, Feststellungen des 
Auswärtigen Amtes zur Lage in der Islamischen Republik Pakistan vom 02.11.2012) zugrunde gelegt. Deren 
wesentliche Bestandteile lauten: 
 

ALLGEMEINE LAGE 
 

Block 1: Staatsaufbau, Politik, Wahlen 
 

Pakistan ist abwechselnd von demokratisch gewählten Regierungen und Militärdiktaturen regiert worden. Im 
Herbst 2008 kehrte Pakistan zu demokratischen Verhältnissen zurück, nachdem der seit 1999 regierende 
Militärherrscher Musharraf das Land verlassen hatte, um einem drohenden Amtsenthebungsverfahren zuvor zu 
kommen. 
 

Als sein Nachfolger wurde am 06.09.2008 Asif Ali Zardari, Witwer der am 27.12.2007 bei einem Attentat 
getöteten Benazir Bhutto und Ko-Vorsitzender der Pakistan People's Party PPP, zum neuen Präsidenten 
Pakistans gewählt. Pakistan wird seitdem von einer Koalitionsregierung unter Führung der PPP regiert. Nach 
dem Index des "World Justice Project" zur Rechtsstaatlichkeit gehört Pakistan zu den Ländern mit großen 
Defiziten in diesem Bereich. 
 

Insgesamt 33 Jahre lang wurde das Land von Militärs regiert. Auch während der Perioden der zivilen Regierung 
behielt die Armee dominierenden Einfluss auf bestimmte Politikbereiche, insbesondere in der Außen- und 
Sicherheitspolitik. Darüber hinaus verfügt die Armee über ein umfangreiches Firmennetz und erheblichen 
Landbesitz. Dadurch fließen ihr neben dem Verteidigungshaushalt weitere Einnahmen zu. Die Firmen werden 
zumeist von pensionierten Offizieren geleitet. 
 

Mit der Rückkehr Pakistans zur Demokratie hat sich die Lage auch insoweit geändert, als der seit Oktober 2007 
amtierende Armeechef General Kayani einen Kurs der weitgehenden politischen Neutralität verfolgt. Alle 
Offiziere, die in zivilen Ministerien tätig waren, mussten im Frühjahr 2008 ihre Posten räumen. Kayani hat 
seitdem mehrfach öffentlich erklärt, die Armee werde sich nicht in die Politik einmischen. Die Grenzen dieser 
Zurückhaltung liegen jedoch dort, wo eine Beschneidung der bisherigen Privilegien (z.B. Budgetfreiheit) 
befürchtet wird. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Pakistan, Stand: Juni 2011) 
 

Pakistan ist ein Bundesstaat mit den vier Provinzen Punjab, Sindh, Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa (ehemals 
North West Frontier Province NWFP) und den "Federally Administered Tribal Areas" (FATA). Die 
pakistanische Verfassung bestimmt, dass die vom Parlament beschlossenen Gesetze in FATA nur gelten, wenn 
dies der Präsident explizit anordnet. Daneben kontrolliert Pakistan die Gebiete von Gilgit-Baltistan (die früheren 
"Northern Areas") und Azad Jammu & Kashmir (AJK - "freies Kaschmir"), den auf der pakistanischen Seite der 
Demarkationslinie ("Line of Control") zwischen Indien und Pakistan liegende Teil Kaschmirs. Beide Gebiete 
werden offiziell nicht zum pakistanischen Staatsgebiet gerechnet. Gilgit-Baltistan hat im September 2009 eine 
Teilautonomie erhalten. Es war bislang von Islamabad aus regiert worden. AJK genießt ebenfalls Autonomie, ist 
aber finanziell von der Zentralregierung in Islamabad abhängig. 
 

Die gesetzgebende Gewalt in Pakistan liegt beim Parlament. Das Parlament besteht aus zwei Kammern, der 
Nationalversammlung und dem Senat. [...] Die Nationalversammlung umfasst 342 Abgeordnete, von denen 272 
direkt vom Volk gewählt werden. Es gilt das Mehrheitswahlrecht. 60 Sitze sind für Frauen, 10 weitere für 
Vertreter religiöser Minderheiten reserviert. Die reservierten Sitze werden auf die in der Nationalversammlung 
vertretenen Parteien entsprechend ihrem Stimmenanteil verteilt. Die Legislaturperiode dauert fünf Jahre. 
 

Im April 2010 wurde eine weitreichende Verfassungsreform verabschiedet, die von einem parteiübergreifenden 
Parlamentsausschuss seit Juni 2009 vorbereitet worden war. Ziel der Kommission war es, zur Grundgestalt der 
unter Präsident Zulfikar A. Bhutto 1973 verabschiedeten Verfassung zurückzukehren, die nach zahlreichen 
Eingriffen der Militärherrscher Zia ul Haq und Musharraf fast bis zur Unkenntlichkeit verändert worden war. 
Kernelemente der vorgenommenen Verfassungsänderungen sind eine Stärkung der Position des 



 Asylgerichtshof 31.10.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 55 

Premierministers bei gleichzeitiger Schwächung der Machtbefugnisse des Präsidenten, eine Stärkung des 
Föderalismus durch eine deutliche Ausweitung der Kompetenzen der Provinzen gegenüber der Zentralregierung, 
eine Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz durch ein neues Ernennungsverfahren für die obersten Richter und 
die Einführung zweier neuer Grundrechte: des Rechts auf Information und des Rechts auf Erziehung. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Pakistan - Innenpolitik, Stand: März 2012, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html, Zugriff 2.8.2012) 
 

Der Premierminister Pakistans Gilani war angeklagt Untersuchungen zu Korruptionsfällen gegen Präsident 
Zardari nicht in Gang gebracht zu haben. Er wurde vom Höchstgericht für schuldig befunden und zu einer 
symbolischen Haft von wenigen Minuten verurteilt. Gilani hatte die Vorwürfe bestritten und argumentiert, dass 
der Präsident als Staatsoberhaupt Immunität besäße. Bei dem Verfahren gegen den Premierminister handelt es 
sich um eine Facette des Konfliktes zwischen Regierung und Justiz, hinter der das Militär vermutet wird. 
 

(BBC News: Pakistani PM Gilani guilty of contempt but spared jail, 26.4.2012, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17848796, Zugriff 29.8.2012) 
 

Das pakistanische Parlament hat Raja Pervez Ashraf mit großer Mehrheit zum Nachfolger des entmachteten 
Regierungschefs Yousuf Raza Gilani gewählt. 211 der 342 Abgeordneten stimmten laut Parlamentspräsidentin 
Fehmida Mirza für den Kandidaten der regierenden Pakistanischen Volkspartei (PPP). 
 

Ashraf gehört wie Präsident Asif Ali Zardari und sein Vorgänger Gilani der PPP an und gilt als enger Vertrauter 
des Präsidenten. 
 

(Zeit Online: Ashraf ist neuer Regierungschef in Pakistan, 22.6.2012, 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-06/pakistan-regierungschef-ashraf, Zugriff 29.8.2012) 
 

Der Nachfolger des vom Höchstgericht vom Amt des Premierministers aufgrund seiner Verurteilung 
ausgeschlossenen Gilani, Raja Pervez Ashraf wurde vom Höchstgericht ebenfalls angeklagt, da er sich weigerte, 
die Schweiz aufzufordern die Korruptionsvorwürfe gegen den pakistanischen Präsidenten zu prüfen. Die 
Vorwürfe gehen auf die Regierungszeit Benazir Bhuttos in den 1990er Jahren zurück. 
 

(BBC News: Pakistan PM Raja Pervez Ashraf summoned over corruption case, 8.8.2012, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-19175306#, Zugriff 29.8.2012) 
 

- Parlamentswahlen 2008 
 

Aus den Parlamentswahlen am 18. Februar 2008 war die bis dahin oppositionelle Pakistan Peoples Party (PPP) 
unter der Führung von Asif Ali Zardari, dem Witwer der 2007 ermordeten ehemaligen Premierministerin 
Benazir Bhutto, als Sieger hervorgegangen. Ihre Parlamentsmehrheit reichte aber für eine Alleinregierung nicht 
aus. Sie schloss sich deshalb mit der zweitgrößten Partei, der PML-N des ehemaligen Premierministers Nawaz 
Sharif, und zwei kleineren Parteien zu einer Koalition zusammen. Yousaf Rana Gilani (PPP) wurde am 24. März 
2008 zum Premierminister gewählt. 
 

Präsident Musharraf, der am 29. November 2007 als ziviler Präsident für eine weitere fünfjährige Amtszeit 
vereidigt worden war, trat am 18. August 2008 angesichts eines drohenden Amtsenthebungsverfahrens zurück 
und verließ Pakistan. Am 6. September 2008 wurde Zardari von der Nationalversammlung und den vier 
Provinzversammlungen zum neuen Präsidenten gewählt und am 9. September vereidigt. Politische Differenzen 
zwischen der PPP und der PML-N hatten wenige Tage zuvor am 25. August 2008 zum Austritt der PML-N aus 
der Regierungskoalition geführt. Die PPP führte seitdem eine Koalitionsregierung mit der MQM, der 
viertstärksten Partei im Parlament, sowie den kleineren Parteien ANP und JUI-F. Die JUI-F trat im Dezember 
2010 aus der Regierung aus, danach verließ auch die MQM die Regierung. Anfang Mai 2011 gelang es jedoch 
der PPP, die PML-Q, die in der Regierungszeit Musharrafs gegründet worden war, als Koalitionspartner zu 
gewinnen. Nachdem im Sommer auch die MQM in die Regierung zurückgekehrt ist, verfügt die Regierung 
Zardari/Gilani über eine solide Mehrheit im Parlament. Die nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 
stehen turnusmäßig 2013 an. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Pakistan - Innenpolitik, Stand: März 2012, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html, Zugriff 2.8.2012) 
 

Block 2: Allgemeine Sicherheitslage 
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Das Hauptaugenmerk der Armee liegt derzeit auf der Bekämpfung der Taliban und anderer jihadistischer 
Gruppen, die sich in den vergangenen Jahren zur zentralen Bedrohung des Landes entwickelt haben. 2009 ging 
die Armee mit zwei größeren Militäroperationen (im Sommer 2009 im Swat-Tal und im Oktober 2009 in Süd-
Wasiristan) gegen die Taliban vor, die ihrerseits Anschläge auf militärische Einrichtungen auch außerhalb der 
umkämpften Gebiete ausübten (z.B. Selbstmordanschlag auf eine Kaserne in Mardan, Khyber-Pakhtunkhwa, am 
10. Februar 2011 mit 32 Toten). 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Pakistan, Stand: Juni 2011) 
 

2011 kam es in Pakistan zu insgesamt 44 Selbstmordschlägen. Dabei kamen 669 Personen ums Leben. 2010 
starben noch 1.159 Personen bei 67 Selbstmordschlägen. Insgesamt kam es zu knapp 2.000 terroristischen 
Angriffen. Dabei starben insgesamt 2.391 Menschen und 4.389 wurden verletzt. 
 

(HRCP - Human Rights Commission of Pakistan: State of Human Rights in 2011, March 2012, 

http://www.hrcp-web.org/pdf/AR2011/Complete.pdf, Zugriff 28.8.2012 / Pak Institute for Peace Studies: 
Pakistan Security Report 2011, 4.1.2012, http://san-pips.com/download.php?f=108.pdf, Zugriff 3.8.2012) 
 

Zählt man die Opfer der terroristischen Anschläge, der militärischen Operationen, der Drohnen, der ethno-
politischen Gewalt, der Gewalt zwischen verschiedenen Stämmen und der grenzüberschreitenden Gewalt 
zusammen, wurden im Jahr 2011 in Pakistan bei 2.985 Zwischenfällen 

7.107 Menschen getötet und 6.736 verletzt. 
 

Die Gewaltvorfälle gingen damit um 12 Prozent im Vergleich zu 2010 zurück (22 Prozent im Vergleich zu 
2009), die Zahl der Todesopfer um 29 Prozent und die Zahl der Verletzten um 34 Prozent. Der Trend eines 
insgesamten Rückgangs von Gewaltvorfällen und Opferzahlen, der bereits im Jahr 2010 beobachtet werden 
konnte, hielt somit auch 2011 an. 
 

(Pak Institute for Peace Studies: Pakistan Security Report 2011, 4.1.2012, http://san-
pips.com/download.php?f=108.pdf, Zugriff 3.8.2012) 
 

Daneben finden auch in anderen Teilen der FATA immer wieder Gefechte statt. Die Taliban reagieren auf diese 
Militäroperationen mit Terroranschlägen, von denen v.a. Khyber Pakhtunkhwa und FATA betroffen sind, die 
sich aber auch gegen Ziele in pakistanischen Großstädten wie z.B. Karachi, Lahore und Faisalabad richten. Die 
Terroranschläge halten auch im Jahr 2012 an. Sie zielen vor allem auf Einrichtungen des Militärs und der 
Polizei. Opfer sind aber auch politische Gegner der Taliban, religiöse Minderheiten sowie Muslime, die nicht der 
strikt konservativen Scharia-Auslegung der Taliban folgen, wie z.B. die Sufis. 
 

Die pakistanische Regierung steht in dieser Auseinandersetzung vor großen Herausforderungen: Um die 
militärischen Erfolge zu konsolidieren und einer Rückkehr der Taliban vorzubeugen, müssen in den zurück 
gewonnenen Gebieten funktionierende zivile Verwaltungsstrukturen etabliert werden, das gilt v.a. für das 
Rechtssystem. Außerdem muss die wirtschaftliche Entwicklung dieser Gebiete vorangetrieben werden. 
Schließlich gilt es, die große Zahl interner Flüchtlinge zu bewältigen, die im Sommer 2009 auf die Zahl von 2,7 
Mio. angestiegen war. Mittlerweile sind die Bewohner des Swat-Tals wieder zurückgekehrt. Dennoch wird die 
Zahl der Binnenflüchtlinge, vor allem aufgrund der weitergehenden Kämpfe in den FATA, immer noch knapp 
eine Mio. geschätzt. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Pakistan - Innenpolitik, Stand: März 2012, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html, Zugriff 2.8.2012) 
 

Militante und terroristische Gruppen, darunter die Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), eine militante 
Dachorganisation, zielten auf Zivilisten, Journalisten, Schulen, lokale Führungspersönlichkeiten, 
Sicherheitskräfte und Mitglieder der Strafverfolgungsbehörden. Außerdem waren auch Angehörige von 
religiösen Minderheiten ein Ziel. 
 

Die Regierung versuchte durch verschiedene Maßnahmen die Bevölkerung zu schützen. So wurden Aktionen 
gesetzt, um die terroristischen Gruppen zu schwächen und die Rekrutierung durch militante Gruppen 
einzuschränken. So wurde gegen Mitglieder krimineller Banden und Kommandanten der TTP vorgegangen. Die 
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Regierung betreibt aber auch weiterhin ein Zentrum zur Rehabilitation und Erziehung ehemaliger 
Kindersoldaten in Swat. 
 

(USDOS - United States Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2011, 24.5.2012) 
 

Zielgerichtete Anschläge auf Personen oder Gruppen, die sich gegen die Tehreek-i Taliban Pakistan (TTP) 
aussprechen, halten im Berichtszeitraum an. Neben Trauerumzügen werden vermehrt auch Moscheen zu 
Anschlagszielen, die von Mitgliedern von Pro-Regierungsmilizen aufgesucht werden. Die Anschläge 
konzentrieren sich auf die Provinz Khyber-Paschtunistan (KPK) und die Stammesgebiete im Grenzgebiet zu 
Afghanistan (Federally Administered Tribal Areas, FATA). Am 15. März [2012] kommt der für die 
Außenbezirke der Provinzhauptstadt Peschawar zuständige Polizeipräsident, Kalam Khan, bei einem 
Selbstmordanschlag ums Leben. Khan hatte in den letzten Monaten mehrere Operationen geleitet, die militante 
Organisationen in den Vororten Peschawars zum Ziel hatten. Auch Angehörige der schiitischen Minderheit 
werden weiterhin zielgerichtet angegriffen. So wird am 28. Februar ein Fernverkehrsbus auf dem Weg von 
Rawalpindi nach Gilgit auf halber Strecke von bewaffneten Männern angehalten und durchsucht. Alle Insassen 
müssen ihre Personalausweise vorweisen, 16 als Schiiten identifizierte Männer werden erschossen. Die 
Busverbindung nach Gilgit bleibt für mehrere Tage unterbrochen. Busunternehmen fordern die Begleitung von 
staatlichem Sicherheitspersonal. Im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet mehren sich grenzübergreifende 
Angriffe auf pakistanische Sicherheitsposten. Vor allem in den Stammesgebieten Orakzai, Kurram und Khyber 
stürmen Aufständische wiederholt Sicherheitsposten und verüben Anschläge auf Pro-Regierungsgruppen. In 
Kurram und Khyber führt die Armee weiterhin Militäroffensiven durch, um Aufständische zurückzudrängen, zu 
vertreiben und strategisch wichtige Positionen zu sichern. Im Tirah-Tal im Stammesgebiet Khyber kommt es zu 
immer verlustreicheren Gefechten. Hier kämpft nicht nur das pakistanische Militär gegen Aufständische, 
sondern auch zwei rivalisierende militante Gruppierungen untereinander, die TTP und die Lashkhar-i Islam. 
 

(HSS - Hanns-Seidel-Stiftung: Quartalsbericht, Pakistan I/2012, 5.4.2012, 

http://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/QB/Pakistan_QB_2012_I.pdf, Zugriff 3.8.2012) 
 

Die zweite Hälfte 2011 war eine vergleichsweise friedliche Periode. Es kam zu einem Rückgang der 
Selbstmordanschläge und zu einem Rückgang bei Drohnenangriffen. Die Sicherheitslage verbessert sich 
langsam, die Gewalt hat in den letzten beiden Jahren um 24 Prozent abgenommen. Dennoch gehört Pakistan zu 
den brisantesten Regionen der Welt. 
 

Die Sicherheitslage im Punjab, in Kaschmir und Islamabad hat sich wesentlich verbessert. In den Provinzen 
Khyber Pakhtunkhwa, Belutschistan und den FATA ist die Zahl der gewalttätigen Zwischenfälle im Jahr 2011 
jedoch gestiegen. 
 

Sicherheitsanalysten führen verschiedenen Gründe an, welche die Militanten davon abhielten, ihre Angriffe 
auszudehnen, wie die militärischen Operationen in Teilen der FATA, die gestiegene Überwachung durch die 
Rechtsdurchsetzungsbehörden und die Verhaftung von 4.219 Terror-Verdächtigen, aber auch die US-Drohnen, 
die Gespräche zwischen den Militanten und dem Staat, die Dezentralisierung der TTP sowie die zunehmende 
Konzentration al Quaidas auf Afrika und die arabische Halbinsel. 
 

(Pak Institute for Peace Studies: Pakistan Security Report 2011, 4.1.2012, http://san-
pips.com/download.php?f=108.pdf, Zugriff 3.8.2012) 
 

In Pakistan kam es seit 2001 aufgrund der bewaffneten Auseinandersetzungen zu Vertreibungen in den FATA 
und Khyber Pakhtunkhwa. Die Verwendung von Stammesmilizen, die die Menschenrechte verletzten, um 
militärische Ziele zu erreichen, ging auf Kosten der Rechte von IDPs und anderer Bürger. 
 

(Brookings Institution: From Responsibility to Response: Assessing National Approaches to Internal 
Displacement, November 2011) 
 

Block 3: Regionale Problemzonen - Khyber Pakhtunkhwa und FATA 
 

Die sog. "Stammesgebiete" ("Federal Administered Tribal Areas", FATA) umfassen ca. 3 % der Fläche 
Pakistans; dort leben ca. 2 % der Bevölkerung. Sie unterliegen nur beschränkt der pakistanischen Jurisdiktion. 
Die Verfassung gewährt den FATA eine weitgehende Autonomie. Pakistanische Gesetze haben nur dann 
Geltung, wenn sie durch ein Dekret des Präsidenten für die FATA in Kraft gesetzt werden, was bislang nur 
selten geschehen ist. 
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Nachdem die Taliban durch Militäroffensiven aus dem Swat-Tal (April 2009) sowie aus Süd-Wasiristan 
(Oktober 2009) vertrieben worden waren, haben sich die meisten Taliban-Kämpfer den Auseinandersetzungen 
entzogen und sind in entlegenere Gebiete der sog. "Stammesgebiete" ausgewichen. Gleichzeitig haben sie 
Pakistan im Jahr 2009 mit einer Welle von Terroranschlägen überzogen, die sich zumeist gegen Einrichtungen 
der Sicherheitskräfte richtete (Armee, Polizei und ISI), der aber auch viele unbeteiligte Zivilisten zum Opfer 
fielen. 
 

Die Militäroperationen gegen die Taliban werden von der großen Mehrheit der Bevölkerung und der Medien 
unterstützt. Grund dafür ist, dass vielen Pakistanern die Möglichkeit einer Taliban-Herrschaft erst mit der 
Übernahme des Swat-Tals (ein früher sehr beliebtes Urlaubsgebiet) real vor Augen geführt wurde. Tägliche 
Berichte über die Willkürherrschaft der Taliban (Hinrichtungen, Auspeitschung als Strafe, Sprengung von 
Mädchenschulen, Rekrutierung von Minderjährigen) führten dazu, dass die Taliban durch die Mehrheit als 
existentielle Bedrohung betrachtet werden. Auch die Terrorwelle, mit denen die Taliban und sympathisierende 
jihadistische Gruppen versuchen, ein Ende der Militäroperationen zu erzwingen, hat bislang noch zu keiner 
Kehrtwende in der öffentlichen Meinung geführt. 
 

In den zurückeroberten, zuvor von den Taliban kontrollierten Gebieten stehen die Behörden vor den 
Herausforderungen des Wiederaufbaus, auch der öffentlichen Verwaltung und der Justiz. Dies gilt insbesondere 
für Wirtschaft, Verwaltung und Justiz. 2009 sind vor den Kämpfen in der Provinz Khyber Pakhtunwa und den 
"Stammesgebieten" ca. 2,7 Mio. Menschen geflohen Noch ca. 1 Mio. Binnenvertriebene warten auf die 
Rückkehr in ihre Heimatorte. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Pakistan, Stand: Juni 2011) 
 

Die Kämpfe zwischen der Armee und den Taliban führen auch zu erheblichen Fluchtbewegungen. Nachdem im 
April 2009 die pakistanische Armee einen Großangriff in der Swat-Region und den umliegenden Distrikten 
startete, wo zahlenmäßig ein Viertel der Bevölkerung der Provinz Khyber Pakhtunkhwa beheimatet ist, schätzten 
die Vereinten Nationen, dass mehr als 3,5 Millionen Menschen aus ihrer Heimat geflohen sind. Mittlerweile 
sollen zwischen 80 bis 90 Prozent der Flüchtlinge in das Swat-Tal zurückgekehrt sein. Doch bleibt die Zahl der 
Binnenflüchtlinge, vor allem aufgrund der weitergehenden Kämpfe in den FATA und den Überschwemmungen 
entlang des Indus-Flusses vom August 2010, weiterhin hoch. 
 

(D-A-CH-Bericht: Sicherheitslage in Afghanistan. Vergleich zweier afghanischer Provinzen (Ghazni und 
Nangarhar) und den pakistanischen Stammesgebieten durch die drei Partnerbehörden Deutschlands, Österreichs 
und der Schweiz, März 2011) 
 

In den FATA operieren unterschiedliche terroristische Organisationen. Das Spektrum reicht dabei von 
einheimischen Aufständischen hin zu internationalen Terrororganisationen, welche die FATA als 
Ausgangsregion ihrer Operationen, vor allem im Kampf gegen die internationalen Verbände in Afghanistan, 
verwenden. Die Organisationen kooperieren fallweise, es lassen sich auf dem Gebiet der FATA folgende 
Gruppen festmachen. 
 

 - Tehrik-i-Taliban Pakistan 
 

 - Mullah Nazir Gruppe 
 

 - Turkistan Bhittani Gruppe 
 

 - Haqqani Netzwerk 
 

 - Gul Bahadur Gruppe 
 

 - Lashkar-e-Jhangvi (North) 
 

 - Lashkar-e-Islam 
 

 - Ansar-ul-Islam 
 

 - Tehrik-i-Nifaz-i-Shariat-i-Mohammadi. 
 

(Analyse der Staatendokumentation: Afghanistan / Pakistan: 
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Extremistische Gruppierungen im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet, 31.1.2011) 
 

Die Staatsmacht konnte in Teilen der FATA wiederhergestellt werden, jedoch ist die Sicherheitslage 
unbeständig, da viele Militante in andere Gebiete der FATA flohen. 
 

Im Gegensatz zu anderen Regionen ist in den Provinzen Khyber Pakhtunkhwa, Belutschistan und den FATA die 
Zahl der gewalttätigen Zwischenfälle im Jahr 2011 gestiegen. Khyber Pakhtunkhwa weist mit 890 die höchste 
Zahl an Todesopfern bei terroristischen Attacken in Pakistan auf, die FATA mit 612 die dritthöchste, jedoch 
weist die FATA mit 675 die höchste Zahl an terroristischen Attacken in Pakistan auf. 
 

(Pak Institute for Peace Studies: Pakistan Security Report 2011, 4.1.2012, http://san-
pips.com/download.php?f=108.pdf, Zugriff 2.8.2012) 
 

In den FATA fanden 643 und in Khyber Pakhtunkhwa 497 der insgesamt 

1.887 von HRCP registrierten Angriffe terroristischer und extremistischer Gruppen statt. 
 

(HRCP - Human Rights Commission of Pakistan: State of Human Rights in 2011, March 2012, 

http://www.hrcp-web.org/pdf/AR2011/Complete.pdf, Zugriff 28.8.2012) 
 

Block 4: Regionale Problemzonen - Belutschistan 
 

Belutschistan im Südwesten des Landes ist mit 44 Prozent die flächenmäßig größte Provinz Pakistans. Sie ist 
reich an natürlichen Ressourcen und besitzt insbesondere große Öl- und Erdgasvorkommen. 
 

Trotz der reichen Erdgasvorkommen gilt Belutschistan als die ärmste Region Pakistans und die Unzufriedenheit 
der Bevölkerung mit der Zentralregierung in Islamabad ist groß. Als der ehemalige Präsident Pervez Musharraf 
1999 durch einen Militärputsch an die Macht kam, begann er mit der intensiven Exploration der Erdgasfelder. Es 
formten sich Rebellenbewegungen, die vor allem strategische und verkehrspolitisch wichtige Ziele sowie 
Militärposten in der Region angriffen. 
 

(Institut für Politische Wissenschaft, Universität Hamburg: Pakistan (Belutschistan), ohne Datum, 

http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/onTEAM/preview/Ipw/Akuf/kriege/318ak_pakistan.htm, Zugriff 
29.8.2012) 
 

Die Regierung hat im November 2009 ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Situation in Belutschistan 
verabschiedet. Dazu zählt auch die Bereitschaft zum Dialog mit belutschischen Nationalisten, die wegen der 
Repressionen durch die Musharraf-Regierung ins Exil gegangen waren oder die Wahlen in Belutschistan 
boykottiert haben. Dennoch bleibt die politische Lage in Belutschistan angespannt. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Pakistan, Stand: Juni 2011) 
 

In Belutschistan ermordeten nationalistische Gruppierungen Angehörige gegnerischer Parteien, ethnische 
Punjabis und Angehörige der staatlichen Sicherheitskräfte. Darüber hinaus bekannten sie sich zu Anschlägen auf 
Erdgas- und Stromleitungen, die zu schweren Versorgungsengpässen in der Provinz führten. Bei religiös 
motivierten Angriffen der Splittergruppe Lashkar-e-Jhangvi und anderer Extremistengruppen auf Schiiten kamen 
insgesamt mindestens 280 Menschen zu Tode oder wurden verletzt. 
 

(AI - Amnesty International: Jahresbericht 2012, 24.5.2012) 
 

Ethnische Belutschen kämpfen seit Jahren für mehr Autonomie und mehr Kontrolle über die natürlichen 
Ressourcen in der Region. Sunnitische Milizen haben Angriffe gegen Schiiten in Belutschistan durchgeführt. 
 

(Reuters: Factbox: Key political risks to watch in Pakistan, 12.12.2011, 

http://www.reuters.com/article/2011/12/12/us-pakistan-risks-idUSTRE7BB08S20111212, Zugriff 29.8.2012) 
 

In Belutschistan fanden die zweitmeisten Terrorakte in Pakistan im Jahr 2011 statt. 
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(Pak Institute for Peace Studies: Pakistan Security Report 2011, 4.1.2012, http://san-
pips.com/download.php?f=108.pdf, Zugriff 2.8.2012) 
 

In Belutschistan, fanden 615 der insgesamt 1.887 von HRCP registrierten Angriffe terroristischer und 
extremistischer Gruppen statt. 
 

(HRCP - Human Rights Commission of Pakistan: State of Human Rights in 2011, March 2012, 

http://www.hrcp-web.org/pdf/AR2011/Complete.pdf, Zugriff 28.8.2012) 
 

Block 5: Regionale Problemzonen - Karatschi 
 

Karatschi, Hauptstadt der Provinz Sindh und größte Handels- und Hafenmetropole Pakistans, wird von Anfang 
Juli bis Mitte September [2011] von einer ethno-politisch motivierten Gewaltwelle überzogen. Politisch 
motivierte, ethnische Spannungen zwischen den Muhajir, den nach der Teilung Britisch-Indiens nach Pakistan 
emigrierten Muslime Indiens, und den aus Afghanistan und der Nordwestgrenze Pakistans zugewanderten 
Paschtunen halten seit Jahren an. Im Juli verschlechtert sich die Situation schlagartig und gerät außer Kontrolle. 
In den Sommermonaten sterben in Karatschi über 300 Menschen bei zielgerichteten Tötungen, Entführungen 
und Überfällen. Provinz- und Nationalregierung reagieren vorerst nur mit leeren Stellungnahmen und 
Schuldzuweisungen. 
 

(HSS - Hanns Seidel Stiftung: Projektland Pakistan, III/2011, 
http://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/QB/Pakistan_QB_2011_III.pdf, Zugriff 29.8.2012) 
 

Über 1.600 Menschen wurden im Jahr 2011 in Karatschi getötet, über 800 davon aufgrund von politischer und 
religiöser Gewalt. Die Tötungen wurden von bewaffneten Gruppen, die von allen in der Stadt vertretenen 
politischen Parteien geschützt wurden, begangen. Die größte politische Partei in Karachi, das Muttaheda Qaumi 
Movement (MQM), mit schwer bewaffneten Kadern und einer gut dokumentierten Vergangenheit von 
Menschenrechtsverletzungen und politischer Gewalt, wurde weithin als Haupttäter der gezielten Tötungen 
betrachtet. Paramilitärische Kräfte wurden in die südliche Hafenstadt verlegt um die gefährlichen Distrikte zu 
stabilisieren. Die Sicherheitskräfte nahmen Hunderte Verdächtige fest; der Oberste Gerichtshof übte Kritik an 
den politischen Parteien, die zur Gewalt aufgestachelt hätten, und an den Behörden, weil sie zahlreiche bekannte 
Gewalttäter nicht aufgehalten hätten. 
 

(Reuters: Factbox: Key political risks to watch in Pakistan, http://www.reuters.com/article/2011/12/12/us-
pakistan-risks-idUSTRE7BB08S20111212, Zugriff 29.8.2012 / HRW - Human Rights Watch: World Report 
2012, 22.1.2012 / AI - Amnesty International: Jahresbericht 2012, 24.5.2012) 
 

In Karachi war mit 748 Opfern, davon 190 Angehörige politischer Parteien, im Jahr 2010 im Vergleich zu 2009 
(272 Tote) eine starke Zunahme der Opfer so genannter gezielter Tötungen ("targeted killings") aus politischen, 
ethnischen, kriminellen (organisierte Kriminalität) und religiösen Gründen zu verzeichnen. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Pakistan, Stand: Juni 2011) 
 

Die politisch und religiös motivierte Gewalt in Karatschi verlangt eine umfassende politische Initiative um das 
Gleichgewicht zwischen den Ethnien und religiösen Gruppen wieder herzustellen. 
 

(Pak Institute for Peace Studies: Pakistan Security Report 2011, 4.1.2012, http://san-
pips.com/download.php?f=108.pdf, Zugriff 2.8.2012) 
 

Alleine in Karatschi fanden 56 der insgesamt 1.887 von HRCP registrierten Angriffe terroristischer und 
extremistischer Gruppen statt. 
 

(HRCP - Human Rights Commission of Pakistan: State of Human Rights in 2011, March 2012, 

http://www.hrcp-web.org/pdf/AR2011/Complete.pdf, Zugriff 28.8.2012) 
 

Block 6: Regionale Problemzonen - Kaschmir (Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan) 
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Seit März 2011 kommt zu einer langsamen Entspannung zwischen Indien und Pakistan. Dennoch bleibt die 
Region hoch militarisiert. Die lokale Regierung verfügt nur über eine scheinbare Souveränität und ist tatsächlich 
der Regierung in Islamabad unterstellt. Die wahre Macht geht aber vom Militär aus. 
 

(ICG - International Crisis Group: Pakistan's Relations with India: 

Beyond Kashmir? 3.5.2012, 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/pakistan/224-pakistans-relations-with-india-beyond-
kashmir.pdf, Zugriff 29.8.2012) 
 

In Gilgit Baltistan fanden 24 der insgesamt 1.887 von HRCP registrierten Angriffe terroristischer und 
extremistischer Gruppen statt. 
 

Vier der insgesamt 135 Angriffe auf Bildungseinrichtungen fanden in Gilgit Baltistan statt. 
 

(HRCP - Human Rights Commission of Pakistan: State of Human Rights in 2011, March 2012, 

http://www.hrcp-web.org/pdf/AR2011/Complete.pdf, Zugriff 28.8.2012) 
 

In Gilgit-Baltistan führen latente Konflikte zwischen Schiiten und Sunniten gelegentlich zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen. 
 

Am 3. April 2012 wurde in der Stadt Gilgit durch das pakistanische Militär eine Ausgangssperre verhängt, um 
religiös motivierte Unruhen, die zuvor 14 Tote und über 50 Verletzte gefordert hatten, einzudämmen. Zudem 
wurde das Mobilfunknetz in Gilgit abgeschaltet und der Karakorum Highway gesperrt; die pakistanische 
Fluglinie PIA stellte ihre regulären Flüge nach Gilgit ein. Als Vorsichtsmaßnahme flog die pakistanische 
Luftwaffe ca. 120 ausländische Touristen am 8. April nach Islamabad aus. Am 29. April 2012 konnten die 
Ausgangssperre und die übrigen Sicherheitsmaßnahmen wieder aufgehoben werden. 
 

[...] kriminelle Übergriffe auf Touristen sind in den vergangenen Monaten nicht bekannt geworden, wohl aber 
religiös motivierte Angriffe auf Schiiten, die auf dem Karakorum Highway unterwegs waren. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Pakistan: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung), 22.5.2012, 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/PakistanSicherheit.html, Zugriff 29.8.2012) 
 

Block 7: Überschwemmungen 
 

Im Juli 2010 stand ein Fünftel Pakistans aufgrund von unerwartet starken Monsunregenfällen im Nordwesten des 
Landes unter Wasser. Etwa 20 Millionen Menschen in den Provinzen Khyber-Pakthunkhwa, Punjab und Sindh 
waren im vergangenen Jahr davon betroffen. 
 

Auch [2011] verursachten starke Regenfälle Anfang August große Zerstörungen im Süden des Landes. In der 
Provinz Sindh sind mehr als 8,5 Millionen Menschen von der Flut betroffen und mehr als 1,5 Millionen Häuser 
wurden beschädigt. Etwa 450 Menschen - darunter 115 Kinder - kamen binnen weniger Tage ums Leben. 
 

(HSS - Hanns Seidel Stiftung: Projektland Pakistan, III/2011, 
http://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/QB/Pakistan_QB_2011_III.pdf, Zugriff 29.8.2012) 
 

Pakistan wurde in der zweiten Jahreshälfte 2010 von der größten humanitären Krise seiner Geschichte getroffen, 
als starke Monsunregenfälle Anfang August eine Reihe sintflutartiger Überschwemmungen in allen Provinzen 
des Landes auslösten. Fast 2.000 Tote waren zu beklagen, ein großer Teil der Infrastruktur (Straßen, Brücken, 
Schulen) wurde in den betroffenen, v.a. flussnahen, Gebieten beschädigt oder komplett zerstört. Die 
Gesamtschäden werden auf knapp 10 Mrd. Dollar geschätzt. Die pakistanische Regierung unterstützt die 
betroffenen Familien mit Entschädigungszahlungen. Die internationale Gemeinschaft reagierte auf die 
Katastrophe mit großzügigen Hilfszusagen. 
 

Mitte April 2011 wurden offiziell die letzten flutbedingten humanitären Hilfsmaßnahmen im Land beendet, der 
Wiederaufbau ist eingeleitet worden. (AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Lage in der Islamischen Republik Pakistan, Stand: Juni 2011) 
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Die Pakistanische Regierung reagierte langsam auf die erneute Flut [vom August 2011] in der südlichen Provinz 
Sindh. Bei den Überschwemmungen starben über 300 Menschen und es wurden 1,4 Millionen Häuser beschädigt 
oder zerstört. 
 

(Reuters: Factbox: Key political risks to watch in Pakistan, 12.12.2011, 

http://www.reuters.com/article/2011/12/12/us-pakistan-risks-idUSTRE7BB08S20111212, Zugriff 7.8.2012) 
 

Menschenrechte 
 

Block 1: Allgemein 
 

Pakistan ist den folgenden internationalen Abkommen zum Schutz der Menschenrechte beigetreten: 
 

¿ Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 
 

¿ Übereinkommen über die Rechte des Kindes; 
 

¿ Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; 
 

¿ Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe; 
 

¿ Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte. 
 

(U.K. Home Office: Country of Origin Information Report, Pakistan, 7.6.2012) 
 

Pakistan hat im Juni 2010 den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie die Konvention 
gegen Folter ratifiziert. Nach der Ratifikation des internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte im April 2008 hat Pakistan damit eine Reihe wichtiger menschenrechtlicher Kodifikationen 
ratifiziert. Die bei den Ratifikationen der Konventionen eingereichten, sehr weitreichenden Vorbehalte, die den 
Schutzbereich der Konventionen teilweise erheblich eingeschränkt haben, wurden am 14. September 2011 
größtenteils zurückgezogen. 
 

Die pakistanische Verfassung enthält in einem eigenen Abschnitt über Grundrechte auch eine Reihe wichtiger 
menschenrechtlicher Garantien. Allerdings weichen der Anspruch der Verfassung und die gesellschaftliche 
Realität voneinander ab. Polizei und Justiz unterlaufen häufig Fehler bei der Untersuchung von Straftaten. 
Korruption ist weit verbreitet. Die pakistanischen Gerichtshöfe sind zudem überlastet: Gerichtsverfahren ziehen 
sich nicht selten über Jahrzehnte hin. Auch die seit dem Ende der Militärherrschaft wieder erstarkte Judikative ist 
bisher noch nicht in der Lage gewesen, einen besseren gerichtlichen Schutz der Menschenrechte zu 
gewährleisten. 
 

(Auswärtiges Amt: Pakistan, Staatsaufbau/Innenpolitik, Stand: März 2012, 

http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html#doc344388bodyText3, Zugriff 
2.8.2012) 
 

Der Schutz der Menschenrechte ist in der Verfassung verankert. Kapitel 1, Teil II der Verfassung ist den 
Grundrechten gewidmet. Art. 4 §§ 1 und 2 der Verfassung garantieren den Schutz der körperlichen 
Unversehrtheit und Selbstbestimmung, die nur auf der Basis der geltenden Gesetzgebung eingeschränkt werden 
dürfen, den Schutz vor willkürlicher Verhaftung, des persönlichen Ansehens sowie das Recht auf Freiheit und 
Eigentum. Art. 9 der Verfassung verbietet willkürliche Verhaftungen und Tötungen ohne gesetzliche Grundlage 
(die Todesstrafe ist nach wie vor in Pakistan nicht abgeschafft, s. III.3.). Art. 24 Abs. 2 garantiert den Schutz vor 
willkürlicher Enteignung persönlichen Eigentums und Art. 25 § 1 die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz. 
Art. 25 § 2 der Verfassung verbietet Diskriminierung auf Grund des Geschlechts. Art. 37 sichert eine 
kostengünstige und zügige Rechtsprechung zu. 
 

Zwischen Verfassungsanspruch und Realität besteht eine erhebliche Diskrepanz. Teil VII der Verfassung 
garantiert die Unabhängigkeit der Judikative, die zwar eine politische Stärkung erfahren hat, die aber insgesamt 
gesehen nach wie vor ineffizient und v.a. in den unteren Gerichtsinstanzen auch weitgehend wirkungslos ist. 
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Seit 2008 gibt es ein Ministerium für Menschenrechte; im Dezember 2008 wurde von der Regierung ein 
Gesetzentwurf zur Wiedereinrichtung einer staatlichen Menschenrechtskommission eingebracht; bislang ist das 
Gesetz aber vom Parlament noch nicht verabschiedet worden. 
 

Fälle von Verschwindenlassen (Journalisten, Aktivisten, Terrorverdächtige oder Stammesführer) durch die 
Sicherheitskräfte stammen überwiegend aus der Zeit der Militärdiktatur, kommen aber immer noch vor. 2010 hat 
die Human Rights Commission of Pakistan 34 neue Fälle registriert, davon 28 in Belutschistan. 
 

Nach der Rückkehr zur Demokratie setzte die Regierung im Mai 2008 zwei Untersuchungsausschüsse zur Suche 
nach verschwundenen Personen ein. Gemäß Angaben der "Bewegung zu Aufklärung von Fällen erzwungenen 
Verschwindenlassens" wurden bis Oktober 2009 650 Personen identifiziert; 416 Fälle sind beim Obersten 
Gerichtshof anhängig. 
 

Der Oberste Gerichtshof hat sich seit Anfang Januar 2010 der Thematik der "verschwundenen Personen" 
angenommen und damit Regierung und Sicherheitskräfte unter Druck gesetzt, die Aufklärung der ungeklärten 
Fälle zu beschleunigen. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Pakistan, Stand: Juni 2011) 
 

Die größten Probleme im Bereich Menschenrechte stellen die außergerichtlichen Tötungen, Verschwinden von 
Personen und Folter durch Sicherheitskräfte, aber auch Militante, Terroristen und extremistische Gruppen dar. 
 

(USDOS - United States Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2011, 24.5.2012) 
 

Block 2: Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit 
 

Die Versammlungsfreiheit wird durch die Verfassung garantiert, unterliegt aber dem Vorbehalt der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung, der sich teilweise als Sicherheitsverwahrung und in massivem Gewalteinsatz der 
Polizei gegenüber Demonstranten äußert. Art. 19 der Verfassung garantiert die Meinungsfreiheit, stellt sie 
jedoch unter einen Gesetzesvorbehalt. Einschränkungen der Meinungsfreiheit sind danach zulässig zum Schutz 
der Integrität, Sicherheit oder Verteidigung von Pakistan oder zum Schutz des Islam ("in the interest of the glory 
of Islam"). 
 

Die Medienlandschaft ist breit und pluralistisch. In den letzten Jahren haben sich 75 private Fernsehsender neu 
etabliert, es gibt neue online-Magazine und neue Radiostationen. Das ehemals dominante staatliche Fernsehen 
spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Die zahlreichen Medien können weitgehend frei berichten, Kritik an 
der Regierung ist möglich und verbreitet. In Einzelfällen berichten Journalisten über Repressionen durch 
Regierungsstellen, dies betrifft v.a. Reaktionen auf Fälle von investigativem Journalismus gegenüber einzelnen 
Regierungsmitgliedern. Nicht geduldet wird auch eine ein bestimmtes Maß überschreitende Kritik an der 
Institution des Militärs oder den Sicherheitsdiensten. In diesen Fällen sehen sich Journalisten Repressionen 
ausgesetzt. 
 

Die Hauptgefahr für die Meinungsfreiheit und die freie Betätigung der Medien geht von nichtstaatlichen 
bewaffneten Gruppen, wie den Taliban und mit ihnen verbündeten Gruppen sowie anderen religiös-
extremistischen Gruppen aus. Diese setzen Morde, Entführungen und Einschüchterungen, auch gegenüber 
Familienangehörigen, ein, um missliebige Journalisten zu beseitigen oder mundtot zu machen. In von Taliban 
kontrollierten Gebieten ist eine Taliban-kritische Berichterstattung unmöglich, in den übrigen Landesteilen 
werden Taliban-kritische Journalisten gezielt bedroht und eingeschüchtert. Insgesamt wurden 2010 acht 
Journalisten getötet, davon sieben in Ausübung ihres Berufs. 
 

Viele Journalisten aus der Provinz Khyber Pakhtunkhwa oder den "Stammesgebieten" sind in die Städte Karachi, 
Lahore oder Islamabad geflohen und arbeiten von dort aus. Auch in Belutschistan ist die freie Betätigung der 
Presse sehr eingeschränkt und sehen sich Journalisten Drohungen und Einschüchterungen ausgesetzt. Urheber 
sind zumeist nichtstaatliche bewaffnete Gruppen oder kriminelle Banden. Im Index der NRO "Reporter ohne 
Grenzen" zur weltweiten Pressefreiheit belegte Pakistan 2010 (Stand: 20.10.2010) Platz 151 von 178. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: Juni 2011) 
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Das Gesetz gewährt Rede- und Pressefreiheit, aber Drohungen, Gewalt und Tötungen führten dazu, dass 
Journalisten und Redakteure Selbstzensur praktizierten. 
 

Die Regierung behinderte Kritik durch die Überwachung politischer Aktivität. Die Staatsbürger konnten die 
Regierung öffentlich oder privat kritisieren, doch Kritik am Militär wurde beschränkt. 
 

Es gab Beispiele bei denen die Regierung private Fernsehsender verboten hat und die Ausstrahlung bestimmter 
Programme blockierte. Journalisten und ihre Familien wurden von militanten Gruppen und kriminellen 
Elementen eingesperrt, geschlagen, entführt und eingeschüchtert. Dies führte häufig zur Praxis der Selbstzensur. 
 

Unabhängige Medien sind aktiv. Es gibt eine Vielzahl von unabhängigen englisch- und urdusprachigen Zeitung 
und Magazinen. Die wenigen kleinen privaten Nachrichtenagenturen und privaten Medien üben sich in 
Selbstzensur, vor allem wenn es sich um das Militär handelt. Um in Azad Kashmir zu publizieren benötigt man 
eine Erlaubnis der Regierung. 
 

Die Regierung schränkt normalerweise die akademische Freiheit nicht ein, aber Mitglieder von 
Studierendenorganisationen mit Kontakten zu politischen Parteien erzeugen eine Atmosphäre der Gewalt und 
Intoleranz, die die akademische Freiheit ihrer Kommilitonen beschränkt. 
 

Das Gesetz garantiert grundsätzlich die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Dieses Recht ist aber 
Beschränkungen unterworfen. So können Versammlungen von mehr als vier Personen von den Distriktbehörden 
untersagt werden, wenn keine polizeiliche Genehmigung vorliegt. Das Gesetz erlaubt der Regierung alle Arten 
von Versammlungen, außer Begräbnisprozessionen, aus Sicherheitsgründen zu verbieten. 
 

Im Laufe des Jahres [2011] wurden mindestens sechs Journalisten in Pakistan getötet. Ein Klima von Angst 
behindert die Berichterstattung über das Militär und über militante Gruppen. Journalisten berichteten kaum über 
Menschenrechtsverletzungen durch das Militär bei Antiterroroperationen. Die Taliban und andere bewaffnete 
Gruppen bedrohten regelmäßig Medien über ihre Berichterstattung. 
 

(HRW - Human Rights Watch: World Report 2012, 22.1.2012) 
 

Block 3: Opposition 
 

Politische Parteien können weitgehend frei operieren. Eine Einschränkung der politischen Opposition findet 
nicht statt. Politische Auseinandersetzungen werden jedoch v.a. in Karachi z.T. auch gewalttätig ausgetragen. 
2010 wurden in Karachi fast 200 Angehörige politischer Parteien durch sogenannte gezielte Tötungen ("targeted 
killings") ermordet. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Pakistan, 

Stand: Juni 2011) 
 

Block 4: Haftbedingungen 
 

Das Verhältnis der Zahl der Strafgefangenen zur Gesamtbevölkerung (geschätzt auf 164,6 Mio.) liegt bei 
50:100.000 und ist damit gering. Die Verhältnisse in den Gefängnissen sind dennoch sehr schlecht; nach 
Feststellung von UNODC [United Nations Office on Drugs and Crime] und HRCP [Human Rights Commission 
of Pakistan] sind die Grundrechte der Strafgefangenen, insbesondere auf körperliche Unversehrtheit und 
Menschenwürde, nicht gewahrt. Dies gilt verstärkt für Strafgefangene, die zum Tod verurteilt wurden. Ungefähr 
74% der Häftlinge sind nicht zuletzt wegen der allgemein überlangen Verfahrensdauer Untersuchungshäftlinge. 
Dabei übersteigt die Dauer der Untersuchungshaft nicht selten das zu erwartende Strafmaß. Schließlich werden 
auch bei Kleinkriminalität häufig Gefängnisstrafen verhängt, ohne von anderen Sanktionsmöglichkeiten 
Gebrauch zu machen. Von der Möglichkeit, Untersuchungshäftlinge auf Kaution frei zu lassen, wird viel zu 
wenig Gebrauch gemacht und viele Untersuchungshäftlinge verfügen nicht über die finanziellen Möglichkeiten 
zur Stellung einer Kaution. Auch die Option, Strafgefangene vorzeitig auf Bewährung aus der Haft zu entlassen, 
bleibt meist ungenutzt. Folge dieser Probleme sowie mangels Errichtung neuer Anlagen ist die chronische 
Überbelegung der Haftanstalten. Die landesweit 97 vorhandenen Einrichtungen sind für rund 42.000 Gefangene 
ausgelegt, tatsächlich waren dort aber rund 83.000 Personen (Stand Oktober 2009) untergebracht; die 
Überbelegungsquote liegt bei 194%. Mit Verabschiedung der "National Judicial Policy" 2009 wird versucht, u.a. 
durch konsequentere Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen zur Entlassung auf Kaution und zur 
Bewährung das Problem der Überbelegung der Gefängnisse in den Griff zu bekommen. 
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Es gibt besondere Frauengefängnisse, bei gemischten Gefängnissen sind Frauen- und Männerabteilungen 
voneinander getrennt. Die Zahl der weiblichen Strafgefangenen belief sich im Oktober 2009 auf 1.252, von 
denen 408 in Untersuchungshaft waren und 149 zum Tode verurteilt worden waren. Wenn auch nicht in 
gleichem Grad wie bei den übrigen Haftanstalten, gibt es auch in den Einrichtungen für Frauen Überbelegung 
und schlechte Haftbedingungen unter unzureichenden hygienischen Bedingungen und mangelhafter 
medizinischer Versorgung. 
 

Jugendgefängnisse existieren nicht. Der Jugendstrafvollzug erfüllt nicht die sowohl nach pakistanischem Recht 
(Juvenile Justice System Ordinance, JJSO) als auch nach der von Pakistan unterzeichneten VN-Konvention über 
die Rechte des Kindes niedergelegten Mindestanforderungen. Im Juni 2009 gab es 1.500 jugendliche 
Strafgefangene; davon waren nur 125 (8,3%) rechtskräftig verurteilt. Bürokratische Hindernisse, Korruption auf 
verschiedenen Ebenen und die Ineffizienz des überlasteten Justizsystems führen auch im Jugendstrafvollzug 
dazu, dass viele Gefangene eine längere Zeit in Untersuchungshaft verbringen, als sie laut Gesetz als 
Höchststrafe für ihr Vergehen erhalten könnten. Auch nach Ablauf der Strafhaft kommt es bis zur Freilassung 
z.T. zu langen Verzögerungen. Völlig ungeklärt ist die Lage der Gefangenen aus den militärischen Operationen 
im Swat-Tal und in Süd-Wasiristan. Zum einen fehlt es an einer eindeutigen auf ihren Fall anwendbaren 
Strafgesetzgebung, zum anderen gibt es weder ordentliche Strafanstalten noch ein funktionierendes Justizwesen 
in den vom Militär befreiten Gebieten. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Pakistan, Stand: Juni 2011) 
 

Die Haftbedingungen waren oft extrem schlecht und entsprachen nicht internationalen Standards. Manchmal 
folterte und misshandelte die Polizei Personen in Haft und manchmal wurden außergerichtliche Tötungen 
durchgeführt. Überbelegung war häufig, außer in den Zellen für wohlhabende oder einflussreiche Gefangene. 
 

Unzureichende Versorgung mit Lebensmittel und medizinische Versorgung in den Gefängnissen führte zu 
chronischen Gesundheitsproblemen und Unterernährung bei jenen, die nicht in der Lage waren ihre Nahrung mit 
Hilfe von Familie oder Freunden zu ergänzen. Es existierte ein System für grundlegende medizinische 
Versorgung und Notfallversorgung aber dieses funktionierte nicht immer effektiv. 
 

Es gibt einen Ombudsmann für Häftlinge mit einem Zentralbüro in Islamabad und einem in jeder Provinz. 
Obwohl ein Beschwerdesystem für Gefangene existierte um Missstände aufzuzeigen, funktionierte dieses nicht 
effektiv. 
 

(USDOS - United States Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2011, 24.5.2012) 
 

Die Human Rights Commission of Pakistan zitiert den Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, nachdem dieser 
im Mai 2009 mehrere Gefängnisse besichtigt hatte: Ihm zufolge zählen zu den dringendsten Problemen im 
pakistanischen Strafvollzug die starke Überbelegung, die langen Haftdauern über die Maximalstrafen hinaus 
sowie die unzureichende medizinische Versorgung und der allgemein schlechte physische und psychische 
Zustand der Inhaftierten. 
 

(SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe: Länderanalyse, Pakistan: Justizsystem und Haftbedingungen, 5.5.2010) 
 

Block 5: Todesstrafe 
 

Bei Verwirklichung von 27 Delikten kann die Todesstrafe verhängt werden, darunter Mord, Anstiftung zum 
Mord, Hochverrat, Spionage, Blasphemie (falls der Tatbestand der Prophetenbeleidigung gegeben ist), Besitz 
von und Handel mit mehr als 1 kg Rauschgift, gemeinschaftlich begangene Vergewaltigung, terroristischer 
Anschlag mit Todesfolge und Internet-Terrorismus ("cyber terrorism") mit Todesfolge. Zwingend 
vorgeschrieben ist sie bei Mord, Vergewaltigung und Blasphemie (falls der Tatbestand der Prophetenbeleidigung 
gegeben ist). Der unter die Todesstrafe gestellte Strafenkatalog geht weit über den nach dem Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte gesetzten Rahmen hinaus. Die Todesstrafe wird in Pakistan weiterhin 
verhängt - 2010 wurden 356 Personen zum Tode verurteilt -, seit September 2008 ist sie wegen des Moratoriums 
jedoch nicht mehr vollstreckt worden. In Revisionsverfahren wird sie oft in lebenslange Freiheitsstrafen, die 
gesetzlich auf 25 Jahre begrenzt sind, umgewandelt, insbesondere bei Verurteilungen wegen Mordes bei 
Zustimmung der Familie des Opfers. Nach Medienangaben, die der Zahl nach in etwa auch durch Amnesty 
International und durch die Human Rights Commission of Pakistan bestätigt wird, sollen derzeit insgesamt rund 
7.700 Strafgefangene zum Tode verurteilt sein. 
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Während sich insbesondere Menschenrechtsgruppen für die Abschaffung der Todesstrafe aussprechen, gibt es 
erhebliche Widerstände seitens islamischer Kleriker sowie aus Teilen der Bevölkerung. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Pakistan, Stand: Juni 2011) 
 

Das seit Ende 2008 geltende De-facto-Hinrichtungsmoratorium bestand auch 2010 weiter. Dennoch wurden im 
Berichtsjahr 356 Todesurteile ausgesprochen, zumeist wegen Mordes. Unter den Verurteilten befand sich auch 
ein Minderjähriger. Laut Angaben der NGO Human Rights Commission of Pakistan saßen weiterhin 8000 
Menschen im Todestrakt ein. 
 

(AI - Amnesty International: Amnesty International Report 2012, 24.5.2012) 
 

Minderheiten 
 

Block 1: Minderheitenrechte 
 

Die pakistansiche Bevölkerung setzt sich wie folgt zusammen: Punjabi 44,68%, Paschtunen (Pathan) 15,42%, 
Sindhi 14,1%, Saraiki 8,38%, Muhajirs 7,57%, Belutschen 3,57%, andere 6,28%. 
 

(CIA - Central intelligence Agency: World Factbook, 13.07.2012, https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/pk.html, Zugriff 2.8.2012) 
 

Pakistan ist ein vielsprachiges, multiethnisches und multikulturelles Land mit mehr als 60 Sprachen und 
dutzenden Ethnien. 
 

(Pildat - Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency: Ethnic Conflict in Sindh, October 
2011, 
http://www.pildat.org/Publications/publication/Conflict_Management/EthnicConflictinSindhOctober2011.pdf, 
Zugriff 2.8.2012) 
 

Es kommt zu Diskrminierungen gegen nationale und ethnische Minderheiten. 
 

(USDOS - United States Departement of State: Country Report on Human Rights Practices 2011, 24.5.2012) 
 

Durch die Einführung einer Quote für religiöse Minderheiten im Parlament mit der Verfassungsänderung von 
Dezember 2003 ist ihre parlamentarische Vertretung garantiert. Der Minister für Minderheiten, ein katholischer 
Pakistaner, wurde am 02. März 2011 wegen seines Einsatzes für eine Reform des Blasphemiegesetzes ermordet. 
In der Nationalversammlung sind zehn von 340 Sitzen, in den vier Provinzparlamenten 23 Sitze (davon acht im 
Punjab, neun in Sindh, drei in der Provinz Khyber Pakhtunwa, drei in Belutschistan) für Minderheiten reserviert. 
 

Die religiösen Minderheiten sind in der Armee deutlich unterrepräsentiert: ihre Karrierechancen sind geringer, 
außerdem fürchten sie Diskriminierung. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Pakistan, Stand: Juni 2011) 
 

Religion 
 

Block 1: Religionsfreiheit 
 

Pakistan hat gegenwärtig etwa 185 Millionen Einwohner. Ca. 96% sind Muslime (hiervon wiederum ca. 75% 
Sunniten und 25% Schiiten), die übrigen 4% der Bevölkerung sind Christen (1,5%), Hindus (1,6%) und 
Ahmadis (0,25%) sowie Sikhs, Parsis, Zikris, Bahais, Buddhisten und Kalasha. 
 

(BAMF- Informationszentrum Asyl und Migration: Lage der Religionsgemeinschaften in ausgewählten 
islamischen Ländern, August 2011) 
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Die Verfassung und andere Gesetze schränken die Religionsfreiheit ein. In der Praxis setzte die Regierung diese 
Einschränkungen auch durch. Die Regierung unternahm einige Schritte um die Religionsfreiheit und die 
Toleranz zu erhöhen, wie zum Beispiel die Gründung des Ministeriums der Nationalen Harmonie als Nachfolge 
des Ministeriums für Minderheiten und die Ernennung eines Sonderberaters für nationale Minderheiten nach der 
Ermordung des Ministers für Minderheiten. Es gab Berichte über gesellschaftlichen Missbrauch und 
Diskriminierungen aufgrund der Religion. Gesellschaftliche Intoleranz und Gewalt gegen Minderheiten und 
Muslime, die sich für mehr Toleranz einsetzen nahmen zu. Es kam zu einem Anstieg von Gewalt und 
Bedrohungen gegen religiöse Minderheiten und Muslimen, die sich für Toleranz und Pluralismus einsetzen (z. 
B. Anhänger des Sufismus) durch Extremisten, die die religiösen Spannungen weiter verschärften. In einigen 
Teilen des Landes verlangten Extremisten von der Bevölkerung die Befolgung ihrer autoritären Interpretation 
des Islam und drohten mit brutalen Konsequenzen, falls diese nicht befolgt würde. Es gab einige Angriffe auf 
Versammlungen und religiöse Plätze von Ahmadis, Hindus, Sufis und Schiiten, bei denen es zahlreiche Tote und 
große Zerstörungen gab. 
 

Von den 342 Parlamentariern sind 13 Mitglieder einer religiösen Minderheit. Zehn davon haben Sitze inne, die 
religiösen Minderheiten vorbehalten sind und drei für Frauen reservierte. Im Senat sind vier Sitze für religiöse 
Minderheiten reserviert - je einer für jede Provinz. 
 

(USDOS - US Department of State: 2011 International Religious Freedom Report - Pakistan, 30.7.2012) 
 

Seit 1990 verbietet § 295 a PPC das absichtliche Verletzen religiöser Objekte oder Gebetshäuser, § 295 b PPC 
die Entweihung des Koran, § 295 c PPC die Beleidigung des Propheten Mohammed. Die letztgenannte Norm 
sieht auch bei unabsichtlicher Erfüllung des Tatbestandes der Prophetenbeleidigung zwingend die Todesstrafe 
vor. In den meisten Fällen wird auf Druck von Extremisten im erstinstanzlichen Urteil die Todesstrafe verhängt; 
Berufungsgerichte heben solche Urteile aber wieder auf. So wurde bislang kein Todesurteil in einem 
Blasphemiefall vollstreckt. Im März 2005 wurde die Angabe der Religionszugehörigkeit in Reisepässen erneut 
eingeführt. 
 

Der Staat unternimmt große Anstrengungen, die inter-konfessionelle Gewalt einzugrenzen. Dennoch kommt es 
zwischen radikalen und gemäßigten Sunniten sowie zwischen radikalen Sunniten und der der schiitischen 
Minderheit (bis zu 20% der Muslime Pakistans) immer wieder zu Gewaltakten. 2010 starben bei 152 religiös 
motivierten Anschlägen 663 Menschen, zumeist bei Anschlägen auf religiöse Stätten (insbes. Sufi-Schreine) und 
Prozessionen. Zu besonderen Feiertagen der Glaubensgemeinschaften setzt die Polizei große Kontingente ein, 
um Übergriffe zu verhindern. Besonderes Angriffsziel sektiererischer Gewalt waren in den vergangenen sechs 
Jahren auch die schiitischen Hazara-Gemeinden in Belutschistan mit 98 Todesopfern und 250 Verletzten (2010). 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Pakistan, Stand: Juni 2011) 
 

Artikel 20 der pakistanischen Verfassung von 1973 garantiert die freie Religionsausübung, was auch den 
Wechsel zu einer anderen Religion beinhaltet. 
 

Es gibt in Pakistan keine strafrechtliche Bestimmung, die Apostasie bzw. Konversion für strafbar erklärt. Es gibt 
auch kein Missionierungsverbot, außer für Ahmadis (Artikel 298 C pakistanisches Strafgesetzbuch: 
Strafandrohung bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe und / oder Geldstrafe). 
 

Im Jahr 2010 hat sich - trotz der Bemühungen der pakistanischen Regierung zum Schutze der religiösen 
Minderheiten - die Anzahl der kritischen Vorfälle erhöht, in denen deren Rechte durch organisierte Gewalttäter 
verletzt wurden. Ferner wurden Vorfälle bekannt, in denen Sicherheitskräfte Angehörige religiöser Minderheiten 
in Haft misshandelt haben. Außerdem wird ihnen und anderen Offiziellen vorgeworfen, dass sie nicht adäquat 
gegen die gesellschaftliche Diskriminierung, religiöse Intoleranz und Akte von Gewalt und Bedrohung von 
Seiten anderer gesellschaftlicher Akteure gegen Angehörige dieser Minderheiten vorgegangen sind. Hinzu 
kommt das Vorhandensein von Gesetzen, die religiöse Minderheiten diskriminieren und Anlass zur 
Strafverfolgung bieten, wobei hier insbesondere die Strafandrohungen gegen die Ahmadiyya-Gemeinschaften zu 
nennen sind, die zudem auch bei der Ausübung ihres religiösen Glaubens behindert werden. 
 

Im Jahr 2010 wurden 418 Muslime verschiedener Glaubensrichtungen in Pakistan durch andere Muslime wegen 
ihrer Glaubenszugehörigkeit getötet und 963 wurden verletzt. Opfer waren Angehörige der sunnitischen 
hanafitischen Barelvi Muslime, die traditionelle Glaubenspraktiken, darunter auch der Verehrung von Heiligen 
(Sufis) und deren Gräber anhängen. Die Hanafi sind mit 50% Anteil an der islamischen Bevölkerung die 
zahlenstärkste muslimische Gruppe in Pakistan. Die Barelvi werden von den Deobandi und den Ahle Hadith, 
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zwei weiteren sunnitischen Glaubensrichtungen, wegen der Verehrung von Sufi-Heiligen und deren Gräbern 
sowie sonstiger Praktiken abgelehnt und von Extremisten unter diesen bekämpft. 
 

Auch die Barelvi lehnen die Anschauungen der anderen sunnitischen Sekten ab. Rd. 64% aller religiösen 
Schulen und Seminare werden von Deobandis, 25% von Barelvis, 6% von Ahle Hadith und 3% von schiitischen 
Organisationen betrieben. Vielfach wurden auch Schiiten Opfer sunnitischer Extremisten, wobei sich diese 
Vorfälle meist in Städten abspielten. Häufig wurden Selbstmordattentäter auf schiitische Prozessionen angesetzt. 
Es kam auch zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen sunnitischen und schiitischen Stämmen in den 
Stammesgebieten auf dem Land in der Nähe der Grenze zu Afghanistan. 
 

(BAMF- Informationszentrum Asyl und Migration: Lage der Religionsgemeinschaften in ausgewählten 
islamischen Ländern, August 2011) 
 

Radikale religiöse Gruppen bedrohten auch 2011 Angehörige religiöser Minderheiten wie Ahmadiyya, Christen, 
Hindu und Schiiten sowie gemäßigte Sunniten und stachelten zu Gewalt gegen alle Befürworter einer 
Reformierung der Blasphemie-Gesetze auf. Die Behörden waren nicht in der Lage, solche Angriffe gegen 
religiöse Minderheiten zu verhindern oder die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen. 
 

(AI - Amnesty International: Jahresbericht 2012, 24.5.2012) 
 

Die Lage der Religionsfreiheit blieb im Berichtszeitraum äußerst schlecht. Eine Reihe pakistanischer Gesetze 
beschränken die Religions- und Meinungsfreiheit. Regierungsfeindliche Elemente, die eine intolerante 
Interpretation des Islam unterstützen, begingen weiterhin Gewalttaten gegen andere Muslime und religiöse 
Minderheiten. Die Antwort der Regierung auf religiös motivierten Extremismus bleibt, trotz zunehmender 
Militäroperationen unzureichend. 
 

(USCIRF - United States Commission on International Religious Freedom: Annual Report 2012, (1.4.2011 -
29.2.2011), März 2012) 
 

Die Lage der religiösen Minderheiten (v.a. Christen und Hindus) sowie der Ahmadis, die vom pakistanischen 
Staat als Nicht-Muslime klassifiziert werden, ist weiterhin schwierig. Eine Bedrohung geht von militanten 
Organisationen v.a. gegen Christen, Ahmadis, Schiiten und gemäßigte Sunniten aus. Gewalttäter gehen aufgrund 
von Korruption, lokalen Feudalstrukturen und der Ineffizienz der Justiz jedoch häufig straffrei aus. 
 

(Auswärtiges Amt: Pakistan, Staatsaufbau/Innenpolitik, Stand: März, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html#doc344388bodyText3, Zugriff 
2.8.2012) 
 

Im Jahr 2011 wurden mindestens 389 Personen bei Gewalttaten gegen verschiedene muslimische Konfessionen 
getötet und 601 verletzt. Die Konfliktherde waren die Distrikte Karachi, Lahore, Hangu und Nowshera in 
Khyber Pakhtunkhwa, Quetta und Mastung in Belutschistan und Khyber und Kurram in der FATA. 
 

(Human Rights Commission of Pakistan: State of Human Rights in 2011, März 2012, http://www.hrcp-
web.org/Publications/AR2010.pdf, Zugriff 2.8.2012) 
 

Religiöse Gewalt hielt in verschiedenen Teilen des Landes an. Es kam zu Attacken gegen die schiitische 
Minderheit insbesondere in Dera Ismail Khan, Quetta, Hangu, Kohat, Tank, DG Khan, Gilgit, sowie den Kurram 
und Orakzai Agencies. 
 

(USDOS - US Department of State: 2011 International Religious Freedom Report - Pakistan, 30.7.2012) 
 

Rechtsschutz 
 

Block 1: Justiz 
 

Das pakistanische Justizsystem umfasst Zivil- und Strafgerichte auf Republik-, Provinz- und Departementebene. 
Zusätzlich existieren ein Scharia - Gerichtshof auf Bundesebene und Scharia - Gerichte auf lokaler Ebene. Die 
Entscheidungskompetenzen der verschiedenen Gerichtssysteme überschneiden sich teilweise, und sich 
widersprechende Urteile sind möglich. Darin widerspiegelt sich die variierende Auslegung weltlichen und 
religiösen Rechts durch die parallel bestehenden Gerichtssysteme. 
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Um das pakistanische Justizsystem sind in Politik und Zivilgesellschaft starke Kontroversen ausgetragen 
worden. Insbesondere die Frage der Unabhängigkeit der Judikative und deren Schutz vor politischer 
Einflussnahme prägt die öffentliche Diskussion seit vielen Jahren. Von besonderer Bedeutung sind die seit Mitte 
2007 anhaltenden, teils blutigen Proteste pakistanischer Rechtsanwälte, die so genannte "Lawyers' Movement". 
Sie führten unter anderem zur Wiedereinsetzung von Richtern des Obersten Gerichtshofes und der 
Provinzgerichte, die zuvor durch Notrechtsbeschluss abgesetzt worden waren. Weiterhin trugen die Proteste 
entscheidend dazu bei, dass der damalige Staatspräsident Pervez Musharraf im August 2008 nach einer 
Wahlniederlage zurücktrat. 
 

Das National Judicial Policy Making Committee, ein Ausschuss des Obersten Gerichtshofes, erarbeitete 
zwischen April und Mai 2009 eine neue nationale Strategie zur Überwindung der drängendsten Probleme des 
pakistanischen Justizsystems. Mitglieder des Ausschusses waren die Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, 
des Scharia-Gerichtshofes und der vier Obergerichte auf Provinzebene. Ungenügende Unabhängigkeit der 
Gerichte, Korruptionsprobleme im Justizsystem sowie die immense Zahl hängiger Verfahren wurden als 
Hauptprobleme identifiziert. Die neue Strategie ist seit dem 1. Juni 2009 in Kraft. 
 

Einschätzungen zur Unabhängigkeit und Rechtsstaatlichkeit der pakistanischen Justizpraxis fallen 
unterschiedlich aus. Generell arbeiten höhere Instanzen diesbezüglich besser als die regional oder lokal 
zuständigen Gerichte; Berichte von Korruption und Beeinflussung betreffen jedoch alle Instanzen. 
 

Die durch die Anwaltschaft und auf Druck der Straße erzwungene Wiedereinsetzung der von Staatspräsident 
Musharraf entlassenen Richter und des Obersten Richters des Verfassungsgerichts hat eine deutliche Stärkung 
der Judikative bewirkt. 
 

(SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe: Auskunft der SFH - Länderanalyse, Pakistan: Justizsystem und 
Haftbedingungen, 5.5.2010) 
 

Das Gesetz garantiert eine unabhängige Justiz, in der Praxis ist die Justiz oft von externen Einflüssen, wie der 
Angst vor Repressionen bei Fällen von Terrorismus, beeinträchtigt. Bei der Bearbeitung von unpolitischen 
Fällen werden der Hohe Gerichtshof und der Oberste Gerichtshof von den Medien und der Öffentlichkeit im 
Generellen als zuverlässig eingeschätzt. Es gibt einen hohen Rückstand bei der Bearbeitung der Fälle in den 
unteren und höheren Gerichten, sowie andere Probleme, welche das Recht auf ein faires Verfahren 
beeinträchtigen können. 
 

Die Rechtssprechung des Obersten Gerichtshofes und der Hohen Gerichte ist für einige Gebiete, die andere 
juristische Systeme haben, nicht zuständig. 
 

Viele niedrige Gerichte bleiben korrupt, ineffizient und Opfer von Druck prominenter wohlhabender, religiöser 
und politischer Figuren. 
 

Das Zivil-, Kriminal- und Familiengerichtssystem unterliegen öffentlichen Verhandlungen, es gilt 
Unschuldsvermutung und die Möglichkeit einer Berufung. Angeklagte haben das Recht auf Anhörung und die 
Konsultierung eines Anwalts. Die Kosten für die rechtliche Vertretung vor den unteren Gerichten muss der 
Angeklagte übernehmen, in weiteren und Berufungsgerichten kann ein Anwalt auf öffentliche Kosten zur 
Verfügung gestellt werden. Angeklagte können Zeugen befragen, eigene Zeugen und Beweise einbringen und 
haben rechtlichen Zugang zu den Beweisen, die gegen sie vorgebracht werden. 
 

Gerichte versagten im Berichtszeitraum oft dabei, die Rechte religiöser Minderheiten zu schützen. Auf Richter 
wurde manchmal Druck ausgeübt, hohe Strafen für Tätigkeiten, die als Angriffe auf die sunnitische Orthodoxie 
gesehene werden, zu verhängen. Gesetze gegen Blasphemie wurden diskriminierend gegen Christen, Ahmadis 
und andere religiöse Minderheiten eingesetzt. 
 

(USDOS - United States Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2011, 24.5.2012) 
 

Block 2: Sicherheitsbehörden 
 

Die polizeilichen Zuständigkeiten sind zwischen nationalen und regionalen Behörden aufgeteilt. Die 
Bundespolizei (Federal Investigation Agency, FIA) ist dem Innenministerium unterstellt; ihre Zuständigkeit liegt 
im Bereich der Einwanderung, der organisierten Kriminalität und Interpol sowie der Terrorismus- und 
Rauschgiftbekämpfung. Dabei ist die Abteilung zur Terrorismusbekämpfung eine Special Investigation Unit 
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(SIU) innerhalb der FIA. In diesem Bereich sind auch die pakistanischen Geheimdienste ISI und IB aktiv. Die 
Rauschgiftbekämpfungsbehörde ANF untersteht einem eigenem Ministerium (Ministry for Narcotics Control). 
Bei der Rauschgiftbekämpfung wirken allerdings auch andere Behörden (z.B. Custom oder Frontier Corps) mit, 
wobei die Kompetenzen nicht immer klar abgegrenzt sind. Ähnlich wie in Deutschland haben die einzelnen 
Provinzen ihre eigenen Verbrechensbekämpfungsbehörden. Gegenüber diesen Provinzbehörden ist die FIA nicht 
weisungsbefugt. 
 

Es ist in Pakistan problemlos möglich, ein (Schein-)Strafverfahren gegen sich selbst in Gang zu bringen, in dem 
die vorgelegten Unterlagen (z.B. "First Information Report" oder Haftverschonungsbeschluss) echt sind, das 
Verfahren in der Zwischenzeit aber längst eingestellt wurde. Verfahren können zum Schein jederzeit durch 
einfachen Antrag wieder in Gang gesetzt werden. 
 

In der Öffentlichkeit genießt die vor allem in den unteren Rängen schlecht ausgebildete, gering bezahlte und oft 
unzureichend ausgestattete Polizei kein Ansehen. Dazu trägt die extrem hohe Korruptionsanfälligkeit ebenso bei, 
wie häufige unrechtmäßige Übergriffe (2010 wurden bei Polizeieinsätzen 338 angebliche Straftäter getötet 
[Anmerkung: U.S. DOS berichtet von 78]) und Verhaftungen sowie Misshandlungen von in Polizeigewahrsam 
genommenen Personen (2010 wurden 521 Fälle bekannt, in denen Frauen Opfer von Misshandlungen in 
Polizeigewahrsam wurden). Illegaler Polizeigewahrsam - 2010 wurden 174 Fälle bekannt - und Misshandlungen 
durch die Polizei gehen oft Hand in Hand, um den Druck auf die inhaftierte Person bzw. deren Angehörige zu 
erhöhen, durch Zahlung von Bestechungsgeldern eine zügige Freilassung zu erreichen. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: 7.2011 / Anmerkung aus: 

USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2010, 8.4.2011) 
 

Die Sicherheitskräfte verletzen bei Antiterroroperationen routinemäßig Grundrechte. Verdächtige werden oft 
ohne Anklage verhaftet oder ohne fairen Prozess verurteilt. Die Armee verweigert weiterhin Anwälten, 
Verwandten, unabhängigen Beobachtern und humanitärem Personal den Zugang zu Personen, die bei 
Militäroperationen verhaftet wurden. 
 

(HRW - Human Rights Watch: World Report 2012, 22.1.2012) 
 

Die Effizienz der Arbeit der Polizeikräfte ist pro Bezirk sehr unterschiedlich und reicht von gut bis ineffizient. 
Das häufige Versagen darin, Missbräuche zu bestrafen, trägt zu einem Klima der Straflosigkeit bei. Jedoch 
können interne Ermittlungen bei Missbräuchen und administrative Strafen vom Generalinspektor, den 
Bezirkspolizeioffizieren, den Bezirks Nazims (~Bezirksleiter), Provinz-Innenministern oder 
Provinzministerpräsidenten, dem Innenminister, dem Premiereminister und Gerichten angeordnet werden. Die 
Exekutive und Polizeibeamte können auch Kriminalstrafverfolgung in solchen Fällen empfehlen und die 
Gerichte können eine solche anordnen. Diese Mechanismen wurden in der Praxis auch manchmal eingesetzt. 
 

Es gab Verbesserungen in der Professionalität der Polizei während des Berichtszeitraumes. Wie im Jahr zuvor 
führte die Punjab Regionalregierung regelmäßige Trainings und Fortbildungen in technischen Fertigkeiten und 
zum Schutz der Menschenrechte auf allen Ebenen der Polizei durch. 
 

Ein sog. "First Information Report" (FIR) ist die gesetzliche Grundlage für alle Inhaftierungen. Die Befähigung 
der Polizei selbst einen FIR auszustellen ist begrenzt, oft muss eine andere Partei den FIR ausfüllen, abhängig 
von der Art des Verbrechens. Ein FIR erlaubt der Polizei einen Verdächtigen 24 Stunden festzuhalten, wobei 
eine Verlängerung der Untersuchungshaft um weitere 14 Tage nur nach Vorführung vor einen Polizeirichter, und 
dann auch nur, wenn die Polizei triftige Gründe anführt, dass eine solche Verlängerung für die Ermittlungen 
unbedingt notwendig ist. In der Praxis kommt es aber immer wieder zur Missachtung dieser Fristen bzw. wird 
die gesetzlich festgelegte Vorgangsweise nicht immer eingehalten. 
 

(USDOS - United States Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2011, 24.5.2012) 
 

Die Islamabad Capital Police richtete eine Menschenrechts-Einheit ein um die Einwohner zu ermutigen, über 
Menschenrechtsverletzungen zu berichten - persönlich, per Telefon-Hotline oder Email - und beschloss 
Menschenrechtsoffiziere bzw. Ansprechpartner aus der Gemeinschaft in allen Polizeistationen einzurichten. 
Diese können Polizeistationen jederzeit besuchen, Gefangene befragen und bei Berichten über Missbräuche 
disziplinäre Maßnahmen empfehlen. Rechtsdurchsetzungsorgane der föderalen und der Provinzebenen besuchten 
Trainings zu Menschen-, Opfer- und Frauenrechten. Seit 2008 hat die "Society for Human Rights and Prisoners' 
Aid" mehr als 2000 Polizeioffiziere in Menschenrechtsthemen fortgebildet. 
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(USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2010, 8.4.2011) 
 

Block 3: Folter 
 

Folter ist im Polizeigewahrsam, aber auch in Gefängnissen weit verbreitet. Sie findet u.a. auch Anwendung, um 
bei polizeilichen Ermittlungen Geständnisse oder Kooperation zu erzwingen. So ist zu vermuten, dass bei den 
2008 in Haft verstorbenen 76 Strafgefangenen in der Mehrzahl der Fälle Folter zum Tod beigetragen hat oder 
sogar die Todesursache gewesen ist. In Fällen mit terroristischem Hintergrund oder von Landesverrat sind 
Berichte über die Anwendung von Folter durch die Sicherheitsdienste häufig; sie entziehen sich häufig der 
gerichtlichen Kontrolle. Unter Folter erzwungene Geständnisse werden zwar als Beweismittel vor Gericht 
grundsätzlich nicht zugelassen; dies gilt allerdings nicht nach dem Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus für 
Geständnisse gegenüber ranghohen Beamten und Offizieren. Folter wird von der Regierung offiziell verurteilt, 
doch ist die Strafverfolgung landesweit generell so unzureichend, dass es bisher selbst in Fällen von Folter mit 
Todesfolge so gut wie nie zu einer Verurteilung der Täter gekommen ist. In einer Reihe von Fällen konnte eine 
Strafanzeige erst nach gerichtlicher Intervention durch die Angehörigen der Opfer registriert werden. In einigen 
wenigen Fällen wurden Verantwortliche vom Dienst suspendiert und Untersuchungen angeordnet, an deren Ende 
aber in der Regel lediglich die Versetzung der Beschuldigten an eine andere Dienststelle stand. Die 
Gerichtsbarkeit unternimmt erst seit 2006 größere Anstrengungen, um Fälle von Folter aufzuklären und gegen 
die Verantwortlichen Strafverfahren einzuleiten. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Pakistan, Stand: Juni 2011) 
 

Die Verfassung verbietet Folter und andere grausame und unmenschliche oder degradierende Behandlung, aber 
es gab Berichte, dass Sicherheitskräfte, darunter die Geheimdienste, Personen in Haft folterten und 
missbrauchten. Im Gesetz gibt es keinen speziellen Abschnitt für Folter; es sanktioniert nur "verletzen" und 
erwähnt nicht die Bestrafung der Täter bei Folter. Die Society for Human Rights and Prisoners' Aid (SHARP) 
berichtete von mehr als 8000 Fällen von Folter durch die Polizei. Im Vergleich dazu betrug die Zahl im Jahr 
2010 4069. Folter führte auch manchmal zum Tod oder zu ernsten Verletzungen. 
 

(USDOS - United States Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2011, 24.5.2012) 
 

Block 4: Korruption 
 

Das Gesetz sieht strafrechtliche Konsequenzen für Korruption von Staatsangestellten vor, jedoch wurde das 
Gesetz im Berichtszeitraum nicht effektiv umgesetzt und Behördenvertreter waren häufig ungestraft in korrupte 
Praktiken verstrickt. Korruption war bei Politikern und in der Regierung weit verbreitet. 
 

Die Nationale Rechenschaftsbehörde (NAB) dient als höchste Antikorruptionsorganisation mit einem Mandat 
um Korruption durch Bewusstseinsbildung, Prävention und Durchsetzung zu eliminieren. Im Laufe des Jahres 
war die NAB ineffektiv. Großteils deswegen, weil sie keinen Vorsitzenden oder Generalstaatsanwalt hatte und 
schlecht finanziert war. 
 

Korruption war auf niedriger Ebene in der Polizei üblich. Eine Umfrage von Tranparency International vom Juli 
2010 bemerkte, dass der Hauptgrund für Korruption ein Mangel an Rechenschaft, gefolgt von niedrigen 
Gehältern, war. 
 

(USDOS - United States Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2011, 24.5.2012) 
 

Block 5: NGOs 
 

Zahlreiche nationale und internationale Menschenrechtsorganisationen operierten ohne Behinderung seitens 
staatlicher Stellen, führten Untersuchungen von Menschenrechtsverletzungen durch und veröffentlichten deren 
Ergebnisse. Andere Gruppen, die über Themen berichteten, die Regierung, Militär oder Geheimdienste 
involvierten, waren bei ihren Operationen mit Restriktionen konfrontiert. Regierungsstellen kooperieren 
manchmal mit diesen Gruppen und antworten auch auf ihre Ergebnisse. Im Allgemeinen besteht für NGOs 
Zutritt zu Polizeistationen und Gefängnissen. 
 

Laut Ministerium für soziale Wohlfahrt und Sonderpädagogik gibt es über 100.000 NGOs die in Pakistan 
arbeiten. Die genaue Zahl ist aber unklar. 
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(USDOS - United States Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2011, 24.5.2012) 
 

Menschenrechtsorganisationen können sich in Pakistan betätigen. Bedrohungen und Einschränkungen können 
erfolgen, wenn ihre Arbeit die staatlichen Sicherheitsorgane tangiert. 2010 wurden insbesondere 
Menschenrechtsorganisationen, die sich für eine Reform des Blasphemiegesetzes engagiert hatten, von 
extremistischen und dschihadistischen Gruppierungen bedroht. 
 

Neben der angesehenen Nichtregierungsorganisation Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) gibt es 
eine Vielzahl weiterer Organisationen, die sich mit verschiedenen Aspekten des Schutzes der Menschenrechte 
beschäftigen. Aufgabe der Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) ist die Aufklärung und Bekämpfung 
von Menschenrechtsverletzungen jeder Art. In allen Landesteilen gibt es Provinzbüros und freiwillige Helfer, die 
Menschenrechtsverletzungen anzeigen oder ihnen angezeigte Fälle aufnehmen, Fakten sammeln und 
gegebenenfalls die Fälle der Justiz zuführen. 
 

Aufgabe der vom damaligen Staatspräsidenten Musharraf im Jahre 2000 gegründeten National Commission for 
the Status of Women (NCSW) ist es, die Rechte der Frau in Pakistan zu stärken, für ihre Emanzipation und 
Gleichstellung im sozialen, rechtlichen und politischen Umfeld zu sorgen sowie die Diskriminierung von Frauen 
zu beseitigen. Die NCSW setzt sich u. a. dafür ein, die Hudood-Gesetze (diese Gesetze von 1979 sehen die 
Anwendung von Körperstrafen des islamischen Strafrechts für eine Reihe von Straftaten vor, z.B. Ehebruch oder 
Diebstahl) abzuschaffen und das Staatsangehörigkeitsrecht zu ändern; weiterhin veranstaltet sie Workshops für 
Frauenfragen. Bislang wurde nur die Empfehlung, Frauen an Familiengerichten 1/3 der Stellen vorzubehalten, 
teilweise umgesetzt. So sind 5% der Richterämter an Familiengerichten für Frauen reserviert. 
 

Im Bereich Frauenrechte engagiert sich auch die Aurat Foundation. Im Bereich Minderheiten (insbes. Christen) 
sind das Centre for Legal Aid Assistance and Settlement (CLAAS), die National Commission for Justice and 
Peace und die All Pakistan Minorities Alliance tätig. Die Society for Human Rights and Prisoner's Aid (SHARP) 
richtet Konferenzen zu menschenrechtlichen Themen aus und bietet kostenlose Rechtsberatung. 
 

Für bessere Haftbedingungen und die Begnadigung von zum Tode Verurteilten sowie für die Suche nach 
vermissten Personen setzt sich der im Jahre 1980 gegründete Ansar Burney Welfare Trust International ein. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Pakistan, Stand: Juni 2011) 
 

In den letzten Jahren sind die Aktivitäten der Zivilgesellschaft wieder aufgeblüht und haben viel 
Aufmerksamkeit erhalten. Die Anzahl von lokalen, nationalen und internationalen Nicht-
Regierungsorganisationen ist stark angewachsen und zeigt ein weites Spektrum an Perspektiven, von 
international vernetzten Frauenrechts-Organisationen bis zu eher konservativ religiösen Organisationen. Bereits 
die Musharraf Administration suchte aktiv die Hilfe von Frauenrechts-Organisationen wie der Aurat Foundation 
oder der Shirkat Gah um fortschrittlichere Gesetze, wie die Frauenschutzverordnung von 2006 zu entwickeln. 
Lokale religiöse Gruppen intervenieren aber auch gegen Änderungen in den Blasphemiegesetzen. 
 

(Freedom House: Countries at the Crossroads 2011, Pakistan, 4.11.2011) 
 

IFA 
 

Block 1: Allgemeines 
 

Für Angehörige aller Gruppen gilt, dass ein Ausweichen in der Regel das Aufgeben der wirtschaftlichen Basis 
mit sich bringt. In den Städten, v.a. den Großstädten Rawalpindi, Lahore, Karachi, Peshawar oder Multan, leben 
potentiell Verfolgte aufgrund der dortigen Anonymität sicherer als auf dem Lande. Selbst Personen, die wegen 
Mordes von der Polizei gesucht werden, können in einer Stadt, die weit genug von ihrem Heimatort entfernt 
liegt, unbehelligt leben. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: Juni 2011) 
 

Die Reisefreiheit in Pakistan war vielfach eingeschränkt. Aufgrund der Gewalt durch nicht-staatliche Akteure 
und durch den mangelnden Schutz durch die Regierung. Militäroperation gegen extremistische Milizen im 
Nordwesten Pakistan zwangen zehntausende Menschen ihre Heimat zu verlassen. Die Eskalation ethnischer, 
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religiöser und politischer Gewalt und Kämpfe zwischen kriminellen machten Teile Karachis zu einer No-Go-
Area für große Teile der Bevölkerung. Ethnische Gewalt in Teilen Belutschistans schränkten auch hier - vor 
allem für Hazara - die Bewegungsfreiheit ein. 
 

Die größten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit herrschen aber in Khyber Pakhtunkhwa und Teilen der 
Federally Administered Tribal Areas (FATA) aufgrund von militärischen Operationen vor. 
 

Arbeiter in Schuldknechtschaft gehörten zu den Gruppen mit den stärksten Beschränkungen der Reisefreiheit. 
Auch wenn die Schuldknechtschaft illegal ist, werden einige Millionen Arbeiter durch diese ausgebeutet. Diese 
Praxis war vor allem in der Landwirtschaft in der Provinz Sindh und bei den Ziegelöfen im Punjab häufig. Die 
Opfer wurden durch bewaffnete Wächter davon abgehalten zu fliehen und die Familien wurden als Geiseln 
gehalten. 
 

(HRCP - Human Rights Commission of Pakistan: State of Human Rights in 2011, March 2012, 

http://www.hrcp-web.org/pdf/AR2011/Complete.pdf, Zugriff 28.8.2012) 
 

Die Regierung schränkte den Zugang zu bestimmten Gebieten der FATA, Khyber Pakhtunkhwa und 
Belutschistan aufgrund von Sicherheitsbedenken ein. 
 

(USDOS - United States Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2011, 24.5.2012) 
 

Pakistan ist ein großes Land und es ist für jeden einfach, Schutz zu finden, vor allem in den großen Städten, und 
dies auch ohne Hilfe der Regierung. Wenn eine Person ein gesuchter Täter ist, suchen die Polizeibehörden 
immer nach ihr. 
 

(Email-Antwort des VA der ÖB Islamabad, vom 22.8.2012) 
 

Rückkehrfragen 
 

Block 1: Grundversorgung 
 

Personen, die nach Pakistan zurückkehren, erhalten keinerlei staatliche Wiedereingliederungshilfen oder sonstige 
Sozialleistungen. Kehren sie in ihren Familienverband zurück, ist ihre Grundversorgung im Rahmen dessen 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gesichert. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: Juni 2011) 
 

Unter Annahme einer Bevölkerungsgröße von 177,276 Millionen Menschen, liegt die Anzahl der erwerbstätigen 
Personen bei geschätzten 53,78 Millionen Menschen. Im Landwirtschaftssektor sind etwa 41 Prozent aller 
Erwerbstätigen beschäftigt, in der Industrie 21,2% und im Dienstleistungssektor 37.8%. Etwa 7,4% der 
arbeitsfähigen Bevölkerung gelten als offiziell arbeitslos. Der Dienstleistungssektor wird in Zukunft die meisten 
Arbeitsplätze bereitstellen, aber auch im Bereich der Industrie wird mit einem Zuwachs der 
Beschäftigungszahlen gerechnet. Im Landwirtschaftssektor werden die Regierungsprogramme die auf ländliche 
Entwicklung abzielen zu einer Verbesserung der Erwerbssituation führen. Die Telekommunikations- und die 
Baubranche haben ihre Expansion fortgesetzt und viele formelle und informelle Arbeitsplätze geschaffen, der 
soziale Bereich und der Handel holen in dieser Hinsicht auf. Die Expansion des Telekommunikationssektors und 
der Baubranche haben zu einem besseren Stellenangebot geführt, das Baugewerbe profitierte von Aufträgen aus 
der Privatwirtschaft aber auch von staatlichen Straßenbauprogrammen. Da die Mehrheit der erwerbstätigen 
Bevölkerung auf dem Land lebt haben Programme zur Verbesserung im landwirtschaftlichen Bereich und in 
verwandten Gebieten ein großes Potential. 
 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: Länderinformationsblatt Pakistan, August 2011) 
 

Die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise, politische und Sicherheitssorgen sowie die Fluten belasten 
Pakistan stark. Nachdem es sich von der 2008/2009 globalen Krise erholte, verzeichnete es 2009/10 ein 
Wachstum von 3,8 Prozent des BIP. Durch die Fluten von 2010, verschärft durch einen globalen Anstieg der 
Lebensmittel- und Ölpreise, verlangsamte sich die ökonomische Aktivität und erhöhte sich die Inflationsrate. 
Das Wachstum des BIP fiel dadurch auf 2,4 Prozent im Jahr 2010/11. 
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(World Bank: Country Partnership Strategy Progress Report For The Islamic Republic Of Pakistan For The 
Period Fy2010-14, 16.11.2011, http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/12/01/000333037_20111201005343/R
endered/PDF/652860CASP0R200Official0Use0Only090.pdf, Zugriff 3.8.2012) 
 

Ausgaben für den Wiederaufbau nach den Flutkatastrophen, hohe staatliche Subventionen für den 
reformbedürftigen Energiesektor und staatseigene Betriebe sowie anhaltend hohe Militärausgaben im Zuge der 
Militäroperationen gegen die Talibangruppen stellen eine große Belastung für die öffentlichen Haushalte dar und 
schränken den Raum für investive Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums oder zur 
Verbesserung der sozialen Infrastruktur weiter ein. Eine positive Entwicklung ist der deutliche Anstieg von 
Rücküberweisungen von im Ausland arbeitenden Pakistanern (remittances) in den letzten Jahren, wie auch ein 
Anstieg der Exporterträge vor allem der Textilindustrie, der sich jedoch in erster Linie aus einer Erhöhung der 
Weltmarktpreise für Baumwolle gespeist hat. Die ausländischen Direktinvestitionen sind deutlich rückläufig. 
 

(Auswärtiges Amt: Länderinformationen, Pakistan, Wirtschaft, Stand März 2012, 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Wirtschaft_node.html, 
Zugriff 3.8.2012) 
 

Die Monsoon-Überflutungen von Juli/August 2011 haben Auswirkungen auf mehr als 5 Millionen Menschen in 
den betroffenen Gebieten in Sindh und Belutschistan. Humanitäre Helfer sowie die Regierung teilen 
Überwinterungshilfen, Schutz- und andere Hilfsgüter an mehr als 450.000 betroffene Haushalte aus. In Gebieten 
in Sindh und Belutschistan wird geschätzt, dass 4,3 Millionen Menschen von Lebensmittelunsicherheit durch die 
Fluten betroffen sind. 
 

(UN OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Pakistan, Monsoon 2011 
Situation Report No. 15, 9 December 2011, 

http://pakresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=gPCG-Q8pESE%3d&tabid=41&mid=539, Zugriff 29.8.2012) 
 

Beschäftigungsförderungsprogramme 
 

Die Regierung hat erkannt, dass eine solide Grundlage für die Wirtschaft und schnelleres Wachstum einen 
direkten Einfluss auf die Beschäftigungssituation hat und deshalb verschiedene Maßnahmen getroffen, um das 
wirtschaftliche Wachstum zu beschleunigen. Eine Reihe initiierter Projekte wird eine positive Auswirkung auf 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze haben. Hierzu zählen unter anderem die Verbesserung der physischen 
Infrastruktur, die Ausweitung des landwirtschaftlichen Potenzials des Landes und die Anwendung neuer 
Ressourcen zur Bekämpfung der Armut. 
 

¿ Das Tameer-e-Pakistan-Programm wurde als Maßnahme zur Verringerung der Armut initiiert und dient dazu, 
die Einkommensquellen für arme Menschen zu verbessern und Beschäftigungsmöglichkeiten im gesamten Land 
zu schaffen. 
 

¿ Small and Medium Enterprise (SME/Kleine und mittelständische Unternehmen) ist arbeitsintensiv und spielt 
eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Die SME Bank wurde am 1. Januar 2002 mit dem 
primären Ziel der finanziellen und geschäftlichen Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen 
gegründet. 
 

Die aktuelle Regierung hat bisher keine weiteren Beschäftigungsprogramme ins Leben gerufen. 
 

Berufsausbildung - Weil sie [die Regierung] die zentrale Rolle gut ausgebildeter und technisch geschulter 
Fachkräfte für eine gute volkswirtschaftliche Entwicklung des gesamten Landes erkannt hat, hat die Regierung 
die Nationale Kommission zur beruflichen und technischen Bildung (NAVTEC) in Leben gerufen. Aufgabe der 
Kommission ist es, politische Richtlinien für die berufliche und technische Bildung zu erarbeiten und in diesem 
Bereich regulierend tätig zu sein, damit der nationale und internationale Bedarf an Fachkräften besser gedeckt 
werden kann. In den folgenden Fachgebieten werden Ausbildungsmaßnahmen angeboten: 
 

¿ Dienstleistungen (Krankenpflege, Tourismus, IT und Telekommunikation) 
 

¿ Baugewerbe 
 

¿ Landwirtschaft, Milchproduktion und Viehzucht 
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¿ Feinmechanik 
 

Ähnlich arbeitet der Rat für Berufliche Ausbildung in Punjab (PVTC), der von der Provinzregierung getragen 
wird. Er bietet nachfrageorientierte Ausbildungen an und ist vor allem um die Vermittlung benachteiligter 
Jugendlicher bemüht. Die verschiedenen Institute des Rates bieten folgende Ausbildungen an: 
 

Computerreparatur und Wartung, Microsoft Unlimited Potential, EDV-gestütztes Textildesign, 
Betriebswirtschaftliche EDV, Reparatur von Mobiltelefonen, Textilverarbeitung, Import/Export Dokumentation, 
EDV-gestütztes technisches Zeichnen, Kfz-Elektriker, Kfz-Mechaniker, Stickerei, Schneiderei, Kosmetik 
 

Es gibt im privaten Sektor viele NGOs und Institute, die berufliche Aus- und Weiterbildungen 
 

Anbieten. 
 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: Länderinformationsblatt Pakistan, August 2011) 
 

Soziale Wohlfahrt 
 

Die Overseas Pakistanis Foundation (OPF) wurde 1979 im Rahmen des Emigrations-Erlasses gegründet. Ihr Ziel 
ist die Unterstützung der im Ausland lebenden Pakistanis und ihre Familien bei den unterschiedlichsten 
Problemen. Ihre Angebote umfassen ökonomische Hilfen, medizinische Versorgung. 
 

Pakistan Bait-ul-Mal - Ministerium für Frauenentwicklung, soziale Wohlfahrt und Sonderausbildung: Die 
Pakistan Bait-ul-Mal (PBM) ist eine autonome Behörde, die einen erheblichen Beitrag zur Bekämpfung der 
Armut durch die verschiedenen Maßnahmen für die ärmsten Mitglieder der Gesellschaft leistet und 
Unvermögende, Witwen, Waisen, Invaliden sowie schwache und andere bedürftige Menschen unterstützt. Die 
PBM vertritt Richtlinien und Programme, die einen angemessenen Ausgleich zwischen den sozialen und 
wirtschaftlichen Bedürfnissen der benachteiligten Mitglieder der Gesellschaft schaffen. 
 

Der NCRDP (National Council for the Rehabilitation of Disabled Persons) und PCRDP (Provincial Council for 
the Rehabilitation of Disabled Persons) wurden eingerichtet, um die Beschäftigung, das Wohl und die 
Rehabilitation behinderter Personen sicherzustellen. 
 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: Länderinformationsblatt Pakistan, August 2011) 
 

Block 2: Medizinische Versorgung 
 

In den staatlichen Krankenhäusern, die allerdings i.d.R. europäische Leistungsstandards nicht erreichen, kann 
man sich bei Bedürftigkeit kostenlos behandeln lassen. Da Bedürftigkeit offiziell nicht definiert ist, reicht die 
Erklärung aus, dass die Behandlung nicht bezahlt werden kann. Allerdings betrifft dies nicht schwierige 
Operationen, z.B. Organtransplantationen. Die Grundversorgung mit nahezu allen gängigen Medikamenten ist 
sichergestellt. Für ärztliche Versorgung und Medikamente muss in Pakistan nur ein Bruchteil der in Deutschland 
hierfür anfallenden Kosten aufgewendet werden, so dass sie für weite Teile der Bevölkerung erschwinglich sind. 
 

In den modernen Krankenhäusern in den Großstädten konnte - unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit - eine 
Behandlungsmöglichkeit für die meisten in Rede stehenden Krankheiten festgestellt werden. Auch die meisten 
Medikamente, wie z.B. Insulin, können in den Apotheken in ausreichender Menge und Qualität erworben 
werden. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: Juni 2011) 
 

Nach Regierungsangaben kommen auf einen Arzt 1.222, auf einen Zahnarzt 16.854 und auf ein Krankenhausbett 
1.701 Personen. 
 

(HRCP - Human Rights Commission of Pakistan: State of Human Rights in 2011, March 2012, 

http://www.hrcp-web.org/pdf/AR2011/Complete.pdf, Zugriff 28.8.2012) 
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Es gibt in Pakistan verschiedene hauptamtliche Stellen, die für die medizinischen Ressourcen zuständig sind: das 
Pakistan Medical and Dental Council, die Pakistan Dental Association, das College of Physicians & Surgeons. 
Das National Institute of Cardiovascular Diseases (NICVD) wurde eingerichtet, um den steigenden Diagnose-, 
Behandlungs- und Präventionsbedarf für kardiovaskuläre Erkrankungen zu decken und mit den schnellen 
technologischen Fortschritten in der kardiologischen Praxis durch Forschung und Entwicklung Schritt zu halten. 
Ebenso ist das Nationale Programm für Familienplanung und gesundheitliche Grundversorgung eine 
angemessene und dringend erforderliche Reaktion auf die Bedürfnisse der ländlichen Gemeinden des Landes 
nach Gesundheitsleistungen. 
 

Lahore beherbergt einige der ältesten medizinischen Hochschulen und Krankenhäuser wie etwa das King 
Edward Medical College, das Allama Iqbal Medical College, das Fatima Jinnah Medical College für Frauen, das 
Mayo Hospital, Lady Willington, das Lahore General Hospital, das Sir Ganga Ram Hospital, das Shaukat 
Khanum Memorial Cancer Hospital & Research Centre, das Services Hospital und das Sheikh Zayed Hospital. 
 

Islamabad/Rawalpindi beherbergt das Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), das Shifa International 
Hospital, das Marghala Institute of Health Sciences (MIHS), das Al-Shifa Eye Hospital, das Rawalpindi General 
Hospital, das Holy Family Hospital, das Army Medical College und das Rawalpindi Medical College. 
 

Karachi beherbergt das Fazal Hospital, das Agha Khan University Hospital (AKUH), das Karachi Adventist 
Hospital, das Bismillah Taqee Hospital, das Sindh Medical College und Jinnah Postgraduate Medical Centre, das 
Liaquat National Hospital, die Imam Clinic und das General Hospital, das Dow Medical College und das Civil 
Hospital Karachi. 
 

Darüber hinaus gibt es das Fazal Hospital in Jhelum, das Jinnah Memorial Hospital in Gujranwala und das 
Bahawalpur Victoria Hospital (Tel. 884289) in Bahawalpur. 
 

Es gibt viele NGOs und staatliche Stellen, die medizinische Dienstleistungen im Rahmen verschiedener Projekte 
bereitstellen. 

Solche Angebote umfassen folgende Aktivitäten: 
 

¿ Psychosoziale Unterstützung 
 

¿ Medizinische Notversorgung 
 

¿ Familienplanung 
 

¿ Kostenlose Apotheken 
 

¿ Mobile Krankenlager 
 

¿ Notunterkünfte 
 

¿ Krankentransport (auch Luftrettung) 
 

¿ Blutbanken 
 

Weitere Organisationen, die medizinische Hilfe und ähnliche Dienste anbieten: 
 

Pakistan Bait-ul-Mal (PBM) ist eine Wohlfahrtsorganisation die sich der Armutsbekämpfung widmet. Im Fokus 
steht dabei die soziale Integration marginalisierte Bevölkerungsgruppen wie Witwen, Waisen, behinderte und 
kranke Menschen und andere bedürftige Personen. PBM unterstützt politische Maßnahmen und unterhält 
Programme, die auf einen besseren Ausgleich in den ökonomischen und sozialen Bereichen zugunsten 
schwacher Gesellschaftsschichten zielen. 
 

Edhi Foundation ist die größte Wohlfahrtstiftung Pakistans. Sie unterhält 300 Zentren, sowohl in Großstädten als 
auch in entlegenen Gebeiten, die medizinsiche Hilfe, Familienplanung und Notfallhilfe anbieten. 
 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: Länderinformationsblatt Pakistan, August 2011) 
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Block 3: Behandlung nach Rückkehr 
 

Zurückgeführte Personen haben bei ihrer Rückkehr nach Pakistan allein wegen der Stellung eines Asylantrags 
nicht mit staatlichen Repressalien zu rechnen. Eine über eine Befragung hinausgehende besondere Behandlung 
Zurückgeführter ist nicht festzustellen. Die Rückführung von pakistanischen Staatsangehörigen ist nur mit 
gültigem pakistanischem Reisepass oder mit einem von einer pakistanischen Auslandsvertretung ausgestellten so 
genannten "emergency passport" möglich, nicht aber mit deutschen oder europäischen Passersatzdokumenten. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: Juni 2011) 
 

Erwerb von Dokumenten für Heimkehrer 
 

Personalausweise - Die nationale Datenbank- und Registrierungsbehörde (NADRA) ist zuständig für die 
Ausstellung der Personalausweise, der Pakistan Origin Card (POC), des Personalausweises für im Ausland 
lebende Pakistanis (NICOP) und Kinderregistrierungsbescheinigungen durch seine Swift Centres, die in den 
meisten Städten zu finden sind. 
 

Pakistan Origin Card (POC) (Pakistanische Herkunftsbescheinigung) - 

Die Pakistan Origin Card wird an Ausländer ausgestellt, die zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens 
pakistanische Staatsbürger waren. Neben anderen Ausweisen sieht die NADRA-Vorschrift die Ausstellung eines 
Ausweises für Ausländer pakistanischer Herkunft vor, die sich entsprechend der NADRA-Vorschrift registrieren 
lassen. Dieser Ausweis heißt Pakistan Origin Card. Der Ausweis kann bei Bedarf anstelle der NIC als 
Identifikationsnachweis verwendet werden. 
 

Ausweis für im Ausland lebende Pakistanis (NICOP) - Die NADRA-Vorschrift sieht die Ausstellung von 
Ausweisen an pakistanische Arbeitnehmer/Emigranten und Bürger im Ausland sowie Pakistanis mit doppelter 
Staatsbürgerschaft vor, die sich im Rahmen der NADRA-Vorschrift registrieren lassen. Dieser Ausweis ist als 
National Identity Card for Overseas Pakistanis (NICOP) bekannt. Der Ausweis kann bei Bedarf anstelle der NIC 
als Identifikationsnachweis verwendet werden. 
 

Kinderregistrierungsbescheinigung - Die Registrierung von Kindern ist nicht nur für deren Identität von 
Bedeutung, sondern ermöglicht der Regierung überdies die Planung sozialer Dienste. Die NADRA plant eine 
Initiative zur Ausstellung von Kinderregistrierungsbescheinigungen für alle pakistanischen Kinder unter 18 
Jahren. 
 

Die Bescheinigung enthält Angaben zum Namen und der Registrierungsnummer, den Namen der Eltern und der 
CNIC-Nummer (Computerized National Identity Card), dem Geburtsdatum, dem Geburtsort und dem 
Geschlecht. Kinder erhalten die gleiche Registrierungsnummer bei Beantragung der CNIC im Alter von 18 
Jahren. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: Juni 2011) 
 

Weiters hält der Asylgerichtshof hinsichtlich der notorisch bekannten Wahlen in Pakistan unter Angabe der aus 
einer Vielzahl von Quellen ausgewählten Berichte im Jahr 2013 fest: 
 

Parlamentswahlen 2008 
 

Aus den Parlamentswahlen am 18. Februar 2008 war die bis dahin oppositionelle Pakistan Peoples Party (PPP) 
unter der Führung von Asif Ali Zardari, dem Witwer der 2007 ermordeten ehemaligen Premierministerin 
Benazir Bhutto, als Sieger hervorgegangen. Ihre Parlamentsmehrheit reichte aber für eine Alleinregierung nicht 
aus. Sie schloss sich deshalb mit der zweitgrößten Partei, der PML-N des ehemaligen Premierministers Nawaz 
Sharif, und zwei kleineren Parteien zu einer Koalition zusammen. Yousaf Rana Gilani (PPP) wurde am 24. März 
2008 zum Premierminister gewählt. 
 

Am 6. September 2008 wurde Zardari von der Nationalversammlung und den vier Provinzversammlungen zum 
neuen Präsidenten gewählt und am 9. September vereidigt. Politische Differenzen zwischen der PPP und der 
PML-N hatten wenige Tage zuvor am 25. August 2008 zum Austritt der PML-N aus der Regierungskoalition 
geführt. Die PPP führte seitdem eine Koalitionsregierung mit der MQM, der viertstärksten Partei im Parlament, 
sowie den kleineren Parteien ANP und JUI-F. Die JUI-F trat im Dezember 2010 aus der Regierung aus, danach 
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verließ auch die MQM die Regierung. Anfang Mai 2011 gelang es der PPP, die PML-Q, die in der 
Regierungszeit Musharrafs gegründet worden war, als Koalitionspartner zu gewinnen. Im Sommer 2001 
[Anmerkung: Fehler in Quelle, richtig 2011] kehrte auch die MQM in die Regierung zurück, so dass die PPP-
Regierung über eine solide Mehrheit im Parlament verfügt. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Pakistan - Innenpolitik, Stand: Oktober 2012, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html, Zugriff 14.2.2013) 
 

Parlamentswahlen 2013 
 

PML-N als Wahlsieger, PPP abgeschlagen, aber Mehrheit in Sindh 
 

Aus den Parlamentswahlen ist die Pakistan Muslim League-Nawaz des ehemaligen Premierministers Nawaz 
Sharif als klarer Sieger hervorgegangen. Er dürfte laut Analysten mindestens 120 der 272 Parlamentssitze 
erreicht haben. Die endgültigen Ergebnisse werden laut Wahlkommission erst Mitte der Woche feststehen. Es 
gibt Vorwürfe des Wahlbetrugs in Karatschi und Lahore (NYT 12.5.2013). Sharif war bereits zweimal 
Premierminister bevor er durch den Militärcoup 1999 abgesetzt wurde. Die PPP, die bis zur Übergabe an die 
Übergangsregierung die Regierung anführte, dürfte um die 30 Parlamentssitze erreicht haben, ebenso die PTI - 
Pakistan Tehreek-e-Insaf - von Imran Khan, die wahrscheinlich zweitstärkste Partei sein wird (BBC 13.5.2013). 
 

Die PTI gewann allerdings die Wahl zur Provinzversammlung in Khyber Pakthunkhwa (NYT 12.5.2013), die 
PPP in Sindh, wo sie um die 70 der 130 Sitze in der Provinzversammlung einnehmen wird (Dawn 13.5.2013). 
Im Punjab ging die PML-N als Sieger hervor (The Nation Pakistan 13.5.2013). 
 

Über 600.000 Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Trotz Drohungen der Taliban gegen die Wahlen und der 
Anschläge im Vorfeld war die Wahlbeteiligung hoch. (NZZ 11.5.2013). Laut Wahlkommission lag sie bei um 
die 60 Prozent, bei den Wahlen 2008 bei 44 Prozent (BBC 13.5.2013). 
 

Die PML-Q verlor fast 20 % und erhielt mit 3,1 % der Stimmen zwei Sitze im Parlament. 
 

(http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Pakistan/analyse.html) 
 

Anschläge in der Wahlwoche 
 

Am Wahltag, den 11.5. kamen bei verschiedenen Anschlägen mindestens 24 Menschen ums Leben, davon 11 in 
Karatschi bei zwei Bombenanschlägen (NZZ 11.5.2013). Ziel in Karatschi war die ANP (Die Zeit 11.5.2013). 
 

Am 6.5.2013 wurden bei einer Wahlveranstaltung der islamistischen JUI-F in der Kurram Agency (FATA) 
mindestens 25 Personen getötet in einem Anschlag, zu dem sich die Taliban bekannten (The Guardian 6.5.2013). 
Ziel sei allerdings der von der JUI-F aufgestellte Kandidat gewesen, der zuvor Teil der PPP Regierung war 
(BBC 7.5.2013). 
 

Am 7.5 wurden mindestens 5 Personen getötet bei einem Anschlag auf einen anderen Kandidaten der JUI-F im 
Hangu Bezirk, Khyber Pakthunkwa. 4 Mitarbeiter der PPP wurden in Dir, Khyber Pakthunkwa, getötet (BBC 
7.5.2013). 
 

Am 12.5, nach den Wahlen, starben 6 Personen in Quetta bei einem Selbstmordanschlag auf einen Polizeikonvoi 
(Dawn 13.5.2013). 
 

Quellen: 
 

BBC News (7.5.2013): Pakistan blast: Deadly attack on JUI-F election candidate, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22431153#, Zugriff 13.5.2013. 
 

BBC News (13.5.2013): Pakistan election: Sharif poised to take over as PM, http://www.bbc.co.uk/news/world-
asia-22506036#, Zugriff 13.5.2013. 
 

Dawn.com (13.5.2013): Six killed in suicide attack on convoy of IG Balochistan, 

http://dawn.com/2013/05/12/sucide-attack-near-home-of-ig-balochistan/, Zugriff 13.5.2013 
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Dawn (13.5.2013): PPP can form govt in Sindh without support, http://beta.dawn.com/news/1011128/ppp-can-
form-govt-in-sindh-without-support, Zugriff 13.5.2013. 
 

The Guardian (6.5.2013): Pakistan election: 25 dead after suicide bomber targets rally, 

http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/06/pakistan-election-rally-bomb-blast, Zugriff 13.5.2013 
 

The Nation Pakistan (13.5.2013): PML-N at ease forming government in Punjab 

http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/elections-2013/13-May-2013/pml-n-
at-ease-forming-government-in-punjab, Zugriff 13.5.2013. 
 

NYT - New York Times (12.5.2013): Pakistani Party Leader Looks Forward, as Claims of Vote-Rigging Swirl, 
http://www.nytimes.com/2013/05/13/world/asia/nawaz-sharif-starts-talks-on-forming-government-in-
pakistan.html?pagewanted=1&_r=0&partner=rss&emc=rss, Zugriff 13.5.2013. 
 

NZZ - Neue Zürcher Zeitung (11.5.2013): Hohe Wahlbeteiligung in Pakistan Anschläge fordern mindestens 24 
Todesopfer, http://www.nzz.ch/aktuell/international/anschlaege-islamistischer-extremisten-auf-wahllokale-
fordern-mindestens-16-todesopfer-1.18079638, Zugriff 13.5.2013. 
 

Die Zeit (11.5.2013): Anschläge überschatten Wahlauftakt in Pakistan, 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-05/pakistan-parlamentswahl-anschlag, Zugriff 13.5.2013. 
 

Drohungen gegen säkulare Parteien 
 

Drohungen der Taliban schwächen die Wahlkampagnen der PPP (Pakistan People's Party), der ANP (Awami 
National Party) und der MQM (Muttahida Qaumi Movement). Ein Sprecher der Taliban warnte pakistanische 
Wähler, Veranstaltungen dieser säkularen Parteien fern zu bleiben und meinte Selbstmordanschläge seien 
vorbereitet. Kleinere Anschläge auf die ANP fanden in Khyber Pakhtunkhwa in den letzten Wochen statt, sowie 
Attentate auf MQM Aktivisten in Karatschi (zu gezielten Tötungen, u.a. aus politischen Gründen, in Karatschi 
siehe Feststellungen). 
 

Gegen religiöse Parteien, solche mit leicht religiösen Anleihen sowie islamistische Parteien bestehen keine 
Drohungen, sie hielten bereits Massenwahlveranstaltungen ab. 
 

Die ANP führte die Provinzregierungskoalition in Khyber Pakhtunkhwa und war an der von der PPP geführten 
nationalen Regierungskoalition beteiligt - jeweils bis zur Übergabe an die jeweilige Übergangsregierung im 
März. Ihre Mitglieder treten am stärksten gegen die Taliban auf und sind dadurch auch verstärktes Ziel von 
Anschlägen, prominentes Opfer war Provinzminister Bashir Bilour, ein starker Kritiker der Taliban, im 
Dezember 2012 (siehe auch Feststellungen). 
 

Auch der ehemalige Militär-Präsident Musharraf, der von seinem Exil zurückkehrte um bei den Wahlen 
anzutreten, ist von Drohungen betroffen. 
 

Weiterhin vermehrt Anschläge 
 

Wie angekündigt haben terroristische Anschläge im Zuge der Vorwahlzeit seit Dezember 2012 (siehe auch 
Feststellungen sowie Kurzinformationen zu den Anschlägen in Quetta) zugenommen, überwiegend betroffen 
sind die auch ansonsten hauptsächlich von Anschlägen betroffenen FATA, Belutschistan, Khyber Pakhtunkhwa 
sowie das Wirtschaftszentrum Karatschi, in dem Taliban langsam - im Schatten der durch die Militäroperationen 
ausgelösten Wanderungsbewegungen aus den Stammesgebieten in die Außenbezirke Karatschis - Fuß fassen. 
 

Wichtigste Anschläge im März und April: 
 

2. April: Mindestens 7 Personen sterben bei einem Angriff von Militanten auf ein Energiekraftwerk außerhalb 
von Peschawar. 
 

31. März: 2 Personen sterben bei einem Anschlag auf einen ANP Kandidaten in Khyber Pakhtunkhwa. 
 

29. März: Mindestens 12 Personen sterben bei einem Anschlag auf einen Polizei-Konvoi in Peschawar, Khyber 
Pakhtunkhwa. 
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23. März: Mindestens 17 Soldaten sterben bei einem Anschlag auf einen Armee-Posten in Nord-Waziristan, 
FATA. Die Armee reagiert mit dem Beschuss von Stellungen von Militanten. 
 

21. März: 15 Menschen sterben bei einem Anschlag im größten Flüchtlingscamp Jalozai in Nowshera, Khyber 
Pakhtunkhwa. 
 

15. März: 3 Personen werden getötet bei einem Bombenanschlag in Karatschi nahe einer Polizeistation, in der 20 
Verdächtige des Anschlags vom 3. März inhaftiert sind. 
 

12. März: 6 Personen werden verletzt bei einem Anschlag nahe des Hauses des ANP Informationsministers von 
Khyber Pakhtunkhwa. 
 

3. März: 48 Menschen, hauptsächlich Schiiten sterben bei einem Anschlag auf ein schiitisches Viertel in 
Karatschi. 
 

Erstmals Kandidatin aus Stammesgebieten 
 

Erstmals tritt eine Frau als Kandidaten in den Stammesgebieten zu den Wahlen an. Sie wird als Unabhängige in 
der Bajaur Agency kandidieren, einer Agency, aus der die Taliban zwar vom Militär zurückgedrängt wurden, in 
der sie allerdings immer noch aktiv sind. 
 

Verstärkte Kampfhandlungen im Tirah-Tal (FATA), große Fluchtbewegungen 
 

Im Tirah Tal der Khyber Agency, einem Teil der FATA, in der es immer wieder zu Gefechten und 
Militäroperationen kommt (siehe Feststellungen), haben sich diese in den letzten zwei Wochen verstärkt, 
nachdem die Taliban mit Verbündeten in strategisch wichtige Gebiete vorrückten und das Militär mit einer 
größeren Operation reagierte. Nach offiziellen Angaben sind dabei in dieser Woche 125 Militante und 24 
Soldaten getötet worden. 50.000 Menschen sind auf der Flucht, zum Teil hat die Regierung 
Transportmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, humanitäre Hilfsorganisationen unterstützen in den bestehenden 
Camps für intern Vertriebene der Region, Neu Durrani, Jalozai und Togh Sarai. 
 

Quelle(n): 
 

The Wall Street Journal: Taliban Imperil U.S. Political Ally in Pakistan, 10.4.2013, 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323550604578412864287525752.html#, Zugriff 11.4.2013 
 

Reuters: Fighting rages in NW Pakistan, 15 militants, one soldier killed: army, 11.4.2013, 

http://www.reuters.com/article/2013/04/11/us-pakistan-military-taliban-
idUSBRE93A05S20130411?feedType=RSS&feedName=topNews, Zugriff 11.4.2013 
 

IRIN News: Fighting in Pakistan's Tirah Valley displaces 40,000 people, 1.4.2013, 

http://www.irinnews.org/Report/97760/Fighting-in-Pakistan-s-Tirah-Valley-displaces-40-000-people, Zugriff 
11.4.2013. 
 

Spiegel-Online: Offensive in Pakistan: Soldaten töten mehr als hundert Taliban, 9.4.2013, 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/pakistans-armee-toetet-mehr-als-hundert-taliban-a-893282.html, Zugriff 
11.4.2013 
 

Dawn.com: Taliban bomber kills twelve in Peshawar, 31 wounded, 29.3.2013, 

http://dawn.com/2013/03/29/explosion-in-peshawar-casualties-feared/, Zugriff 11.4.2013. 
 

The Guardian.com: Pakistan militants take workers hostage in attack on Peshawar power station, 2.4.2013, 
http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/02/pakistan-militants-peshawar-power-station, Zugriff 11.4.2013. 
 

Spiegel-Online: Pakistan: Mindestens 17 Soldaten sterben bei Selbstmordanschlag, 24.3.2013, 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/pakistan-mindestens-17-soldaten-sterben-bei-selbstmordanschlag-a-
890624.html, Zugriff 11.4.2013 
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Dawn.com: Thousands bury victims of Karachi bombing, 4.3.2012, http://dawn.com/2013/03/04/karachi-shuts-
down-to-protest-abbas-town-tragedy/, Zugriff 11.4.2013. 
 

The Tribune: Blast at Jalozai camp in Nowshera kills 15, 21.3.2013, http://tribune.com.pk/story/524209/blast-at-
jalozai-camp-in-nowshera-kills-eight/, Zugriff 11.4.2013. 
 

BBC News: How the Taliban gripped Karachi, 21.3.2013, http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-21343397#, 
Zugriff 11.4.2013. 
 

Al Arabiya.Net: Bomb near Pakistan politician's house wounds six according to local police, 12.3.2013, 
http://english.alarabiya.net/en/News/2013/03/12/Bomb-near-pakistan-politician-s-house-wounds-six-police.html, 
Zugriff 11.4.2013. 
 

NBCNews: Giving voice to Pakistan's 'voiceless': Housewife becomes first female candidate in tribal region, 
7.4.2013, http://worldnews.nbcnews.com/_news/2013/04/07/17584446-giving-voice-to-pakistans-voiceless-
housewife-becomes-first-female-candidate-in-tribal-region?lite, Zugriff 11.4.2013. 
 

BBC News: Pakistan election: Taliban threats hamper secular campaign, 5.4.2013, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22022951, Zugriff 11.4.2013. 
 

Verhaftung Musharraf 
 

Der ehemalige pakistanische Militärmachthaber Musharraf wurde am 19.4. nach einer Anordnung des Gerichts 
bis zu seinem Prozessbeginn unter Hausarrest gestellt. Gegen ihn laufen drei Verfahren. Der Prozess, der am 
Montag beginnen soll, behandelt Ereignisse aus dem Jahr 2007, wo er den Ausnahmezustand ausrief und Richter 
des Obersten Gerichtshofs absetzte. Musharraf war aus dem Exil zurückgekehrt um an den Parlamentswahlen 
teilzunehmen. Am Dienstag hatte ein Gericht seine Kandidatur aufgrund der Vorwürfe untersagt. Gegen dieses 
Urteil will Musharraf juristisch vorgehen (Spiegel 19.4.2013, vgl. BBC 19.4.2013). 
 

Anschläge auf ANP und PML-N 
 

Taliban setzen Drohungen (siehe Kurzinformation vom 12.4.2013) um: 
 

Am 16.4.2013 starben 16 Menschen bei einem Bombenanschlag auf eine Wahlveranstaltung der ANP in 
Peschawar, der Hauptstadt der Unruheprovinz Khyber Pakhtunkwa. Eine bedeutende Führungspersönlichkeit der 
Partei, Ghulam Bilour, erlitt leichte Verletzungen (BBC 16.4.2013). 
 

Am 14.4. wurden bei zwei verschieden Autobombenanschlägen, ebenfalls in der Provinz Khyber Pakhtunkwa, 
ein führendes Mitglied der Partei im Swat-Tal getötet und ein Kandidat der Partei sowie weitere Personen in der 
Nähe einer Wahlveranstaltung in der Umgebung von Peschawar verletzt (Dawn 14.4.2013). 
 

Am 16.4. starben mindestens 4 Personen in der Unruheprovinz Belutschistan bei einem Anschlag auf den 
Provinzvorsitzenden der PML-N (Pakistan Muslim League - Nawaz), Sanaullah Zehri, der überlebte (Dawn 
16.4.2013). Die PML-N ist keine der Parteien gegen die eine Warnung der Taliban ausgesprochen wurde. 
 

Quellen: 
 

Der Spiegel (19.4.2013): Pakistan - Gericht stellt Ex-Diktator Musharraf unter Hausarrest, 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/pakistans-polizei-nimmt-ex-diktator-musharraf-fest-a-895277.html, 
Zugriff 19.4.2013. 
 

BBC News (19.4.2013): Pakistani police arrest Pervez Musharraf in Islamabad, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22211766, Zugriff 19.4.2013. 
 

BBC News (16.4.2013): Pakistan election rally hit by deadly bomb attack, http://www.bbc.co.uk/news/world-
asia-22172219#, Zugriff 19.4.2013. 
 

Dawn.com (14.4.2013): 
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http://dawn.com/2013/04/14/anp-candidate-killed-in-swat-ied-blast/, Zugriff 19.4.2013. 
 

Dawn.com (16.4.2013): Bomb targets PML-N Balochistan chief, kills three family members, 

http://dawn.com/2013/04/16/blast-targets-pml-n-leader-zehris-convoy-three-killed/, Zugriff 19.4.2013. 
 

1.2.3. Behauptete Ausreisegründe aus dem Herkunftsstaat 
 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass der bP in ihrem Heimatland Pakistan eine begründete Furcht vor einer 
asylrelevanten Verfolgung droht. Ebenso konnte unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände nicht festgestellt 
werden, dass die bP im Falle einer Rückkehr nach Pakistan der Gefahr einer Verfolgung aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Gesinnung iSd GFK 
ausgesetzt wäre. 
 

Weiters konnte unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände nicht festgestellt werden, dass eine 
Zurückweisung, Zurück- oder Abschiebung nach Pakistan eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, 
Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder der bP als Zivilperson 
eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 
 

Es existieren unter Berücksichtigung aller bekannten Tatsachen keine Umstände, welche einer Ausweisung aus 
dem Bundesgebiet der Republik Österreich entgegenstünden. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II.1. Beweiswürdigung 
 

II.1.1. Der AsylGH hat durch den vorliegenden Verwaltungsakt Beweis erhoben. Der festgestellte Sachverhalt in 
Bezug auf den bisherigen Verfahrenshergang steht aufgrund der außer Zweifel stehenden Aktenlage fest. 
 

II.1.2. Die Feststellungen zur Person der bP ergeben sich -vorbehaltlich der Feststellungen zur Identität- aus 
ihren in diesem Punkt nicht widerlegten Angaben, sowie ihren Sprach- und Ortskenntnissen. 
 

Aufgrund der im Verfahren unterlassenen Vorlage eines unbedenklichen nationalen Identitätsdokuments bzw. 
sonstigen Bescheinigungsmittels konnte die Identität der bP nicht festgestellt werden. Soweit diese namentlich 
genannt wird, legt das Gericht auf die Feststellung wert, dass dies lediglich der Identifizierung der bP als 
Verfahrenspartei dient, nicht jedoch eine Feststellung der Identität im Sinne einer Vorfragebeurteilung im Sinne 
des § 38 AVG bedeutet. 
 

Im gegenständlichen Fall ist im besonderen Maße darauf hinzuweisen, dass sich die bP in einem Alter befindet, 
in dem sie im Besitz einer NIC (bzw. CNIC) sein muss. Es ist daher davon auszugehen, dass sie bei 
entsprechendem, im Verfahren ihr zumutbaren Engagement im Rahmen ihrer Obliegenheit zur Mitwirkung im 
Verfahren (hier § 15 Abs. 1 AsylG) in der Lage wäre, ihre Identität nicht bloß mündlich - und somit nicht weiter 
überprüfbar- zu behaupten, sondern auch in nachvollziehbarer Weise zu bescheinigen. Eine derartige 
Mitwirkungshandlung seitens der bP ist bis dato jedoch unterblieben. 
 

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die die bP bereits am Beginn des Verfahrens durch die Ausfolgung eines 
Merkblattes in einer ihr verständlichen Sprache über die Wichtigkeit der vollständigen und richtigen 
Bekanntgabe der Identität und der Vorlage von Bescheinigungsmitteln aufgeklärt wurde. 
 

Der Umstand, dass die Identität bis dato nicht festgestellt werden konnte ist letztlich auf die mangelnde 
Mitwirkung der bP an der Identitätsfeststellung zurückzuführen und sind alle daran anknüpfenden Konsequenzen 
daher von der bP zu vertreten. 
 

II.1.3 Zu den zur Feststellung der asyl- und abschiebungsrelevanten Lage im Herkunftsstaat ausgewählten 
Quellen wird angeführt, dass es sich hierbei aus der Sicht des Asylgerichtshofes um eine ausgewogene Auswahl 
verschiedener Quellen, sowohl staatlichen, als auch nicht staatlichen Ursprungs handelt, welche es ermöglichen, 
sich ein möglichst umfassendes Bild von der Lage im Herkunftsstaat zu machen. Zur Aussagekraft der einzelnen 
Quellen wird angeführt, dass zwar in nationalen Quellen rechtsstaatlich-demokratisch strukturierter Staaten, von 
denen der Staat der Veröffentlichung davon ausgehen muss, dass sie den Behörden des Staates, über den 
berichtet wird, zur Kenntnis gelangen, diplomatische Zurückhaltung geübt wird, wenn es um Sachverhalte geht, 
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für die ausländische Regierungen verantwortlich zeichnen, doch andererseits sind gerade diese Quellen aufgrund 
der nationalen Vorschriften vielfach zu besonderer Objektivität verpflichtet, weshalb diesen Quellen keine 
einseitige Parteinahme weder für den potentiellen Verfolgerstaat, noch für die behaupteter Maßen Verfolgten 
unterstellt werden kann. Hingegen findet sich hinsichtlich der Überlegungen zur diplomatischen Zurückhaltung 
bei Menschenrechtsorganisationen im Allgemeinen das gegenteilige Verhalten wie bei den oa. Quellen 
nationalen Ursprunges. 
 

Es ist auch festzuhalten, dass es bei einem Land wie Pakistan mit einer sehr hohen Berichtsdichte, in dem 
praktisch ständig neue Erkenntnisquellen entstehen, de facto unmöglich ist, sämtliches existierendes 
Berichtsmaterial zu berücksichtigen, weshalb die belangte Behörde bzw. das ho. Gericht ihrer Obliegenheit zur 
Feststellung der asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in Pakistan nachkommt, wenn sie bzw. es sich zur 
Entscheidungsfindung eines repräsentativen Querschnitts des bestehenden Quellenmaterials bedient. Aus dem 
genannten Grund kann die beantragte Herbeischaffung von weiteren, namentlich nicht angeführten Berichten zur 
allgemeinen asyl- und abschiebungsrelevanten Lage bei einem Land mit einer hohen Berichtsdichte, wie es bei 
Pakistan der Fall ist, ohne konkret darzulegen, welche relevanten Fragen die zur Entscheidungsfindung 
herangezogenen Quellen noch offen lassen mangels tauglichen Beweisthemas keinen tauglichen Beweisantrag 
darstellen (vgl. VwGH 24.1.1996, 94/13/0152; Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht, 3. Auflage, S 174). 
 

In der Beschwerde wurde lediglich ausgeführt, dass die Länderfeststellungen sehr allgemein gehalten sind bzw. 
apodiktisch behauptet, dass sie unrichtig wären. Den Länderfeststellungen wurde jedoch nicht konkret entgegen 
getreten, etwa durch Anführung anderer bzw. das Gegenteil aussagende oder weiterergehende Feststellungen, 
bzw. wurde nicht dargelegt, dass die Länderfeststellungen unrichtig wären, oder Ungereimtheiten enthielten 
weshalb den zugrunde gelegten Quellen und deren Kernaussagen somit nicht konkret und substantiiert entgegen 
getreten wurde. 
 

Der Einwand, die belangte Behörde hätte es unterlassen, weitere Berichte in die Entscheidungsfindung einfließen 
zu lassen, geht auch deshalb ins Leere, zumal die bP nicht angab, welche relevanten Fragen durch die zur 
Entscheidungsfindung herangezogenen Quellen nicht im ausreichenden Maße nicht beantwortet werden. 
 

Soweit sich die bP in der Beschwerde zur Lage in Pakistan äußert, ohne hierzu entsprechendes Quellenmaterial 
zu benennen, ist davon auszugehen, dass sie in diesen Fällen den ho. Feststellungen, welche von einer 
Spezialbehörde (Erk. d. VwGH vom 11.11.1998, GZ. 98/01/0283, 12.5.1999, GZ. 98/01/0365, 6.7.1999, GZ. 
98/01/0602) stammen, nicht auf gleichem fachlichem Niveau entgegentritt (Erk. d. VwGH vom 31.3.2008 
2004/17/0210). Es ist zwar als amtsbekannt anzusehen, dass es sich beim dem die bP wohl im Rahmen der 
Beschwerdeverfassung unterstützenden Verein um eine mit besonderen Fachkenntnissen im Asylrecht 
ausgestattete Organisation handelt, es liegen ho. jedoch keine Kenntnisse vor bzw. ist aus der Aktenlage nicht 
ersichtlich, dass der Verein über qualifiziertes Sachverständigenwissen hinsichtlich der asyl- und 
abschiebungsrelevanten Lage in Pakistan verfügt, welches ihn befähigt, sich über notorisch bekannte Tatsachen 
hinausgehend ohne die Nennung der Quellen rein aufgrund des Ausbildungsstandes von Mitgliedern zur Lage im 
Herkunftsstaat der bP zu äußern. Auch zeigte die bP keine Unschlüssigkeiten in den getroffenen Feststellungen 
auf. 
 

Soweit in der Beschwerde angeführt wird, das BAA habe es unterlassen, sich mit der Eskalation der Lage in 
Pakistan in den letzten Monaten infolge der Flutkatastrophe sowie im Zusammenhang mit Konflikten zwischen 
Regierungs- und Oppositionsparteien auseinanderzusetzen und in Pakistan eine höchst instabile Lage sowie eine 
mangelnde Schutzfähigkeit der Sicherheitskräfte herrsche, ist festzuhalten, dass der bP mit Verständigung über 
das Ergebnis der Beweisaufnahme aktuelle Länderfeststellungen übermittelt wurden. Diesen ist die bP im 
Rahmen ihrer Stellungnahme auch nicht entgegen getreten. 
 

Bei Berücksichtigung der soeben angeführten Überlegungen hinsichtlich des Inhaltes der Quellen unter 
Berücksichtigung der Natur der Quelle und der Intention der Verfasser handelt es sich nach Ansicht des 
erkennenden Senates um ausreichend ausgewogenes Material. Auch kommt den Quellen Aktualität zu (vgl. Erk. 
d. VwGHs. vom 9. März 1999, Zl. 98/01/0287 und sinngemäß im Zusammenhang mit Entscheidungen nach § 4 
AsylG 1997 das E. vom 11. November 1998, 98/01/0284, bzw. auch das E. vom 7. Juni 2000, Zl. 99/01/0210). 
 

Die Feststellungen in Bezug den Machtwechsel zu Gunsten der PML-N bei den Wahlen 2013 werden aufgrund 
der Vielzahl der übereinstimmenden Berichterstattungen als notorisch bekannt vorausgesetzt. Soweit in den 
Länderfeststellungen Feststellungen zu den Wahlen in Pakistan im Jahr 2013 bzw. zur diesbezüglichen 
politischen Situation getroffen werden, welche über jene der der bP bereits übermittelten hinausgehen, geht der 
Asylgerichtshof davon aus, dass diese aufgrund der klaren und übereinstimmenden Quellenlage, sowie einer 
Mehrzahl von Veröffentlichungen in allgemein zugänglichen Medien sowie in Erkenntnissen des 
Asylgerichtshofes (vgl. zB AsylGH vom 09.10.2013, E13 414.983) als notorisch bekannt angesehen werden 
können. 
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Der Verweis auf notorisch bekannte Beweismittel in einem Verfahren ist nur im Rahmen der 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen möglich. Nach § 45 AVG bedürfen nur offenkundige Tatsachen, d.h. 
allgemein bekannte oder bei der Behörde im Zuge ihrer Amtstätigkeit bekannte ("amtsbekannte") Tatsachen 
keines Beweises (vgl. Walter/Mayer, Verwaltungsverfahren, 7.Aufl. RZ 318). 
 

Auch Hengstschläger hält in seinem Kommentar zum AVG (§45 Rz 4ff) fest: ¿Gemäß § 45 Abs 1 AVG 
bedürfen Tatsachen, die "bei der Behörde offenkundig" sind, keines Beweises (notorische [vgl AB 1925, 16] 
Tatsachen). Offenkundig iS dieser Bestimmung ist eine Tatsache nach hA dann, wenn sie entweder allgemein 
bekannt oder - zumindest (Thienel 3 169) - der Behörde, also amtsbekannt ist (VwGH 27. 4. 1993, 90/04/0265; 
17. 10. 1995, 94/08/0269; Hengstschläger2 Rz 369; Walter/Mayer Rz 318; vgl aber auch VwGH 10. 3. 1980, 
3243/79; 20. 3. 2004, 2002/06/0173). Allgemein bekannt sind Tatsachen, die aus der alltäglichen Erfahrung 
eines Durchschnittsmenschen - ohne besondere Fachkenntnisse - hergeleitet werden können (vgl. VwGH 
28.10.1994, 91/17/0064; 17.10.1995, 94/08/0269).' 
 

Das trifft damit auf jene Tatsachen (wie zB geographische Fakten oder Ereignisse des Zeitgeschehens [Fasching 
Rz 853; Herrnritt 89; Rechberger in Rechberger § 269 Rz 2]) zu, die aus der allgemeinen Lebenserfahrung eines 
Durchschnittsmenschen ohne besondere Fachkenntnisse hergeleitet werden können (VwGH 27. 4. 1993, 
90/04/0265), von denen also anzunehmen ist, dass sie jedermann kennt oder doch jedermann ohne jede 
Schwierigkeit und ohne besondere Fachkenntnisse bekannt sein könnten. 
 

Die Sachverhaltselemente, die zur Beurteilung der aktuellen politischen Lage nach den Wahlen in Pakistan im 
Jahr 2013 im vorliegenden Fall erforderlich sind, können aufgrund der zahlreichen Medienberichten als 
jedermann bekannt vorausgesetzt werden. Auch ist der Zugang zu derartigen Berichten ohne jegliche 
Schwierigkeiten oder Fachkenntnisse in eine bestimmte Richtung möglich. 
 

Soweit von der bP in der Beschwerde auf die allgemeine Sicherheitslage hingewiesen wird, ist festzuhalten, dass 
die allgemeine Sicherheitslage vor allem wegen der Terroranschläge zutreffend und dem Amtswissen 
entsprechend als kritisch dargestellt wird und dies auch der Asylgerichtshof nicht verkennt. Diese 
unbestreitbaren und als notorisch bekannt zu erachtende allgemeine Sicherheitslage in Pakistan ist jedoch auch 
aktuell nicht dergestalt, dass quasi jeder Bürger in Pakistan einer über die bloße Möglichkeit hinausgehenden, 
realen Gefährdung von Leib und Leben ausgesetzt wäre, sondern betrifft gerade der Terrorismus, 
zurückzuführen auf die Auseinandersetzung zwischen den Taliban und der pakistanischen Armee, in 
konzentrierter Form lediglich einige Regionen. 
 

Die Behörde ist auch im Rahmen der Refoulementprüfung nur in dem Umfang zu amtswegigen Ermittlungen 
verhalten, in dem ein ausreichend konkretes, eine maßgebliche Bedrohung aufzeigendes Vorbringen erstattet 
wird, nicht aber zur Prüfung, ob die Partei denkbarerweise irgendwelchen Gefährdungen ausgesetzt wäre (vgl. 
VwGH 19.11.2002, 2002/21/0185, 3.9.1997, 96/01/0474, 30.9.1997, 96/01/0205). Soweit die Beschwerde bzw. 
Stellungnahme diesbezüglich auf die allgemeine Sicherheitslage in Pakistan sowie die Flutkatastrophe verwies, 
ist weiters auszuführen, dass die bP im Verfahren vor dem Bundesasylamt zu keinem Zeitpunkt behauptet hat, 
aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage bzw. humanitären Situation oder Flutkatastrophe in Pakistan 
irgendwelche Probleme gehabt zu haben oder gefährdet und deshalb ausgereist zu sein, sodass auch aus diesem 
Umstand keine unmittelbare persönliche Existenzbedrohung des Beschwerdeführers ersichtlich ist. 
 

Schließlich sind den Länderfeststellungen keine Umstände zu entnehmen, die Rückschlüsse auf eine 
systematische Diskriminierung oder eine systematische Benachteiligung von Mitgliedern der PML-Q in Pakistan 
zulässt, wonach alleine aufgrund der etwaigen Zugehörigkeit der bP zu dieser Partei (vgl. aber Beweiswürdigung 
unten) schon von einer Asylrelevanz bzw. der Gewährung von subsidiären Schutz auszugehen wäre. Vielmehr 
unterliegen gerade Parteien mit religiöser Ausrichtung und gerade die PML-Q keinen besonderen Drohungen 
und sind parteimotivierte Anschläge vorwiegend in den regionalen Problemzonen erkennbar. Eine konkrete, 
aktuelle, individuelle und damit asylrelevante Verfolgung konnte von der bP, wie noch dargestellt wird, nicht 
glaubhaft gemacht werden. 
 

II.1.4. In Bezug auf den weiteren festgestellten Sachverhalt ist anzuführen, dass die vom BAA vorgenommene 
freie Beweiswürdigung im hier dargestellten Rahmen im Sinne der allgemeinen Denklogik und der Denkgesetze 
in sich schlüssig und stimmig ist. 
 

Die freie Beweiswürdigung ist ein Denkprozess der den Regeln der Logik zu folgen hat und im Ergebnis zu 
einer Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eines bestimmten historisch-empirischen Sachverhalts, also von Tatsachen, 
führt. Eine Tatsache darf in freier Beweiswürdigung nur dann als erwiesen angenommen werden darf, wenn die 
Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ausreichende und sichere Anhaltspunkte für eine derartige 
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Schlussfolgerung liefern (vgl. ho. Erk. vom 1.8.2012 Gz. E10 414843-1/2010 mwN und präzisierenden 
Ausführungen). 
 

Im Rahmen der oa. Ausführungen ist durch das erkennende Gericht anhand der Darstellung der persönlichen 
Bedrohungssituation des Beschwerdeführers und den dabei allenfalls auftretenden Ungereimtheiten --z. B. 
gehäufte und eklatante Widersprüche ( z. B. VwGH 25.1.2001, 2000/20/0544) oder fehlendes Allgemein- und 
Detailwissen (z. B. VwGH 22.2.2001, 2000/20/0461)- zu beurteilen, ob Schilderungen eines Asylwerbers mit 
der Tatsachenwelt im Einklang stehen oder nicht. 
 

Auch wurde vom Verwaltungsgerichtshof ausgesprochen, dass es der Verwaltungsbehörde [nunmehr dem 
erkennenden Gericht] nicht verwehrt ist, auch die Plausibilität eines Vorbringens als ein Kriterium der 
Glaubwürdigkeit im Rahmen der ihr zustehenden freien Beweiswürdigung anzuwenden. (VwGH v. 29.6.2000, 
2000/01/0093). 
 

Auch ist eine abweisende Entscheidung im Verfahren nach § 7 AsylG bereits dann möglich, wenn es als 
wahrscheinlich angesehen wird, dass eine Verfolgungsgefahr nicht vorliegt, das heißt, mehr Gründe für als 
gegen diese Annahme sprechen (vgl zum Bericht der Glaubhaftmachung: Ackermann, Hausmann, Handbuch des 
Asylrechts (1991) 137 f; s.a. VwGH 11.11.1987, 87/01/0191) ¿Rohrböck AsylG 1997, Rz 314, 524). 
 

Dem Bundesasylamt ist zuzustimmen, wenn dieses anführt, dass das Vorbringen der bP weder glaubwürdig ist, 
noch bei dessen Wahrunterstellung Asylrelevanz entfalten könnte. 
 

Im Übrigen wird die Beweiswürdigung des BAA in der Beschwerde auch nicht substantiiert bekämpft, weshalb 
der Asylgerichtshof nicht veranlasst war das Ermittlungsverfahren zu wiederholen bzw. zu ergänzen (vgl. zB. 
VwGH 20.1.1993, 92/01/0950; 14.12.1995, 95/19/1046; 30.1.2000, 2000/20/0356; 23.11.2006, 2005/20/0551 
ua.). 
 

II.1.5. Ebenso weist das erkennende Gericht auf folgende Umstände hin: 
 

II.1.5.1. Im Rahmen der Erstbefragung gab die bP noch lediglich an, dass sie von Mitgliedern der regierenden 
Partei PML-N mit dem Umbringen bedroht worden sei, weil in Pakistan eben viele Mitglieder der Partei PML-Q 
mit dem Umbringen bedroht werden würden. Dies hätten Mitglieder ihrer Partei erzählt, weshalb sie geflohen 
sei. 
 

Im Rahmen der Erstbefragung brachte die bP damit lediglich allgemein Bedrohungen von Mitgliedern der PML-
Q vor und erwähnte weiters über Nachfrage hierzu die Namen von vier angeblich bedrohten, mit ihr bekannten 
Personen. Eine konkrete Bedrohung ihrer Person oder konkrete Übergriffe erwähnte die bP demgegenüber nicht. 
 

Erst im Rahmen der Einvernahme vor dem BAA gab die bP befragt dazu, was denn nun konkret vorgefallen 
wäre an, dass sie nach den Wahlen Mitte 2008 zwei Mal unterwegs angehalten worden sei. Es sei dabei ein bis 
zwei Mal geschossen worden. Dies nicht auf die bP, sondern in die Luft. Dann hätte die bP Drohanrufe 
bekommen. Befragt zum Grund der Drohungen gab die bP an, dass man sie und 4 bis 5 Parteikollegen mit dem 
Umbringen bedroht hätte, da sie zur gegnerischen Partei gehören würden. Es sei dann ein Bodyguard für die bP 
organisiert worden. Konkret befragt zum Auslöser für die Flucht gab die bP dann in weiterer Folge an, dass sie 
den Bodyguard nicht mehr bezahlen hätte können. Ein weiterer Grund seien die Drohungen gewesen. 
 

Im Widerspruch zu den Angaben, dass die bP gemeinsam mit den Parteikollegen - wenn sie unterwegs gewesen 
wären - Zielscheibe von Übergriffe gewesen sei und ihr bzw. den Parteikollegen deshalb ein Bodyguard gestellt 
worden sei, gab die bP in weiterer Folge plötzlich widersprüchlich an, dass sie sich immer versteckt gehalten 
habe, demnach nicht unterwegs gewesen sei. 
 

An späterer Stelle im Rahmen der Einvernahme steigerte die bP dann plötzlich ihr Vorbringen wiederum und 
erwähnte erstmalig einen konkreten Vorfall an einer Tankstelle kurz vor der Ausreise, obwohl die bP zuvor noch 
behauptet hatte, dass der konkrete Auslöser für die Flucht der Umstand gewesen sei, dass sie den Bodyguard 
nicht mehr bezahlen hätte können. Auch diesen Vorfall an der Tankstelle stellte die bP jedoch ohne 
irgendwelche Details hinsichtlich Zeit, Ort oder näherer Umstände benennen zu können, in den Raum. Sie führte 
lediglich aus, dass acht Männer der Gegenpartei aufgetaucht seien. Diese seien dann aber geflohen, da zum 
Glück Leute der Partei der bP aufgetaucht wären. 
 

Weiters verwickelte sich die bP auch hinsichtlich der einzig konkreten Angabe, nämlich der Parteikollegen, mit 
welchen sie gemeinsam verfolgt worden wäre, in Widersprüche. So gab die bP im Rahmen der Erstbefragung 
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noch an, dass diese XXXX geheißen hätten. Im Rahmen der Einvernahme vor dem BAA dazu befragt, ob die 
anderen Parteikollegen, die Probleme gehabt hätten, auch einfache Mitglieder der Partei gewesen wären, gab die 
bP plötzlich den zuvor nie erwähnten XXXX an, der wichtig bzw. für Kundgebungen zuständig gewesen sei. Die 
anderen Namen erwähnte die bP nicht, obwohl sie wenig zuvor in der Einvernahme behauptete, dass die Leute, 
die sie begleitet habe, wichtige Funktionen gehabt hätten. 
 

Generell zeigte die bP mit ihren Angaben wenig Wissen um die Parteienlandschaft in Pakistan und lassen sich 
ihre Angaben diesbezüglich auch nicht mit den Länderfeststellungen in Einklang bringen. So gab sie an, dass sie 
mit Mitgliedern der regierenden Partei PML-N Probleme gehabt habe. Die bP reiste jedoch gemäß eigenen 
Angaben im XXXX 2010 aus Pakistan aus. Zu diesem Zeitpunkt war die PML-N jedoch bereits aus der 
Regierung ausgetreten (Austritt August 2010) und wurde letztlich vielmehr im Mai 2011 die Partei der bP, die 
PML-Q Koalitionspartner der regierenden PPP. Auch in der Stellungnahme vom 19.04.2013 ging die bP mit 
keinem Wort auf die bevorstehenden Wahlen oder damit etwaig eine für sie sich ändernde Situation ein. Im 
Zusammenhang mit dem Umstand, dass die bP lediglich behauptete, einen Mitgliedausweis vorzulegen, was 
bisher unterblieb sowie den generell vagen Angaben der bP geht der Asylgerichtshof davon aus, dass die bP 
selbst nicht einmal - wie behauptet - einfaches Parteimitglied war. 
 

Dies kann jedoch letztlich dahingestellt bleiben, da die bP selbst nicht einmal behauptete, in irgendeiner Weise 
eine besondere Funktion innerhalb der Partei innegehabt oder besonders öffentlich in Erscheinung getreten zu 
sein. Generell geht jedoch aus den Länderfeststellungen hervor, dass Oppositionsparteien grundsätzlich 
unbehelligt tätig werden können und handelt es sich bei den sogenannten "target killings" eben grundsätzlich um 
höherrangige Funktionäre. In diesem Zusammenhang kann daher schon aufgrund der Länderfeststellungen nicht 
davon ausgegangen werden, dass die bP - auch als einfaches Parteimitglied - einer gezielten, konkreten und 
individuellen Verfolgung ausgesetzt wäre. Konkret gegen sie direkt und gezielt gegen sie gerichtete 
Verfolgungshandlungen brachte die bP auch gar nicht vor. Auch hinsichtlich der Berichtslage nach den 
Parlamentswahlen 2013, aus denen zwar die PML-N als Sieger hervorgegangen ist und bei welchen die PML-Q 
nur mehr lediglich 3,1 % erhielt, kann nicht geschlossen werden, dass es aktuell eine systematische Verfolgung 
aller PML-Q Mitglieder gäbe. 
 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die bP die Richtigkeit der bisherigen Angaben (Erstbefragung) im 
Verfahren zu Beginn der Einvernahme vor dem BAA bestätigt hat. Zusätzlich wurde sie neben weiteren 
Belehrungen zur Wahrheitspflicht etc. darauf hingewiesen, die Gründe für den Antrag ausführlich und detailliert 
zu schildern. Dennoch hat die bP vorerst angegeben, dass sie hinsichtlich des Grundes für den Asylantrag nichts 
mehr zu ergänzen habe und hat sie im Anschluss ein absolut vages, oberflächliches Vorbringen erstattet, wobei 
sie keinerlei konkrete Details anführen konnte. 
 

Im Verfahren nach dem Asylgesetz ist es unabdingbare Voraussetzung für die Bewertung des Vorbringens eines 
Asylwerbers zu den Fluchtgründen als glaubhaft, dass der Antragsteller nicht bloß eine "leere" 
Rahmengeschichte im Zuge der Einvernahme vorbringt, ohne diese durch das Vorbringen von Details, 
Interaktionen, glaubhaften Emotionen etc. zu substantiieren bzw. "mit Leben zu erfüllen". 
 

Da in einem Asylverfahren unzweifelhaft die niederschriftliche Aussage eines Antragstellers vor den 
Asylbehörden die zentrale Erkenntnisquelle für die Entscheidung darstellt, reicht es keinesfalls aus, dass der 
Asylwerber lediglich nicht zu widerlegende Behauptungen aufstellt, welche - oftmals aufgrund zu geringer 
"Öffentlichkeitswirksamkeit" oder " Drittwirkung" - einer Verifizierung nicht zugänglich sind. 
 

Vielmehr sind die Aussagen des Antragstellers zu seinen Fluchtgründen und zum Fluchtweg daran zu messen, 
wie eine durchschnittliche "Maßfigur" über tatsächlich persönlich erlebte Sachverhalte berichten würde. 
 

Die Wiedergabe von tatsächlich selbst erlebten Umständen bzw. Ereignissen zeichnet sich jedoch gerade 
dadurch aus, dass man nicht lediglich objektive Rahmenbedingungen darlegt, sondern entspricht es vielmehr der 
allgemeinen Lebenserfahrung, dass Menschen über persönlich Erlebtes detailreich, oft weitschweifend unter 
Angabe der eigenen Gefühle bzw. unter spontaner Rückerinnerung an auch oft unwesentliche Details oder 
Nebenumstände berichten. 
 

Weiter ist die Darlegung von persönlich erlebten Umständen dadurch gekennzeichnet, dass man beim 
Vorbringen der eigenen "Lebensgeschichte" vor allem sich selbst in die präsentierte Rahmengeschichte 
dergestalt einbaut, dass man die eigenen Emotionen bzw. die eigene Erlebniswahrnehmung zu erklären versucht, 
sich allenfalls selbst beim Erzählen emotionalisiert zeigt, bzw. jedenfalls Handlungsabläufe bzw. die 
Kommunikation und Interaktion zwischen den handelnden Personen der Geschichte darlegt. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn es sich um wichtige Ereignisse im Leben eines Menschen handelt, die oftmals das 
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eigene Schicksal oder einen Lebensweg dergestalt verändern, dass man sich letztendlich dazu veranlasst sieht, 
sein Heimatland oder das Land des letzten Aufenthaltes deshalb "fluchtartig" zu verlassen. 
 

Die bP wurde eingangs der Einvernahme zu ihren Fluchtgründen aufgefordert, alle Gründe anzuführen, weshalb 
sie das Heimatland verlassen habe und weshalb sie in Österreich einen Asylantrag gestellt habe. 
 

Allein diese Aufforderung an einen Antragsteller erfordert wohl ein wie bereits oben angeführtes erwartetes 
Verhalten und Vorbringen eines Asylwerbers. 
 

Im konkreten Fall vermochten die bP jedoch diesen Voraussetzungen für die Qualifizierung eines 
Erlebnisberichtes - wie bereits oben dargelegt - nicht entsprechen. 
 

Die bP hat auch mehrmals im Zuge des Verfahrens ihre Angaben gesteigert. Der erkennende Senat vertritt die 
Ansicht, dass die bP ihre angeblichen Fluchtgründe äußerst widersprüchlich, vage und nicht konkret geschildert 
hat. Hätte sie tatsächlich asylrelevante Verfolgung in Pakistan erlebt, wäre sie mit Sicherheit in der Lage 
gewesen, von Beginn des Verfahrens an, konkrete und übereinstimmende Angaben zu machen. Statt dessen 
variierte sie bei den Fluchtgründen bzw. steigerte sie diese sukzessive. So gab sie voerst lediglich allgemein an, 
als Mitglied der PML-Q bedroht worden zu sein, um dann in weiterer Folge plötzlich von zwei Vorfällen, bei 
denen in die Luft geschossen worden wäre, zu berichten. In weiterer Folge steigerte die bP dann wiederum ihr 
Vorbringen und erwähnte einen nicht näher beschriebenen Vorfall an einer Tankstelle, bei welchem 8 Männer 
zufällig auf die bP und ihre Begleiter aufmerksam geworden wären. 
 

Auch der Verwaltungsgerichtshof geht davon aus, dass ein spätes, gesteigertes Vorbringen als unglaubwürdig 
qualifiziert werden kann, zumal ein Asylwerber keine sich bietende Gelegenheit ungenützt vorübergehen lassen 
würde, ein zentrales entscheidungsrelevantes Vorbringen zu erstatten (vgl. VwGH, 07.06.2000, 2000/01/0250). 
 

Hinsichtlich Ungereimtheiten zwischen den Angaben vor den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes und 
jenen vor einem Organwalter der belangten Behörde wird im Hinblick auf das Erkenntnis des VfGH vom 
27.6.2012, U 98/12 festgehalten, dass das ho. Gericht die vom genannten Höchstgericht aufgezeigten Spezifika 
der Befragung durch die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes nicht verkennt, es ist jedoch auch 
festzuhalten, dass dem genannten Erkenntnis ein völlig anders gelagerter Sachverhalt zu Grunde liegt, zudem es 
sich beim dortigen Asylwerber um einen psychisch angeschlagenen und von den Strapazen der Schleppung 
gezeichneten jugendlichen Afghanen handelte, der über traumatische Ereignisse aus seiner Kindheit berichtete 
und dem ho. Gericht vorgeworfen wurde, diese Umstände zu wenig berücksichtigt zu haben. 
 

Nicht außer Acht zu lassen ist auch der Umstand, dass es sich bei der Befragung durch die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienst um die für die bP erste sich bietende Möglichkeit handelt, vor den Organen jenes 
Staates, den sie offensichtlich für gewillt und befähigt hält, ihr Schutz vor Verfolgung zu gewähren, darzulegen, 
aus welchen Gründen sie diesen Schutz begehrt und erscheint es - von bestimmten Fällen abgesehen - nicht 
nachvollziehbar, dass sie diese erste sich bietende Möglichkeit ungenützt lässt und wider besseren Wissens nicht 
tatsächlich stattgefundene Verfolgung, sondern andere Ausreisegründe schildert. 
 

II.1.5.2. Die bP hat tatsächlich - wie in der Beschwerde ausgeführt - bereits im Rahmen der Einvernahme das 
Vorhandensein von Beweismitteln erwähnt. Der bP ist auch aufgetragen worden, den Führerschein aus Pakistan 
vorzulegen. Die bP hat im Rahmen der Beschwerde ausgeführt, sie würde ehest bald einen Partei-
Mitgliedausweis sowie den FIR hinsichtlich der Anzeige der bP bei der Polizei vorlegen. Hierfür wurde eine 
Frist von drei Wochen beantragt. Bis dato ist jedoch keine derartige Parteibestätigung oder ein FIR eingelangt, 
obwohl von der bP weitere Eingaben gemacht wurden. Wenn nunmehr in der Beschwerde vorgebracht wird, die 
bP hätte die Beweismittel angeboten nachzureichen, jedoch keine Frist dafür bekommen, ist darauf hinzuweisen, 
dass dies im November 2010 gewesen ist und die bP bis heute keine Beweismittel zur Vorlage brachte. 
 

Im Lichte dieser unterlassenen Vorlage unbedenklicher Bescheinigungsmittel sind abseits der nationalen 
Rechtsprechung dazu auch die europarechtlichen Vorgaben von Bedeutung (Artikel 4 Absatz 1 und 5 der 
Statusrichtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 als Ausfluss der Staatenpraxis; zur näheren 
Auslegung siehe ho. Erk. vom 1.8.2012, Gz. E10 414843-1/2010 mwN) 
 

Wendet man im Wege einer richtlinienkonformen Auslegung diese sekundärrechtliche Norm auf das 
gegenständliche Verfahren an, so führt auch dies nicht zum Verzicht auf die Beischaffung von 
Bescheinigungsmitteln seitens der bP, zumal nicht festgestellt werden kann, dass sich die bP offenkundig 
bemühte ihren Antrag in Bezug auf die bestehenden Verfolgungshandlungen zu substantiieren, viel mehr war 
offensichtlich gegenteiliges der Fall. Weiters konnte die generelle Glaubwürdigkeit der bP im Verfahren im oa. 
Ausmaß nicht festgestellt werden. Keinesfalls konnte festgestellt werden, dass ihre Aussagen zur aktuellen 
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Verfolgungssituation kohärent und plausibel waren und zu den für ihren Fall relevanten besonderen und 
allgemeinen Informationen nicht in Widerspruch stehen. 
 

Im gegenständlichen Fall ist daher festzustellen, dass der bP auch aus europarechtlicher Sicht die 
Glaubhaftmachung des behauptetermaßen ausreisekausalen Sachverhaltes nicht gelang, zumal nicht festgestellt 
werden konnte, dass die Aussagen der bP kohärent und plausibel sind und zu den für ihren Fall relevanten 
besonderen und allgemeinen Informationen nicht in Widerspruch stehen und sie aufgrund der mangelnden 
Glaubwürdigkeit des Vorbringens auch den geforderten Nachweis nicht erbrachte (das Gebot der 
richtlinienkonformen Interpretation der entsprechenden asylrechtlichen Bestimmungen entspricht auch dem 
Gesetzgeber (RV zu AsylG 2005 ABl. Nr. L 304 vom 30.09.2004 S. 12, CELEX Nr. 32004L0083) und ist 
aufgrund der höchstgerichtlichen Judikatur gebogen, wonach wann immer nationale Behörden oder Gerichte 
Recht anwenden, das Richtlinien umsetzt, diese gemäß der richtlinienkonformen Interpretation dazu verhalten 
sind, "das zur Umsetzung einer Richtlinie erlassene nationale Recht in deren Licht und Zielsetzung auszulegen" 
(VfSlg. 14.391/1995; zur richtlinienkonformen Interpretation siehe weiters VfSlg. 15.354/1998, 16.737/2002, 
18.362/2008; VfGH 5.10.2011, B 1100/09 ua.). 
 

II.1.5.3. Wenn in der Beschwerde weiters moniert wird, die Behörde hätte das Verfahren innerhalb von wenigen 
Tagen abgeschlossen und wäre nicht sämtlichen Hinweisen nachgegangen, ist festzustellen, dass für den 
erkennenden Senat nicht erkennbar ist, welchen Hinweisen die Behörden nachzugehen gehabt hätte. Unabhängig 
davon hätte die bP bis dato - also drei Jahre - Zeit gehabt, die angebotenen Beweismittel vorzulegen. 
 

Dennoch sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Erlassung eines verfahrensbeendenden 
Bescheides durch die belangte Behörde ohne der antragstellenden Partei die Möglichkeit einzuräumen, 
Bescheinigungsmittel vorzulegen, vor dem Hintergrund der Obliegenheit der Partei Bescheinigungsmittel 
vorzulegen, bedenklich erscheint und auf Risiko der belangten Behörde stattfindet, zumal die nachträgliche 
Vorlage solcher Bescheinigungsmittel, welche sie noch vor der belangten Behörde hätte vorlegen können, wenn 
ihr hierzu die Möglichkeit eingeräumt worden wäre, einen Grund, den Bescheid gemäß § 66 Abs. AVG zu 
beheben, darstellen kann (vgl. hierzu etwa das ho. Erk. vom 8.11.2012, GZ. Zl. E10 429639-1/2012/5E. 
 

II.1.5.4. Bemängelt wird in der Beschwerde weiters, dass eine Verletzung des Parteiengehörs im Umstand zu 
erblicken sei, dass der bP keine weitergehende Stellungnahmefrist zu den Länderfeststellungen eingeräumt 
worden wäre. Dies ist aus Sicht des Gerichtes dahingehend geheilt, dass es der bP sowohl in der Beschwerde als 
auch in der Verständigung der Beweisaufnahme zu den aktuellen Länderfeststellungen des Asylgerichtshofes 
ermöglich wurde, eine entsprechende Stellungnahme dazu abzugeben. Soweit der bP die Feststellungen zur asyl- 
und abschiebungsrelevanten Lage von der belangten Behörde nicht vollständig zur Kenntnis gebracht wurden, ist 
festzuhalten, dass die Verletzung des Parteiengehörs in diesem Einzelfall durch die Möglichkeit der Einbringung 
der Berufung in diesem konkreten Fall als saniert anzusehen ist (vgl. für viele: 

VwGH vom 11.9.2003, 99/07/0062; VwGH vom 27.2.2003, 2000/18/0040; VwGH vom 26.2.2002, 98/21/0299). 
Es ist jedoch auch festzuhalten, dass durch diese Feststellung die belangte Behörde nicht generell von ihrer 
Obliegenheit das Parteiengehör zu wahren, entbunden wird. 
 

II.1.5.5. Zusammenfassend ist zum Vorbringen des Beschwerdeführers auszuführen, dass der Asylgerichtshof 
zur Überzeugung gelangte, dass in den Angaben des Beschwerdeführers Anknüpfungspunkte oder Hinweise für 
eine individuelle Verfolgung des Beschwerdeführers iSd Genfer Flüchtlingskonvention nicht erkennbar waren. 
 

Der Asylgerichtshof gewann viel mehr den Eindruck, dass die bP lediglich aus wirtschaftlichen oder privaten 
Gründen nach Österreich reiste. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die bP lediglich einen äußerst kurzen 
Zeitraum in der Grundversorgung betreut wurde und keinerlei legale Erwerbstätigkeit bekannt gegeben hat, 
erhellt sich für den Asylgerichtshof, dass die bP einreiste, um möglichst bald einer - offensichtlich illegalen - 
Erwerbstätigkeit nachzugehen. Im Zusammenhang damit, dass die Erteilung eines fremdenrechtlichen 
Aufenthaltstitels für Österreich offenbar nicht möglich war, erhärtet sich die Ansicht des Asylgerichtshofes, dass 
die bP Pakistan rein aus wirtschaftlichen oder privaten Interessen verlassen hat und die Asylantragstellung 
lediglich zum Zwecke des Erhaltes eines Aufenthaltstitels für Österreich erfolgte. 
 

Unter Heranziehung dieses Sachverhaltes und der offensichtlich missbräuchlichen Asylantragstellung im 
Zusammenhang mit der allgemein gehaltenen Begründung dieses Asylantrages ist daher davon auszugehen, dass 
das Vorbringen der bP hinsichtlich einer behaupteten Verfolgung nicht den Tatsachen entspricht und lediglich 
zur Begründung des Asylantrages und unter Umgehung der fremdenrechtlichen sowie niederlassungsrechtlichen 
Bestimmungen zur Erreichung - wenn nicht sogar zur absichtlichen Erschleichung - eines Aufenthaltstitels für 
Österreich nach dem Asylgesetz frei konstruiert wurde. 
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Dazu ist grundsätzlich in diesem Zusammenhang auszuführen, dass etwaige wirtschaftliche oder private 
Schwierigkeiten objektiv nicht dazu geeignet sind, die Flüchtlingseigenschaft im Sinne der GFK zu begründen. 
Der bloße Wunsch in Österreich ein besseres Leben aufgrund eines erhofften leichteren Zugangs zum 
Arbeitsmarkt zu haben, vermag die Gewährung von Asyl jedenfalls nicht zu rechtfertigen. 
 

II.1.5.6. Hinsichtlich dem Einwand, dass die bP nach ihrer Jacke und nicht nach den wesentlichen Fluchtgründen 
befragt wurde ist festzuhalten, dass sich diesbezüglich aus dem Akteninhalt ergibt, dass die bP versuchte, bei der 
Durchsuchung zwei auf einem Zettel in der Jacke befindliche Telefonnummern zu verstecken. Wenn die 
Fragestellungen der Behörde als wirr bezeichnet werden, ist anzuführen, dass diese in gezielter und einfacher 
Weise der bP vorgetragen wurden, die es der bP ermöglich hätten, entsprechende Antworten zu geben. 
 

Wenn in der Beschwerde die Erfüllung der Manuduktionspflicht durch das BAA bemängelt wird, ist 
festzustellen, dass die Manuduktionspflicht der Behörde nicht soweit geht, Asylwerber ohne ein entsprechendes 
Vorbringen auf alle möglichen Eventualitäten aufmerksam zu machen, sondern es liegt in der Sphäre der Partei 
aufgrund ihrer Mitwirkungspflicht ein diesbezügliches Vorbringen zu erstatten. Der Mitwirkungspflicht kommt 
dort Bedeutung zu, wo es der Behörde nicht möglich ist, von sich aus ohne Mitwirkung der Partei tätig zu 
werden (Hinweis E 23.1.1987, 86/11/0044, und E 27.4.1993, 91/08/0123.). 
 

I.1.5.7. Soweit in der Beschwerde die Beweiswürdigung bemängelt wurde und der zuständige Organwalter des 
BAA als vorurteilsbehaftet und nicht in der Lage, ein ordnungsgemäßes Verfahren durchzuführen, bezeichnet 
wurde, ist festzuhalten, dass sich wie dargestellt die Angaben der bP auch für den Asylgerichtshof aufgrund der 
durchgeführten Einvernahme als gänzlich unglaubwürdig erweisen. Zusätzlich wurden von der bP - entgegen der 
Ankündigung - auch bis dato keinerlei weiteren Beweismittel vorgelegt, weshalb letztlich festgestellt werden 
kann, dass in diesem Fall keine relevanten Verfahrensfehler vorliegen bzw. letztlich das BAA ein 
entsprechendes Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der Begründung des angefochtenen Bescheides die 
Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf 
gestützte Beurteilung in der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammengefasst hat. De bP ist es nicht 
gelungen, der Beweiswürdigung des Bundesasylamtes dermaßen konkret und substantiiert entgegen zu treten, 
dass Zweifel an der Beweiswürdigung des Bundesasylamtes aufgekommen wären. Von der bP wurde es 
unterlassen, durch klare, konkrete und substantiierte Ausführungen darzulegen, warum sie vom Vorliegen einer 
mangelhaften Ermittlungstätigkeit durch das Bundesasylamt ausgeht. Da somit weder aus dem amtswegigen 
Ermittlungsergebnis im Beschwerdeverfahren noch aus den Ausführungen der bP ein substantiierter Hinweis auf 
einen derartigen Mangel vorliegt, kann ein solcher nicht festgestellt werden. 
 

II.1.5.8. Die bP konnte auch im Rahmen der Einvernahme vor dem BAA die Verfolger nicht konkretisieren. 
Vielmehr gab die bP über Nachfrage an, dass sie von allen Mitgliedern der N-Liga verfolgt worden sei. Konkret 
dazu befragt, ob denn jedes Mitglied der PML-Q derzeit (Einvernahmezeitpunkt November 2010) in Pakistan 
verfolgt werden würde, gab die bP an, dass dies wahrscheinlich sei. Da die Partei im ganzen Land Mitglieder 
habe, sei es ihr auch selbst als einfaches Parteimitglied nicht möglich, anderswo in Pakistan zu leben. 
 

Die bP hat im Rahmen der Einvernahme vor dem BAA dennoch angegeben, dass sie sich zeitweise in Lahore, in 
XXXX oder bei den Eltern aufgehalten habe. Diesen Angaben steht an sich schon entgegen, dass die bP zuvor 
behauptete, dass die Eltern bereits 1997 bzw. 1995 verstorben wären, während die Probleme erst im Jahr 2008 
entstanden wären. Hinsichtlich der Probleme in Lahore führte die bP lediglich aus, dass es dort viele 
Bombenanschläge gäbe und es dort ohnehin gefährlich sei. 
 

Von der bP wird eine innerstaatliche Fluchtalternative unter Hinweis auf die weitreichenden Netzwerke der 
Mitglieder der PML-N bestritten. Selbst wenn man die bP aufgrund Wahrunterstellung ihres Vorbringens auf 
eine inländische Flucht- bzw. Schutzalternative verweist, so findet dies in den herangezogenen Berichten 
Rückhalt. Ein Melde- bzw. Registrierungssystem, mittels dem man Personen ausfindig machen könnte, existiert 
in Pakistan nicht. Im Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der islamischen Republik 
Pakistan wird ausgeführt, dass selbst Personen, die wegen Mordes von der Polizei gesucht werden, in einer 
Stadt, die weit genug von ihrem Heimatort entfernt liegt, unbehelligt leben können. In der Praxis würden auch 
viele Pakistani davon Gebrauch machen und sich andernorts eine Existenz aufbauen. Gegenteiliges wurde im 
Verfahren von der bP auch nicht bescheinigt. Damit ist dem Vorbringen, überall in Pakistan gefunden zu 
werden, der Boden entzogen. Im gegenständlichen Fall ist davon auszugehen, dass aufgrund der fehlenden 
Exponiertheit der bP, der Größe und des Bevölkerungsreichtums Pakistans, des Fehlen eines zentralen 
Einwohnermeldesystems, sowie des Fehlens jeglichen Hinweises, dass die Personen, von denen die Gefahren 
ausgehen (Mitglieder der PML-Q im Herkunftsort der bP) über jene logistische Möglichkeit, über die nicht 
einmal der Staat verfügt, nämlich die bP in einem von ihrem bisherigen Aufenthaltsort weit genug entfernten 
aufzufinden, die bP durch Verlegung ihres Wohnorts in eine Großstadt in einem anderen Teil des Landes (z. B. 
Karachi, Lahore, Islababad, Rawalpindi) nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit mit weiteren 
Verfolgungshandlungen rechnen muss. 
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Hinsichtlich der genannten Großstädte konnte die bP auch keinerlei Gründe bekannt gegeben, warum es ihr dort 
nicht möglich sei, in Sicherheit zu leben. Die bP hat vor allem selbst behauptet, sich schon in Lahore und in 
XXXX aufgehalten zu haben und brachte lediglich allgemein zur Sicherheit in Lahore vor, dass es dort 
Bombenanschläge geben würde. 
 

Maßgebliche Faktoren zur persönlichen Zumutbarkeit können das Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, 
Behinderungen, die familiäre Situation und Verwandtschaftsverhältnisse, soziale und andere Schwächen, 
ethnische, kulturelle oder religiöse Überlegungen, politische und soziale Verbindungen und Vereinbarkeiten, 
Sprachkenntnisse, Bildungs-, Berufs- und Arbeitshintergrund und -möglichkeiten, sowie gegebenenfalls bereits 
erlittene Verfolgung und deren psychische Auswirkungen sein. Es wird jedoch die Ansicht vertreten, dass 
schlechte soziale und wirtschaftliche Bedingungen in dem betreffenden Landesteil die innerstaatliche 
Fluchtalternative nicht grundsätzliche ausschließen 
 

Dass die bP gerade in den angeführten Großstädten in eine aussichtslose Lage gelangen und jeglicher 
Existenzgrundlage beraubt werden könnte, erscheint vor allem vor dem Hintergrund der persönlichen 
Verhältnisse der bP (junger, gesunder, arbeitsfähiger Mann der schon durch seine Reise nach Österreich seine 
Anpassungsfähigkeit zeigte) nicht wahrscheinlich. Ein bloßes Absinken des Lebensstandards durch die 
Inanspruchnahme der innerstaatlichen Fluchtalternative, welches jedoch noch über dem Niveau der 
aussichtslosen Lage ist, ist daher bei Bestehen einer Existenzgrundlage hinzunehmen. Eine Unzumutbarkeit 
ergab sich im konkreten Fall nicht und wurde eine solche von der bP nicht substantiiert dargetan. 
 

Das genannte verfolgungssichere Gebiet weist auch eine gewisse Beständigkeit in dem Sinne auf, dass die bP 
nicht damit rechnen muss, jederzeit auch in diesem Gebiet wieder die Verfolgung, vor der sie behauptetermaßen 
flüchtete, erwarten zu müssen. Ebenso sind die sicheren Gebiete für die bP über Karachi erreichbar, ohne jenes 
Gebiet betreten zu müssen, in welchem sie Verfolgung befürchtet bzw. steht im Rahmen der 
Refoulementprüfung fest, dass eine Abschiebung in ein sicheres Gebiet möglich ist. 
 

II.1.5.8. Auf Grund obiger Ausführungen im Zusammenhang mit dem widersprüchlichen, gesteigerten und 
vagen Vorbringen der bP geht der Asylgerichtshof davon aus, dass die bP in Pakistan keiner asylrelevanten 
Verfolgung ausgesetzt war oder im Falle einer Rückkehr ausgesetzt sein wird. Zusätzlich ist festzuhalten, dass 
selbst im Falle der Wahrunterstellung des Vorbringens der bP aufgrund der Zumutbarkeit einer innerstaatlichen 
Fluchtalternative das Vorbringen nicht zur Gewährung von Asyl oder Subsidiären Schutz führen kann. 
 

II.2. Rechtliche Beurteilung 
 

II.2.1. Die sachliche Zuständigkeit des ho. Gerichts, sowie die Obliegenheit der Entscheidung im Senat ergibt 
sich im gegenständlichen Fall aus § 61 (1) AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005. 
 

II.2.2. Die Anwendbarkeit des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der 
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt 
ergibt sich -soweit spezialrechtliche Bestimmungen nichts Gegenteiliges anordnen- aus § 23 (1) des 
Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG) idgF. 
Hieraus ergibt sich auch die Kognitionsbefugnis des ho. Gerichts im Rahmen des § 66 Abs. 4 AVG. 
 

II.2.3. Gem. § 73 (1) Die Anwendbarkeit des Asylgesetz 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) idgF ergibt 
sich aus § 73 (1) leg. cit. 
 

II.2.4.1 Das erkennende ist Gericht berechtigt, auf die außer Zweifel stehende Aktenlage (VwGH 16. 12. 1999, 
99/20/0524) zu verweisen, weshalb auch hierauf im gegenständlichen Umfang verwiesen wird. Ebenso ist es 
nicht unzulässig, Teile der Begründung der Bescheide der Verwaltungsbehörde wörtlich wiederzugeben (Erk. d. 
VfGH v. 7.11.2008, U67/08-9 mwN). 
 

II.2.4.2. Grundsätzlich ist -wie bereits erwähnt- im gegenständlichen Fall anzuführen, dass das Bundesasylamt 
im dargestellten Umfang ein mängelfreies, ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchführte und sich sowohl 
mit dem individuellen Vorbringen auseinander gesetzt, als auch ausführliche Sachverhaltsfeststellungen zur 
allgemeinen Situation in Pakistan auf Grundlage ausreichend aktuellen und unbedenklichen Berichtsmaterials 
getroffen und in zutreffenden Zusammenhang mit der Situation der bP gebracht hat. Auch die rechtliche 
Beurteilung begegnet keinen Bedenken. 
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Im Lichte der oa. Ausführungen schließt sich das erkennende Gericht den Ausführungen des Bundesasylamtes 
an und konkretisiert diese wie folgt: 
 

II.2.5. Nichtzuerkennung des Status des Asylberechtigten 
 

Die hier maßgeblichen Bestimmungen des § 3 AsylG lauten: 
 

"§ 3. (1) Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, ist, soweit dieser 
Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status 
des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des 
Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

(2) ... 
 

(3) Der Antrag auf internationalen Schutz ist bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
abzuweisen, wenn 
 

1. dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder 
 

2. der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6) gesetzt hat. 
 

..." 
 

Gegenständlicher Antrag war nicht wegen Drittstaatsicherheit (§ 4 AsylG) oder Zuständigkeit eines anderen 
Staates (§ 5 AsylG) zurückzuweisen. Ebenso liegen bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen keine 
Asylausschlussgründe vor, weshalb der Antrag der bP inhaltlich zu prüfen ist. 
 

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen 
Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). 
 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende 
persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr 
steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten 
Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (z.B. VwGH vom 
19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262).Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur 
aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194) 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss 
ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet. 
 

Wie im gegenständlichen Fall bereits in der Beweiswürdigung ausführlich erörtert wurde, war dem Vorbringen 
der bP zum behaupteten Ausreisegrund im beschriebenen Umfang die Glaubwürdigkeit abzusprechen, weshalb 
die Glaubhaftmachung eines Asylgrundes von vornherein ausgeschlossen werden kann. Es sei an dieser Stelle 
betont, dass die Glaubwürdigkeit des Vorbringens die zentrale Rolle für die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung [nunmehr "Status eines Asylberechtigten"] einnimmt (vgl. VwGH v. 
20.6.1990, Zl. 90/01/0041). 
 

Im gegenständlichen Fall erachtet das erkennende Gericht im dem im Rahmen der Beweiswürdigung dargelegten 
Umfang die Angaben als unwahr, sodass die von der bP behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der 
rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden können, und es ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung 
wohl begründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). 
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Auch konnte im Rahmen einer Prognoseentscheidung (vgl. Putzer - Rohrböck, Leitfaden Asylrecht (2007) [48]) 
nicht festgestellt werden, dass die bP nach einer Rückkehr - selbst im Falle der Wahrunterstellung des 
Vorbringens - mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit mit einer weiteren aktuellen Gefahr von Übergriffen 
aufgrund der aktuellen politischen Situation zu rechnen hätte (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194). Hier wird auf 
die bereits getroffenen Ausführungen verwiesen. 
 

Zur hilfsweise herangezogenen Argumentation in Bezug auf die Existenz einer innerstaatlichen Fluchtalternative 
wird Folgendes erwogen: 
 

Grundsätzlich kann die vom Bundesasylamt angewandte Methodik der hilfsweisen Argumentation im Rahmen 
der rechtlichen Beurteilung nicht beanstandet werden (vgl. VwGH 24.1.2008. Zl. 2006/19/0985). 
 

Ebenso ist dem Bundesasylamt beizupflichten, dass -rein hypothetisch betrachtet ohne hierdurch den 
behaupteten ausreiskausalen Sachverhalt als glaubwürdig werten zu wollen- es der bP möglich und zumutbar 
wäre, auf eine innerstaatliche Fluchtalternative zurückzugreifen. 
 

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung 
zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte innerstaatliche Fluchtalternative vor, welche 
die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, Zl. 98/01/0352). Nach der Rechtsprechung des VwGHs 
muss sich die Verfolgungsgefahr auf das gesamte Staatsgebiet beziehen. Nach einer in der älteren 
Rechtsprechung verwendeten Formulierung darf in keinem Teil des Herkunftsstaates Verfolgungssicherheit 
bestehen (VwGH 10.3.1993, Zl. 03/01/002). Nach der jüngeren Rechtsprechung ist mit dieser Formulierung 
jedoch nicht das Erfordernis einer landesweiten Verfolgung gemeint, die Formulierung sei dahingehend zu 
verstehen, dass sich die asylrelevante Verfolgungsgefahr für den Betroffenen -mangels zumutbarer 
Ausweichmöglichkeiten innerhalb des Herkunftsstaates- im gesamten Herkunftsstaat auswirken müsse (VwGH 
9.11.2004, Zl 2003/01/0534; VwGH 24.11.2005, 2003/20/0109). 
 

Um vom Vorliegen einer innerstaatlichen Fluchtalternative sprechen zu können, müssen die Asylbehörden über 
Ermittlungsergebnisse verfügen, die die Sicherheit der Asylwerber dartun (vgl. etwa VwGH 8.9.1999, Zl. 
99/01/0126; VwGH 16.2.2000, Zl 99/01/0149). Es muss konkret ausgeführt werden, wo der Beschwerdeführer 
tatsächlich Schutz vor der von ihm geltend gemachten Bedrohung finden könnte. Entsprechend dem 
"Ausschlusscharakter" der innerstaatlichen Fluchtalternative nimmt der Verwaltungsgerichtshof diesbezüglich 
eine Beweislast der Asylbehörde an: Es müsse Sache der Behörde sein, die Existenz einer innerstaatlichen 
Fluchtalternative aufzuzeigen und nicht umgekehrt Sache des Asylwerbers, die Möglichkeit einer theoretisch 
möglichen derartigen Alternative zu widerlegen (vgl. VwGH 9.9.2003, Zl.2002/01/0497). 
 

Aufgrund des sich Versteckthaltens kann noch nicht von einer innerstaatlichen Fluchtalternative gesprochen 
werden (etwa VwGH 18.4.1996, Zl.95/20/0295; VwGH 20.3.1997, Zl 95/20/0606; in diesem Sinne ebenfalls 
VwGH 29.10.1998, Zl. 96/20/0069). Ebenso darf der Betroffene im sicheren Landesteil nicht in eine 
aussichtslose Lage gelangen und jeglicher Existenzgrundlage beraubt werden. Solcherart wird dem Kriterium der 
Zumutbarkeit der innerstaatlichen Fluchtalternative Beachtung geschenkt (VwGH 8.9.1999, Zl. 98/01/0614, 
VwGH 6.10.1999, Zl. 98/01/0535, VwGH 8.6.2000, 99/20/0597, VwGH 19.10.200, 98/20/0430; VwGH 
19.10.2006, Zl. 2006/0297-6; VwGH 24.1.2008, Zl. 2006/19/0985-10). Maßgebliche Faktoren zur persönlichen 
Zumutbarkeit können das Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, Behinderungen, die familiäre Situation und 
Verwandtschaftsverhältnisse, soziale und andere Schwächen, ethnische, kulturelle oder religiöse Überlegungen, 
politische und soziale Verbindungen und Vereinbarkeiten, Sprachkenntnisse, Bildungs-, Berufs- und 
Arbeitshintergrund und -möglichkeiten, sowie gegebenenfalls bereits erlittene Verfolgung und deren psychische 
Auswirkungen sein. Es wird jedoch die Ansicht vertreten, dass schlechte soziale und wirtschaftliche 
Bedingungen in dem betreffenden Landesteil die innerstaatliche Fluchtalternative nicht grundsätzliche 
ausschließen (siehe VwGH 8.9.1999, 98/01/0620; VwGH 26.6.1996, 95/20/0427) Ein bloßes Absinken des 
Lebensstandards durch die Inanspruchnahme der innerstaatlichen Fluchtalternative, welches jedoch noch über 
dem Niveau der aussichtslosen Lage ist daher bei Bestehen einer Existenzgrundlage hinzunehmen. 
 

Zu den bereits getroffenen Ausführungen kommt noch hinzu, dass das verfolgungssichere Gebiet eine gewisse 
Beständigkeit in dem Sinne aufweisen muss, dass der Betroffene nicht damit rechnen muss, jederzeit auch in 
diesem Gebiet wieder die Verfolgung, vor der er flüchtete, erwarten zu müssen (VwGH 21.3.2002, Zl. 
99/20/0401, in diesem Sinne auch VwGH 19.2.2004, Zl. 2002/20/0075; VwGH 24.6.2004, Zl. 2001/20/0420). 
 

Ebenso muss das sichere Gebiet für den Betroffenen erreichbar sein, ohne jenes Gebiet betreten zu müssen, in 
welchem er Verfolgung befürchtet bzw. muss im Rahmen der Refoulementprüfung feststehen, dass eine 
Abschiebung in dieses sichere Gebiet möglich ist (VwGH 26.6.1997, Zl.95/21/0294; in diesem Sinne auch 
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VwGH 11.6.1997, Zl. 95/21/0908, 6.11.1998, Zl. 95/21/1121; VwGH 10.6.1999, 95/21/0945, ähnlich VwGH 
17.2.2000, 9718/0562). 
 

Zum Wesen und den Voraussetzungen der innerstaatlichen Fluchtalternative vgl. weiter: Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR), Handbuch über Verfahren und Kriterien zur 
Feststellung der Flüchtlingseigenschaft (1979), Rz 91; Art. 8 der Richtlinie 2004/83 EG des Rates vom 29. April 
2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als 
Flüchtlinge oder als Person, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des gewährten 
Schutzes ("Statusrichtlinie); Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 2005, S. 357 ff. 
 

Aus den oa. Ausführungen ergibt sich im Zusammenhang mit der Beweiswürdigung im gegenständlichen Fall 
Folgendes: 
 

Die bP könnte durch Verlegung ihres Aufenthaltsortes in eine andere Region Pakistans, beispielsweise in 
Großstädte wie Karachi, Lahore, Islamabad, Rawalpindi oder Faisalabad, der behaupteten Verfolgung entgehen. 
Dass die angeblichen Verfolger so ein großes Interesse an der beschwerdeführenden Partei haben, dass sie sie 
überall in Pakistan suchen würden, kann mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit nicht angenommen werden, 
ebenso wenig, dass sie sie überall finden könnten, dies auch angesichts der Bevölkerungsdichte ihres 
Herkunftslandes. 
 

Im gegenständlichen Fall ist somit letztlich davon auszugehen, dass aufgrund der fehlenden Exponiertheit der 
bP, der Größe und des Bevölkerungsreichtums Pakistans, des Fehlen eines zentralen Einwohnermeldesystems, 
sowie des Fehlens jeden Hinweises, dass die Personen, von denen die Gefahren ausgehen würden über jene 
logistische Möglichkeit, über die nicht einmal der Staat verfügt, nämlich die bP in einem von ihrem bisherigen 
Aufenthaltsort weit genug entfernten aufzufinden, bzw. überhaupt ein derartiges Interesse haben, die bP durch 
Verlegung ihres Wohnorts in eine Großstadt in einem anderen Teil des Landes (z. B. Karachi, Lahore, 
Islamabad, Rawalpindi) nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit mit weiteren Verfolgungshandlungen durch 
solche Personen rechnen muss. 
 

Ebenso ist ein derartiges Gebiet für die bP aufgrund der Vielzahl der Einreisemöglichkeiten nach Pakistan 
erreichbar, ohne durch jenes Gebiet reisen zu müssen, in der ihr Bedrohung drohen würde und war die 
Erreichbarkeit auch schon zu jenem Zeitpunkt gegeben, als sich die bP noch in Pakistan aufhielt und bereits über 
Karachi ausreiste. 
 

Die Möglichkeiten, sich in Pakistan eine Existenzgrundlage zu schaffen, hängen sehr stark von den individuellen 
Fähigkeiten, Kenntnissen und der körperlichen Verfassung ab und können durch Unterstützung seitens 
Verwandter, Freunde oder Glaubensbrüder deutlich erhöht werden. Selbst für unqualifizierte aber gesunde 
Menschen wird es in der Regel möglich sein, sich durch Gelegenheitsjobs (im schlechtesten Falle als 
Lagerarbeiter, LKW-Beifahrer, Tellerwäscher oder Abfallsammler) ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dass es 
möglich ist, sich auch als Neuankömmling z.B. in einer Stadt wie Karachi niederzulassen, zeigen die Zigtausend 
afghanischen Flüchtlinge, die sich dort dauerhaft niedergelassen haben und aktiv am Wirtschaftsleben der Stadt 
teilnehmen (vgl. ho. Erk. vom 16.11.2011, C7 314209-1/2008/4E). Im Lichte dieser Ausführungen erscheint es 
der bP aufgrund der Feststellungen zu ihrer Person vor dem Hintergrund der allgemeinen Lage in Pakistan 
möglich und zumutbar, dort ihre dringendsten Lebensbedürfnissen auch in einem anderen Landesteil zu decken 
und wird die bP somit auch an diesen Orten über eine hinreichende Existenzgrundlage verfügen. Bei der bP 
handelt es sich um einen mobilen, jungen, gesunden, nicht vulnerablen arbeitsfähigen Menschen, welche ihre 
Mobilität und die Fähigkeit, auch in einer fremden Umgebung zurecht zu kommen bereits durch ihre Reise nach 
Österreich unter Beweis stellte und auch bisher in der Lage war, ihr Leben in Pakistan zu meistern. Weiter 
könnte die bP in einer genannten Großstadt eine Beschäftigung, wie etwa als Lagerarbeiter, LKW-Beifahrer, 
Tellerwäscher oder Abfallsammler, bzw. zumindest Gelegenheitsarbeiten, annehmen (vgl. hierzu auch das ho. 
Erk. vom 13.8.2012, Zl. Zl. E10 414399-1/2010/12E. Die Behandlung einer dagegen eingebrachten Beschwerde 
an den VfGH wurde mit do. Beschluss vom 10.10.2012, U 1921/12-3 abgelehnt; ebenso ho. Erk. vom 22.4.2013, 
Zl. E10 429.568-1/2012/13E, Ablehnung der Behandlung der Beschwerde durch Beschluss des VfGH vom 
18.9.2013, U 1825/2013-7). 
 

Auch die nahe liegenden und bereits beschriebenen wirtschaftlichen Erwägungen können nicht zu Gewährung 
von Asyl führen, zumal keinerlei Hinweise bestehen, dass die bP aufgrund eines in Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 
der GFK genannten Grundes von der angespannten wirtschaftlichen Lage in Pakistan nachteiliger betroffen 
wäre, als die sonstige pakistanische Bevölkerung (zur fehlenden asylrechtlichen Relevanz wirtschaftlich 
motivierter Ausreisegründe siehe auch Erk. d. VwGH vom 6.3.1996, Zi. 95/20/0110 oder vom 20.6. 1995, Zl. 
95/19/0040). 
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Da sich auch im Rahmen des sonstigen Ermittlungsergebnisses bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter 
Tatsachen keine Hinweise auf das Vorliegen der Gefahr einer Verfolgung aus einem in Art. 1 Abschnitt A Ziffer 
2 der GFK genannten Grund ergaben, scheidet die Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten somit aus. 
 

II.2.6. Nichtzuerkennung des Status subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 
 

Die hier maßgeblichen Bestimmungen des § 8 AsylG lauten: 
 

"§ 8. (1) Der Status des subsidiär Schutzberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, 
 

1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 
 

2. ... 
 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. 
 

(2) Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 ist mit der 
abweisenden Entscheidung 

nach § 3 ... zu verbinden. 
 

(3) Anträge auf internationalen Schutz sind bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht. 
 

..." 
 

Zur Auslegung des Begriffs des "Herkunftsstaates" wird auf das vom 1.8.2012, Gz. E10 414843-1/2010 mwN 
verwiesen. 
 

Art. 2 EMRK lautet: 
 

"(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines 
Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens 
ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. 
 

(2) Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt 
erforderlichen Gewaltanwendung ergibt: 
 

a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen; 
 

b) um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß 
festgehaltenen Person zu verhindern; 
 

c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken." 
 

Während das 6. ZPEMRK die Todesstrafe weitestgehend abgeschafft wurde, erklärt das 13. ZPEMRK die 
Todesstrafe als vollständig abgeschafft. 
 

Art. 3 EMRK lautet: 
 

"Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen 
werden." 
 

Folter bezeichnet jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen 
oder Leiden zugefügt werden, zum Beispiel um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu 
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erlangen, um sie für eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen, 
um sie oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen oder aus einem anderen, auf irgendeiner Art von 
Diskriminierung beruhenden Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren Veranlassung 
oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis verursacht werden. Der Ausdruck 
umfasst nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazu 
gehören oder damit verbunden sind (Art. 1 des UN-Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984). 
 

Unter unmenschlicher Behandlung ist die vorsätzliche Verursachung intensiven Leides unterhalb der Stufe der 
Folter zu verstehen (Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Bundesverfassungsrecht 10. Aufl. (2007), RZ 1394). 
 

Unter einer erniedrigenden Behandlung die Zufügung einer Demütigung oder Entwürdigung von besonderem 
Grad zu verstehen (Näher Tomasovsky, FS Funk (2003) 579; Grabenwarter, Menschenrechtskonvention 134f). 
 

Art. 3 EMRK enthält keinen Gesetzesvorbehalt und umfasst jede physische Person (auch Fremde), welche sich 
im Bundesgebiet aufhält. 
 

Der EGMR geht in seiner ständigen Rechtsprechung davon aus, dass die EMRK kein Recht auf politisches Asyl 
garantiert. Die Ausweisung eines Fremden kann jedoch eine Verantwortlichkeit des ausweisenden Staates nach 
Art. 3 EMRK begründen, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass der betroffene Person im 
Falle seiner Ausweisung einem realen Risiko ausgesetzt würde, im Empfangsstaat einer Art. 3 EMRK 
widersprechenden Behandlung unterworfen zu werden (vgl. etwa EGMR, Urteil vom 8. April 2008, NNYANZI 
gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 21878/06). 
 

Eine aufenthaltsbeendende Maßnahme verletzt Art. 3 EMRK auch dann, wenn begründete Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass der Fremde im Zielland gefoltert oder unmenschlich behandelt wird (für viele: 

VfSlg 13.314; EGMR 7.7.1989, Soering, EuGRZ 1989, 314). Die Asylbehörde hat daher auch Umstände im 
Herkunftsstaat der bP zu berücksichtigen, auch wenn diese nicht in die unmittelbare Verantwortlichkeit 
Österreichs fallen. Als Ausgleich für diesen weiten Prüfungsansatz und der absoluten Geltung dieses 
Grundrechts reduziert der EGMR jedoch die Verantwortlichkeit des Staates (hier: Österreich) dahingehend, dass 
er für ein "ausreichend reales Risiko" für eine Verletzung des Art. 3 EMRK eingedenk des hohen 
Eingriffschwellenwertes ("high threshold") dieser Fundamentalnorm strenge Kriterien heranzieht, wenn dem 
Beschwerdefall nicht die unmittelbare Verantwortung des Vertragstaates für einen möglichen Schaden des 
Betroffenen zu Grunde liegt (vgl. Karl Premissl in Migralex "Schutz vor Abschiebung von Traumatisierten in 
"Dublin-Verfahren"", derselbe in Migralex: "Abschiebeschutz von Traumatisieren"; EGMR: Ovidenko vs. 
Finnland; Hukic vs. Scheden, Karim, vs. Schweden, 4.7.2006, Appilic 24171/05, Goncharova & Alekseytev vs. 
Schweden, 3.5.2007, Appilic 31246/06. 
 

Der EGMR geht weiters allgemein davon aus, dass aus Art. 3 EMRK grundsätzlich kein Bleiberecht mit der 
Begründung abgeleitet werden kann, dass der Herkunftsstaat gewisse soziale, medizinische od. sonst. 
unterstützende Leistungen nicht biete, die der Staat des gegenwärtigen Aufenthaltes bietet. Nur unter 
außerordentlichen, ausnahmsweise vorliegenden Umständen kann die Entscheidung, den Fremden außer Landes 
zu schaffen, zu einer Verletzung des Art. 3 EMRK führen (vgl für mehrere. z. B. Urteil vom 2.5.1997, EGMR 
146/1996/767/964 ["St. Kitts-Fall"], oder auch Application no. 7702/04 by SALKIC and Others against Sweden 
oder S.C.C. against Sweden v. 15.2.2000, 46553 / 99). 
 

Gem. der Judikatur des EGMR muss die bP die erhebliche Wahrscheinlichkeit einer aktuellen und ernsthaften 
Gefahr schlüssig darstellen (vgl. EKMR, Entsch. Vom 7.7.1987, Nr. 12877/87 - Kalema gg. Frankreich, DR 53, 
S. 254, 264). Dazu ist es notwendig, dass die Ereignisse vor der Flucht in konkreter Weise geschildert und auf 
geeignete Weise belegt werden. Rein spekulative Befürchtungen reichen ebenso wenig aus (vgl. EKMR, Entsch. 
Vom 12.3.1980, Nr. 8897/80: X u. Y gg. Vereinigtes Königreich), wie vage oder generelle Angaben bezüglich 
möglicher Verfolgungshandlungen (vgl. EKMR, Entsch. Vom 17.10.1986, Nr. 12364/86: Kilic gg. Schweiz, DR 
50, S. 280, 289). So führt der EGMR in stRsp aus, dass es trotz allfälliger Schwierigkeiten für den Antragsteller 
"Beweise" zu beschaffen, es dennoch ihm obliegt -so weit als möglich- Informationen vorzulegen, die der 
Behörde eine Bewertung der von ihm behaupteten Gefahr im Falle einer Abschiebung ermöglicht ( z. B. EGMR 
Said gg. die Niederlande, 5.7.2005) 
 

Auch nach Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, 
durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder nicht effektiv verhinderbaren Bedrohung der relevanten 
Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des 
Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 
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26.6.1997, Zl. 95/18/1293, VwGH 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). Wenn es sich um einen der persönlichen Sphäre 
der Partei zugehörigen Umstand handelt (zB ihre familiäre (VwGH 14.2.2002, 99/18/0199 ua), gesundheitliche 
(VwSlg 9721 A/1978; VwGH 17.10.2002, 2001/20/0601) oder finanzielle (vgl VwGH 15.11.1994, 94/07/0099) 
Situation), von dem sich die Behörde nicht amtswegig Kenntnis verschaffen kann (vgl auch VwGH 24.10.1980, 
1230/78), besteht eine erhöhte Mitwirkungspflicht des Asylwerbers (VwGH 18.12.2002, 2002/18/0279). 
 

Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist auch in diesem Fall, dass eine von staatlichen 
Stellen zumindest gebilligte oder nicht effektiv verhinderbare Bedrohung der relevanten Rechtsgüter vorliegt 
oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichend funktionierende Ordnungsmacht (mehr) vorhanden 
ist und damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der 
in [nunmehr] § 8 Abs. 1 AsylG umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 26.6.1997, 
95/21/0294). 
 

Der VwGH geht davon aus, dass der Beschwerdeführer vernünftiger Weise (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380) 
damit rechnen muss, in dessen Herkunftsstaat (Abschiebestaat) mit einer über die bloße Möglichkeit (z.B. 
VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262) hinausgehenden 
maßgeblichen Wahrscheinlichkeit von einer aktuellen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194) Gefahr betroffen zu 
sein. Wird dieses Wahrscheinlichkeitskalkül nicht erreicht, scheidet die Gewährung von subsidiärem Schutz 
somit aus. 
 

Umgelegt auf den gegenständlichen Fall werden im Lichte der dort dargestellten nationalen und internationalen 
Rechtsprechung folgende Überlegungen angestellt: 
 

Hinweise auf das Vorliegen einer allgemeinen existenzbedrohenden Notlage (allgemeine Hungersnot, Seuchen, 
Naturkatastrophen oder sonstige diesen Sachverhalten gleichwertige existenzbedrohende Elementarereignisse) 
liegen nicht vor, weshalb hieraus aus diesem Blickwinkel bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen 
kein Hinweis auf das Vorliegen eines Sachverhaltes gem. Art. 2 und/oder 3 EMRK abgeleitet werden kann. 
 

Aufgrund der Ausgestaltung des Strafrechts des Herkunftsstaates der bP (die Todesstrafe wurde zwar nicht 
abgeschafft, es bestehen jedoch keine Hinweise, dass die bP einen Sachverhalt verwirklichte, welcher in Pakistan 
mit der Todesstrafe bedroht ist) scheidet das Vorliegen einer Gefahr im Sinne des Art. 2 EMRK, oder des 
Protokolls Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der Todesstrafe aus. 
 

Da sich der Herkunftsstaat der bP nicht im Zustand willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konfliktes befindet, kann bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen nicht festgestellt 
werden, dass für die bP als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines solchen internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes besteht. 
 

Auch wenn sich die Lage der Menschenrechte im Herkunftsstaat der bP in wesentlichen Bereichen als 
problematisch darstellt, kann nicht festgestellt werden, dass eine nicht sanktionierte, ständige Praxis grober, 
offenkundiger, massenhafter Menschenrechts-verletzungen (iSd VfSlg 13.897/1994, 14.119/1995, vgl. auch Art. 
3 des UN-Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe vom 10. Dezember 1984) herrschen würde und praktisch, jeder der sich im Hoheitsgebiet des Staates 
aufhält schon alleine aufgrund des Faktums des Aufenthaltes aufgrund der allgemeinen Lage mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, von einem unter § 8 Abs. 1 AsylG subsumierbaren Sachverhalt 
betroffen ist. Auch wenn das ho. Gericht nicht verkennt, dass es in Pakistan in manchen Gebieten verstärkt zu 
Anschlägen kommt, kann aufgrund des Verhältnisses zwischen der Einwohnerzahl des Landes verglichen mit 
der Anzahl jener Personen, welche solchen Anschlägen zum Opfer fallen, keine gegenteiligen Schlüsse gezogen 
werden. 
 

Aus der sonstigen allgemeinen Lage im Herkunftsstaat kann ebenfalls bei Berücksichtigung sämtlicher 
bekannter Tatsachen kein Hinweis auf das Bestehen eines unter § 8 Abs. 1 AsylG subsumierbaren Sachverhalt 
abgeleitet werden. 
 

Weitere, in der Person der bP begründete Rückkehrhindernisse können bei Berücksichtigung sämtlicher 
bekannter Tatsachen ebenfalls nicht festgestellt werden. 
 

Zur individuellen Versorgungssituation der bP wird weiters festgestellt, dass diese im Herkunftsstaat über eine 
hinreichende Existenzgrundlage verfügt. Bei der bP handelt es sich um einen mobilen, jungen, gesunden, 
arbeitsfähigen Menschen. Einerseits stammt die bP aus einem Staat, auf dessen Territorium die Grundversorgung 
der Bevölkerung gewährleistet ist und andererseits gehört die bP keinem Personenkreis an, von welchem 
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anzunehmen ist, dass er sich in Bezug auf seine individuelle Versorgungslage qualifiziert schutzbedürftiger 
darstellt als die übrige Bevölkerung, welche ebenfalls für ihre Existenzsicherung aufkommen kann. 
 

Auch steht es der bP frei, eine Beschäftigung bzw. zumindest Gelegenheitsarbeiten anzunehmen oder das -wenn 
auch nicht sonderlich leistungsfähige- Sozialsystem des Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen. 
 

Ebenso kam hervor, dass die bP im Herkunftsstaat nach wie vor über familiäre Anknüpfungspunkte verfügt. Sie 
stammt aus einem Kulturkreis, in dem auf den familiären Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung im 
Familienkreis großer Wert gelegt wird und kann daher Unterstützung durch ihre Familie erwarten. 
 

Darüber hinaus ist es der bP unbenommen, Rückkehrhilfe in Anspruch zu nehmen und sich im Falle der 
Bedürftigkeit an ein im Herkunftsstaat karitativ tätige Organisation zu wenden. 
 

Die Zumutbarkeit der Rückkehr junger, nicht invalider, arbeitsfähiger pakistanischer Männer wurde bereits im 
ho. Erk. vom 13.8.2012, Zl. Zl. E10 414399-1/2010/12E bejaht. Die Behandlung einer dagegen eingebrachten 
Beschwerde an den VfGH wurde mit do. Beschluss vom 10.10.2012, U 1921/12-3 abgelehnt (vgl. hierzu auch 
ho. Erk. vom 22.4.2013, Zl. E10 429.568-1/2012/13E, Ablehnung der Behandlung der Beschwerde durch 
Beschluss des VfGH vom 18.9.2013, U 1825/2013-7). 
 

Aufgrund der oa. Ausführungen ist letztlich im Rahmen einer Gesamtschau davon auszugehen, dass die bP im 
Falle einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat ihre dringendsten Bedürfnisse befriedigen kann und nicht über eine 
allfällige Anfangsschwierigkeiten überschreitende dauerhaft aussichtslose Lage gerät. 
 

Im Hinblick auf die Zumutbarkeit der Annahme einer -ggf. auch unattraktiven- Erwerbsmöglichkeit aus 
europarechtlicher Sicht wird auf die Richtlinie 2004/83/EG über Mindestnormen für die Anerkennung und den 
Status von Drittstaatangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig 
internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Status- bzw- 
Qualifikationsrichtlinie) aus der nachstehenden deutsche Judikatur auszugsweise zitiert, welcher sich das 
erkennende Gericht vollinhaltlich anschließt: 
 

"Nach den Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts, denen der Senat folgt, bietet ein verfolgungssicherer 
Ort erwerbsfähigen Personen das wirtschaftliche Existenzminimum grundsätzlich dann, wenn sie dort - was 
grundsätzlich zumutbar ist - durch eigene und notfalls auch weniger attraktive und ihrer Vorbildung nicht 
entsprechende Arbeit oder durch Zuwendungen von dritter Seite jedenfalls nach Überwindung von 
Anfangsschwierigkeiten das zu ihrem Lebensunterhalt unbedingt Notwendige erlangen können. Zu den 
regelmäßig zumutbaren Arbeiten gehören dabei auch Tätigkeiten, für die es keine Nachfrage auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt gibt, die nicht überkommenen Berufsbildern entsprechen, etwa weil sie keinerlei 
besondere Fähigkeiten erfordern, und die nur zeitweise, etwa zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs ausgeübt 
werden können, auch soweit diese Arbeiten im Bereich einer 'Schatten- oder Nischenwirtschaft' stattfinden. Der 
Verweis auf eine entwürdigende oder eine kriminelle Arbeit - etwa durch Beteiligung an Straftaten im Rahmen 
'mafiöser' Strukturen - ist dagegen nicht zumutbar (BVerwG, Beschluss vom 17.05.2005 - 1 B 100/05 - <juris>). 
Maßgeblich ist grundsätzlich auch nicht, ob der Staat den Flüchtlingen einen durchgehend legalen 
Aufenthaltsstatus gewähren würde, vielmehr ist in tatsächlicher Hinsicht zu fragen, ob das wirtschaftliche 
Existenzminimum zur Verfügung steht (vgl. BVerwG, Beschluss vom 31.08.2006 - 1 B 96/06 - a. a. O.; a. A. 
OVG Magdeburg, Urteil v. 31.03.2006 - 2 L 40/06 - <juris> [35 S., M8244]), d. h. ob mit den erlangten Mitteln 
auch die notwendigsten Aufwendungen für Leben und Gesundheit aufgebracht werden können." 
 

Quelle: VGH Ba-Wü: Zum internen Schutz nach der Qualifikationsrichtlinie 
 

Urteil vom 25.10.2006 - A 3 S 46/06 
 

Krankheitsbedingte Abschiebehindernisse kamen ebenfalls nicht hervor. Ebenso ist davon auszugehen, dass 
Österreich im Bedarfsfall in der Lage wäre, im Rahmen aufenthaltsbeendender Maßnahmen ausreichende 
medizinische Begleitmaßnahmen zu setzen (VwGH 25.4.2008, 2007/20/0720 bis 0723, VfGH v. 12.6.2010, Gz. 
U 613/10-10 und die bereits zitierte Judikatur; ebenso ho. Erk. vom 12.3.2010, B7 232.141-3/2009/3E und ho. 
Erk. vom 19.12.2012, E10 430719-1/2012/5E mwN). 
 

Aufgrund der getroffenen Ausführungen ist davon auszugehen, dass die bP nicht vernünftiger Weise (VwGH 
9.5.1996, Zl.95/20/0380) damit rechnen muss, in deren Herkunftsstaat mit einer über die bloße Möglichkeit (z.B. 
VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262) hinausgehenden 
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maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einer aktuellen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194) Gefahr im Sinne des § 8 
AsylG ausgesetzt zu sein, weshalb die Gewährung von subsidiären Schutz ausscheidet. 
 

II.2.7. Ausweisung in den Herkunftsstaat 
 

§ 10 AsylG lautet: 
 

" (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn 
 

1. ... 
 

2. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird; 
 

3. -4. ... 
 

und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt. 
 

(2) Ausweisungen nach Abs. 1 sind unzulässig, wenn 
 

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 
 

2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 

a) - i.) ... 
 

(3) Wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine 
Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist die Durchführung für die 
notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

(4) - (6)... 
 

(7) Wird eine Ausweisung durchsetzbar, gilt sie als durchsetzbare Rückkehrentscheidung nach dem 
Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100, und hat der Fremde binnen einer Frist von 14 Tagen 
freiwillig auszureisen. ... 
 

(8)...." 
 

Der gegenständliche Asylantrag war abzuweisen und es war weder internationaler, noch subsidiärer Schutz zu 
gewähren. Es liegt daher bei Erlassung dieses Bescheides kein rechtmäßiger Aufenthalt im Bundesgebiet mehr 
vor. 
 

Im gegenständlichen Fall kommt der bP kein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zu. 
 

Bei Ausspruch der Ausweisung kann ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienleben 
vorliegen (Art. 8 Abs 1 EMRK). 
 

Zum Prüfungsumfang des Begriffes des 'Familienlebens' in Art. 8 EMRK ist nicht nur die Kleinfamilie von 
Eltern und (minderjährigen) Kindern umfasst, sondern auch zB auch Beziehungen zwischen Geschwistern 
(EKMR 14.3.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Eltern und erwachsenen Kindern (etwa EKMR 
6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass eine gewisse 
Beziehungsintensität vorliegt. Es kann nämlich nicht von vornherein davon ausgegangen werden, dass zwischen 
Personen, welche miteinander verwandt sind, immer auch ein ausreichend intensives Familienleben iSd Art. 8 
EMRK besteht, vielmehr ist dies von den jeweils gegebenen Umständen, von der konkreten Lebenssituation 
abhängig. Der Begriff des 'Familienlebens' in Art. 8 EMRK setzt daher neben der Verwandtschaft auch andere, 
engere Bindungen voraus; die Beziehungen müssen eine gewisse Intensität aufweisen. So ist etwa darauf 
abzustellen, ob die betreffenden Personen zusammengelebt haben, ein gemeinsamer Haushalt vorliegt oder ob 
sie (finanziell) voneinander abhängig sind (vgl. dazu EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215; EKMR 
19.7.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981, 118; EKMR 14.3.1980, 
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8986/80, EuGRZ 1982, 311; Frowein - Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK- Kommentar, 
2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; Baumgartner, Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? 
ÖJZ 1998, 761; vgl. auch Rosenmayr, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1, ebenso 
VwGH vom 26.1.2006, 2002/20/0423, vgl. auch VwGH vom 8.6.2006, Zl. 2003/01/0600-14, oder VwGH vom 
26.1.2006, Zl.2002/20/0235-9, wo der VwGH im letztgenannten Erkenntnis feststellte, dass das Familienleben 
zwischen Eltern und minderjährigen Kindern nicht automatisch mit Erreichen der Volljährigkeit beendet wird, 
wenn das Kind weiter bei den Eltern lebt). 
 

Die bP hat in Österreich keine Verwandten und lebt auch sonst mit keiner nahe stehenden Person zusammen. Sie 
möchte offensichtlich ihr künftiges Leben in Österreich gestalten und hält sich bereits seit drei Jahren im 
Bundesgebiet auf. Sie reiste rechtswidrig und mit Hilfe einer Schlepperorganisation in das Bundesgebiet ein. 
 

Die Ausweisung stellt somit keinen Eingriff in das Recht auf Familienleben dar, jedoch einen solchen in das 
Recht auf Privatleben, wenngleich dieser schon alleine durch den erst -bezogen auf ihr Lebensalter- kurzen 
Aufenthalt und dem niedrigen Integrationsgrad, welcher darüber hinaus nur durch die unbegründete Stellung 
eines Asylantrages erreicht werden konnte, in Österreich relativiert wird. 
 

Die bP ist unbescholten und versucht, Deutsch zu lernen bzw. hat sie sich zu einem Deutschkurs angemeldet. 
Die bP befand sich von XXXX.2010 bis XXXX2010 in der Grundversorgung in Österreich, weshalb mangels 
Bekanntgabe legaler Erwerbsquellen davon auszugehen ist, dass die bP einer illegalen Tätigkeit in Österreich 
nachgeht. Die bP hat eine Einstellungszusage von XXXXals Spengler. Es liegt ein Unterstützungsschreiben 
eines Freundes der bP vor. 
 

Gem. Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung des Rechts auf das 
Privat- und Familienleben ist nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, welche in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, der Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Zweifellos handelt es sich sowohl beim Bundesasylamt als auch beim AsylGH um öffentliche Behörden im 
Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK und ist der Eingriff in § 8 Abs. 2 AsylG gesetzlich vorgesehen. 
 

Es ist in weiterer Folge zu prüfen, ob ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und/oder Familienlebens 
der bP im gegenständlichen Fall durch den Eingriffsvorbehalt des Art. 8 EMRK gedeckt ist und ein in einer 
demokratischen Gesellschaft legitimes Ziel, nämlich die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung iSv. Art. 8 
(2) EMRK, in verhältnismäßiger Wiese verfolgt. 
 

Bereits vor Inkrafttreten des BGBl I 29/2009 [nunmehr 67/2012] entwickelten die Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts in den Erk. d. VfGH vom 29.9.2007, Zahl B 1150/07-9 und Erk. d. VwGH vom 17.12.2007, Zahl 
2006/01/0216 bis 219-6 unter ausdrücklichen Bezug auf die Judikatur des EGMR nachstehende Richtlinien (in 
den Medien der vielgenannte "Kriterienkatalog") hinsichtlich dessen näherer Determinanten auf das vom 
1.8.2012, Gz. E10 414843-1/2010 mwN verwiesen wird. 
 

Bereits vor Inkrafttreten des durch BGBl I 38/2011 in § 10 Abs. 2 Z 2 AsylG eingefügten lit. i warf der VfGH in 
seinem Erk. B 950-954/10-08, S. 19 die Frage auf, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem 
Zeitpunkt entstanden ist, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthalts bewusst waren und kam hier in 
seiner weiteren Judikatur je nach vorliegender Sachlage im Falle einer einzelfallspezifischen Prüfung zu 
unterschiedlichen Ergebnissen (vgl. etwa VfGH 10.03.2011, B1565/10, aber auch sein Erkenntnis v. 12.6.2010, 
Gz. U 613/10-10, ähnlich auch Urteil des EGMR Urteil vom 8. April 2008, NNYANZI gegen das Vereinigte 
Königreich, Nr. 21878/06). 
 

Im Einzelnen ergibt sich aus einer Zusammenschau der in § 10 (2) 2 AsylG genannten Determinanten im Lichte 
der soeben zitierten Judikatur im Einzelnen Folgendes: 
 

 - Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt rechtswidrig war: 
 

Die bP ist seit ca. drei Jahren in Österreich aufhältig. Sie reiste rechtswidrig in das Bundesgebiet ein und konnte 
ihren Aufenthalt lediglich durch die Stellung eines unbegründeten Asylantrages vorübergehend legalisieren. 
Hätte sie diesen unbegründeten Asylantrag nicht gestellt, wäre sie rechtswidrig im Bundesgebiet aufhältig bzw. 
wäre davon auszugehen, dass der rechtswidrige Aufenthalt bereits durch entsprechende aufenthaltsbeendende 
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Maßnahmen in der Vergangenheit beendet worden wäre und sie sich nicht mehr im Bundesgebiet aufhalten 
würde. 
 

 - das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens [Privatlebens] 
 

Die bP verfügt über keine familiären bzw. die bereits beschriebenen privaten Anknüpfungspunkte 
 

 - die Schutzwürdigkeit des Familienlebens [Privatlebens] 
 

Die bP begründete ihr Privat- bzw. Familienleben zu einem Zeitpunkt, als der Aufenthalt durch die Stellung 
eines unbegründeten Asylantrages unsicher war und erfolgte in rechtsmissbräuchlicher Absicht. Auch war der 
Aufenthalt der bP zum Zeitpunkt der Begründung der privaten Anknüpfungspunkte ungewiss und nicht 
dauerhaft, sondern auf die Dauer des Asylverfahrens beschränkt. 
 

 - Grad der Integration 
 

Die beschwerdeführende Partei ist -in Bezug auf ihr Lebensaltererst einen relativ kurzen Zeitraum in Österreich 
aufhältig, hat hier keine qualifizierten Anknüpfungspunkte und war im Asylverfahren nicht in der Lage, ihren 
Antrag ohne die Beiziehung eines Dolmetschers zu begründen, wenngleich im Verfahren hervorkam, dass sie 
sich zu einem Deutschkurs angemeldet hat bzw. aufgrund dessen Grundkenntnisse der deutschen Sprache 
besitzt. 
 

Ebenso geht aus dem Akteninhalt nicht hervor, dass die bP ernsthafte Bemühungen zur Herstellung der legalen 
Selbsterhaltungsfähigkeit unternommen hätte. Die bP befand sich von XXXX.2010 bis XXXX2010 in der 
Grundversorgung in Österreich, weshalb mangels Bekanntgabe legaler Erwerbsquellen davon auszugehen ist, 
dass die bP einer illegalen Tätigkeit in Österreich nachgeht. 
 

Die bP hat eine Einstellungszusage von XXXX als Spengler. Einer Arbeitsplatzzusage kann in einem Verfahren 
betreffend Ausweisung mangels Aufenthaltsberechtigung und Arbeitserlaubnis der Fremden keine wesentliche 
Bedeutung zukommen (vgl. VwGH 21.1.2010, 2009/18/0523; 29.6.2010, 2010/18/0195; 17.12.2010, 
2010/18/0385; 22.02.2011, 2010/18/0323) 
 

Es liegt ein Unterstützungsschreiben eines Freundes der bP vor. Dazu ist auszuführen, dass das 
Unterstützungsschreiben von einem Freund der bP stammt, welcher der Sphäre der bP zuzuordnen ist. Aus dem 
Schreiben geht auch nicht hervor, woher dieser die bP kennt oder wie lange sie bekannt sind. Selbst wenn 
derartige Schreiben Indizien hinsichtlich einer Integration darstellen, so ist dennoch festzuhalten, dass dem 
Schreiben nicht entnommen werden kann, aufgrund welcher Tatsachen die bP besonderes Engagement zur 
Integration in Österreich gezeigt hätte. Es mag wohl so sein, dass die bP Laien den Eindruck einer "den Gesetzen 
zum Aufenthalt berechtigenden entsprechenden Integration" vermitteln kann. Bei genauerer Betrachtung sind die 
von der bP gesetzten Integrationsschritte im Rahmen der Interessensabwägung jedoch stark in ihrer Gewichtung 
gemildert. 
 

Weitergehende integrative Anknüpfungspunkte wurden seitens der bP weder auf Einladung hierzu, noch initiativ 
(§ 15 (1) 5 AsylG) bescheinigt. 
 

Allgemein wird hier auch auf die höchstgerichtliche Judikatur hingewiesen, wonach nicht einmal der -hier bei 
weitem mich vorliegende Umstand nicht vorliegende- Umstand, dass ein Fremder perfekt Deutsch spricht sowie 
sozial vielfältig vernetzt und integriert würde, über das übliche Maß hinausgehende Integrationsmerkmale 
darstellen und ihnen daher im Rahmen einer Interessensabwägung gem. Art. 8 Abs1 EMRK nur untergeordnete 
Bedeutung zukäme (Erk. d. VwGH vom 6.11.2009, 2008/18/0720; 25.02.2010, 2010/18/0029; vgl. aber auch zur 
Unbeachtlichkeit hoher Integration nach dreijährigem Aufenthalt VfGH U 485/2012-15 vom 12.06.2013 zu D3 
409.509-1/2009/8E). Aufgrund eines Größenschlusses müssen die hier vorliegenden Integrationsmerkmale, 
welche weit unter jenen liegen, die gemäß der oa. Judikatur im Rahmen einer Interessensabwägung als nicht 
geeignet erscheinen, um von einem Überwiegen der privaten Interessen im Sinne des Art. 8 abs. 2 EMRK 
sprechen zu können, umso weniger ausreichen, um eine Interessensabwägung zu Gunsten der privaten Interessen 
der bP treffen zu können. 
 

 - Bindungen zum Herkunftsstaat 
 

Die bP verbrachte den überwiegenden Teil ihres Lebens in Pakistan, wurde dort sozialisiert, gehört der dortigen 
Mehrheits- und Titularethnie an, bekennt sich zum dortigen Mehrheitsglauben und spricht die dortige 
Mehrheitssprache auf muttersprachlichem Niveau. Ebenso ist davon auszugehen, dass in Pakistan 
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Bezugspersonen etwa im Sinne eines gewissen Freundes- und/oder Bekanntenkreises des Beschwerdeführers 
existieren, da nichts darauf hindeutet, dass die bP vor ihrer Ausreise in ihrem Herkunftsstaat in völliger sozialer 
Isolation gelebt hätte. Es deutet daher nichts darauf hin, dass es der bP im Falle einer Rückkehr in deren 
Herkunftsstaat nicht möglich wäre, sich in die dortige Gesellschaft erneut zu integrieren. 
 

 - strafrechtliche Unbescholtenheit 
 

Die bP ist strafrechtlich unbescholten. 
 

Die Feststellung, wonach die bP strafrechtlich unbescholten ist, stellt laut Judikatur weder eine Stärkung der 
persönlichen Interessen noch eine Schwächung der öffentlichen Interessen dar (VwGH 21.1.1999, Zahl 
98/18/0420). Der VwGH geht wohl davon aus, dass es von einem Fremden, welcher sich im Bundesgebiet 
aufhält als selbstverständlich anzunehmen ist, dass er die geltenden Rechtsvorschriften einhält. Zu Lasten der bP 
ins Gewicht fallen jedoch sehr wohl rechtskräftige Verurteilungen durch ein inländisches Gericht (vgl. Erk. d. 
VwGH vom 27.2.2007, 2006/21/0164, mwN, wo dieser zum wiederholten Male klarstellt, dass das vorliegen 
einer rechtskräftigen Verurteilung den öffentlichen Interessen im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK eine besondere 
Gewichtung zukommen lässt). 
 

 - Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-. Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts 

 

Die beschwerdeführende Partei reiste nicht rechtmäßig in das Bundesgebiet ein (§ 120 FPG) was grds. als 
relevanter Verstoß gegen das Einwanderungsrecht in die Interessensabwägung einzubeziehen ist (vgl. zB. 
VwGH 25.02.2010, 2009/21/0165; 25.02.2010, 2009/21/0070). 
 

Sie legalisierte ihren Aufenthalt erst durch die Stellung des Antrages auf internationalen Schutz. 
 

Die beschwerdeführende Partei verletzte durch die nichtwahrheitsgemäße Begründung ihres Antrages auf 
internationalen Schutz ihre Mitwirkungsverpflichtung im Asylverfahren (§ 15 AsylG). 
 

 - die Frage, ob das Privat- und Familienleben zu einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten 
ihres unsicheren Aufenthaltstaates bewusst waren 

 

Der bP musste bei der Antragstellung klar sein, dass der Aufenthalt in Österreich im Falle der Abweisung des 
Asylantrages nur ein Vorübergehender ist. Ebenso indiziert die rechtswidrige und schlepperunterstützte Einreise 
den Umstand, dass der bP die Unmöglichkeit der legalen Einreise und dauerhaften Niederlassung bewusst war, 
weshalb sie nicht die weitaus weniger beschwerliche und kostengünstigere Art der legalen Einreise und 
Niederlassung gewählt hat. 
 

 - mögliches Organisationsverschulden durch die handelnden Behörden in Bezug auf die Verfahrensdauer 
 

Ein derartiges Verschulden kann aus der Aktenlage nicht entnommen werden. 
 

Im gegenständlichen Fall sind vor dem Hintergrund der Auslastung des ho. Gerichts und der belangten Behörde 
zwar keine unverhältnismäßig lange Verfahrensstillstände festzustellen, auch wenn einzuräumen ist, dass eine 
geringfügig raschere Entscheidung im Rechtsmittelverfahren bei Vorhanden entsprechender Ressourcen unter 
Umständen möglich gewesen wäre. Dennoch ist hierzu anzuführen, dass es sich bei der Frage des möglichen 
Organisationsverschuldens hinsichtlich der Verfahrensdauer um eines von mehreren Kriterien innerhalb der hier 
vorzunehmenden Interessensabwägung handelt -welchem zwar in der Vergangenheit besonderes Augenmerk 
geschenkt wurde- und das Ergebnis der Prüfung eines möglichen Organisationsverschuldens nicht für sie alleine 
und isoliert, sondern in einer Gesamtschau innerhalb sämtlicher abgewogener Kriterien zu sehen ist. 
 

Die bP stellte einen Asylantrag über den von der belangten Behörde bescheidmäßig entschied. Der Bescheid 
basierte zumindest zum Teil auf einem tatsachenwidrigen Vorbringen, welches von der bP offensichtlich 
aufgrund Opportunitätswägungen im Hinblick auf den Ausgang oder zumindest auf die Dauer des Verfahrens 
vorgetragen wurde. Gegen diesen Bescheid wurde eine Beschwerde eingebracht. 
 

Hierauf wurde die Akte dem AsylGH vorgelegt. Zwischen der Vorlage der Akte an die Abteilung C7 und E11 ist 
kein außenwirksamer Ermittlungsschritt ersichtlich. 
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Wohl ist jedoch festzustellen, dass - offensichtlich aufgrund eingangsbedingter Überlastung- während des 
genannten Zeitraumes keine außenwirksame Ermittlungsschritte gesetzt wurden, woraus jedoch nicht 
geschlossen werden kann dass der zuständige Senat keine Tätigkeiten setzte, etwa in der Prüfung seiner 
Zuständigkeit und in der Festlegung der Prioritäten der zu erledigenden anhängigen Rechtssachen bzw. 
Ermittlung der asyl- und abschiebungsrelevanten Lage im Herkunftsstaat der bP. 
 

Ebenso setzte die bP in diesem Zeitraum keine Schritte, welche zur Beschleunigung des Verfahrens hätten 
beigetragen, etwa indem sie ihr Vorbringen richtigstellte. Hierzu ist auch anzuführen, dass es auch einem 
Asylwerber mit dem Wissen, Ausbildungsstand, bisherigen Lebensweg und den Kenntnissen der bP auch aus 
ihrer Laiensphäre erkennbar war oder erkennbar sein musste, dass die Erstattung eines wahrheitswidrigen 
Vorbringens nicht zur Beschleunigung des Verfahrens, sondern zu dessen Gegenteil beiträgt. 
 

Auch ist darauf hinzuweisen, dass das ho. Gericht durch eine Änderung der Geschäftsverteilung für das Jahr 
2012 organisatorische Vorkehrungen traf, welche zu einer rascheren Finalisierung des Rechtsmittelverfahrens 
führte und erfolgte nach Übermittlung der Akte eine zeitnahe Sichtung, die Durchführung eines ergänzenden 
Ermittlungsverfahrens und die Erlassung des gegenständlichen Erkenntnisses. 
 

Aufgrund der oa. Umstände ist letztlich im Rahmen einer Gesamtschau festzuhalten, dass eine raschere 
Erledigung des Asylverfahrens beim Vorhandensein entsprechender Ressourcen denkbar ist, dennoch ist im 
gegenständlichen Fall aufgrund des Vorbringens der bP, sowie ihrem Verhalten im Verfahren davon auszugehen, 
dass ein Sachverhalt vorliegt, welcher wohl eher dem entspricht, der vom VfGH seinem Verfahren Gz. U 
613/10-10 zu prüfen war, als jenen in seinem Erkenntnissen B 950-954/10-08 bzw. B1565/10, weshalb letztlich 
nicht davon auszugehen ist, dass die zeitliche Komponente dermaßen in den Vordergrund tritt, dass aufgrund der 
Verfahrensdauer im Rahmen der Interessensabwägung im Sinne des Art. 8 EMRK von einem Überwiegen der 
privaten Interessen der bP auszugehen wäre (in Bezug auf ein gewisses Behördenverschulden in Bezug auf die 
Verfahrensdauer vgl. auch bei Vorliegen weitaus engeren Bindungen im Sinne des Art. 8 EMRK und einem ca. 
zehnjährigen Aufenthalt im Staat der Antragstellung das Urteil des EGMR Urteil vom 8. April 2008, NNYANZI 
gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 21878/06). 
 

 - weitere Erwägungen 
 

Der EGMR wiederholt in stRsp, dass es den Vertragsstaaten zukommt, die öffentliche Ordnung 
aufrechtzuerhalten, insb. in Ausübung ihres Rechts nach anerkanntem internationalem Recht und vorbehaltlich 
ihrer vertraglichen Verpflichtungen, die Einreise und den Aufenthalt von Fremden zu regeln. Die 
Entscheidungen in diesem Bereich müssen insoweit, als sie in ein durch Art. 8 (1) EMRK geschütztes Recht 
eingreifen, in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sein, dh. durch ein dringendes soziales Bedürfnis 
gerechtfertigt und va. dem verfolgten legitimen Ziel gegenüber verhältnismäßig sein. 
 

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt 
von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Artikel 8 
Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, uva) und hat dieser weiters 
festgestellt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem Abschluss des 
Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als dringend 
geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190). 
 

Ebenso wird durch die wirtschaftlichen Interessen an einer geordneten Zuwanderung und das nur für die Dauer 
des Asylverfahrens erteilte Aufenthaltsrecht, das fremdenpolizeiliche Maßnahmen nach (negativer) Beendigung 
des Asylverfahrens vorhersehbar erscheinen lässt, die Interessensabwägung anders als in jenen Fällen, in 
welchen der Fremde aufgrund eines nach den Bestimmungen des NAG erteilten Aufenthaltstitels 
aufenthaltsberechtigt war, zu Lasten des (abgelehnten) Asylsuchenden beeinflusst (vgl. Feßl/Holzschuster, 
AsylG 2005, Seite 348). 
 

Es ist nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes für die Notwendigkeit einer Ausweisung von 
Relevanz, ob der Fremde seinen Aufenthalt vom Inland her legalisieren kann. Ist das -wie hiernicht der Fall, 
könnte sich der Fremde bei der Abstandnahme von der Ausweisung unter Umgehung der aufenthaltsrechtlichen 
Bestimmungen den tatsächlichen (illegalen) Aufenthalt im Bundesgebiet auf Dauer verschaffen, was dem 
öffentlichen Interesse an der Aufrechterhaltung eines geordneten Fremdenrechts zuwiderlaufen würde. Im 
gegenständlichen Fall ist letztlich bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen kein Sachverhalt 
ersichtlich, welcher die Annahme rechtfertigen würde, dass der bP gem. § 21 (2) und (3) NAG die Legalisierung 
ihres Aufenthaltes vom Inland aus offen steht, sodass sie mit rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens eine 
unbedingte Ausreiseverpflichtung trifft, zu deren Durchsetzung es einer der Ausweisung des Fremden bedarf. 
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Der Rechtsprechung des EGMR folgend (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. Lettland, 16.06.2005, Bsw. Nr. 
60.654/00) garantiert die Konvention Ausländern kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem bestimmten 
Staat. Unter gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf dem Gebiet des 
Aufenthaltsrechts (z. B. eine Ausweisungsentscheidung) aber auch in das nach Artikel 8 EMRK geschützte 
Privatleben eines Fremden eingreifen. 
 

Bei rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens ist die bP somit nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhältig. 
Es bleibt ihr aber trotz Ausweisung unbenommen -wie anderen Fremden auch- danach vom Ausland aus einen 
Aufenthaltstitel zu beantragen und bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen so auf legale Art und Weise 
einzureisen bzw. hier zu leben. 
 

Der Ausspruch einer Ausweisung bedeutet mit deren Durchsetzbarkeit für den Fremden die Verpflichtung 
Österreich unverzüglich zu verlassen. Nur im Falle der Verhängung einer Ausweisung kann die 
Sicherheitsbehörde diese, im Interesse eines geordneten Fremdenwesens notwendige, Ausreiseverpflichtung 
erforderlichenfalls -dh. mangels Freiwilligkeit des Fremden- auch durch eine behördliche Maßnahme 
durchsetzen. 
 

Es liegen keine zu berücksichtigenden Interessen in Bezug auf das Privatleben des Beschwerdeführers vor. Im 
Falle des im XXXX 2010 illegal in Österreich eingereisten Beschwerdeführers hat das bisherige Verfahren keine 
Anhaltspunkte für die Annahme besonderer sozialer, beruflicher oder wirtschaftlicher Beziehungen in Österreich 
ergeben bzw. wurden solche von ihm auch nicht behauptet. Aber auch eine anderweitige 
Aufenthaltsverfestigung, die die Annahme einer Prävalenz der ho. Bindungen gegenüber jenen zum 
Herkunftsstaat rechtfertigen würden, wird durch den gerade einmal drei Jahre dauernden Aufenthalt hier in 
Österreich seit seiner Einreise kontraindiziert. Die bP besucht in Österreich keine Kurse, Schulen oder sonstige 
Bildungseinrichtungen oder Vereine und es wurden vom BF auch sonst keine Tätigkeiten gesetzt, die auf eine 
besondere Integration in Österreich hinweisen würden. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf VwGH 
26.06.2007, 2007/01/0479, wonach ein dreijähriger auf die Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im 
Bundesgebiet (regelmäßig) noch keine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet. Die bP hat 
den überwiegenden Teil ihres Lebens in Pakistan verbracht und wurde dort auch sozialisiert. Es deutet nichts 
darauf hin, dass es ihr im Falle einer Rückkehr in den Herkunftsstaat nicht möglich wäre, sich in die dortige 
Gesellschaft erneut zu integrieren. Im Gegensatz hierzu ist die bP - auch in Bezug auf ihr Lebensalter - erst einen 
relativ kurzen Zeitraum in Österreich aufhältig. Die bP verfügt über kein Vermögen und geht in Österreich auch 
keiner legalen Erwerbstätigkeit nach, vielmehr finanziert sie sich ihr Leben offenbar illegal. Als einzig 
relevantes positives Element erweist sich die Tatsache, dass die bP einen Deutschkurs besucht hat, was jedoch 
alleine die öffentlichen Interessen nicht aufzuwiegen vermag. 
 

Letztlich ist festzustellen, dass eine Gegenüberstellung der von der bP in ihrem Herkunftsstaat vorzufindenden 
Verhältnissen mit jenen in Österreich im Rahmen einer Interessensabwägung nicht zu einem Überwiegen der 
privaten Interessen der bP am Verbleib in Österreich gegenüber den öffentlichen Interessen an einem Verlassen 
des Bundesgebietes führen würde. 
 

Würde sich ein Fremder nunmehr generell in einer solchen Situation wie die bP erfolgreich auf sein Privat- und 
Familienleben berufen können, so würde dies dem Ziel eines geordneten Fremdenwesens und dem geordneten 
Zuzug von Fremden zuwiderlaufen und würde dies darüber hinaus dazu führen, dass Fremde, welche die 
unbegründete bzw. rechtsmissbräuchliche Asylantragstellung allenfalls in Verbindung mit einer illegalen 
Einreise in das österreichische Bundesgebiet in Kenntnis der Unbegründetheit bzw. Rechtsmissbräuchlichkeit 
des Antrag unterlassen, letztlich schlechter gestellt wären, als Fremde, welche genau zu diesen Mitteln greifen 
um sich ohne jeden sonstigen Rechtsgrund den Aufenthalt in Österreich legalisieren, was in letzter Konsequenz 
zu einer verfassungswidrigen unsachlichen Differenzierung der Fremden untereinander führen würde (vgl. 
hierzu auch das Estoppel-Prinzip ["no one can profit from his own wrongdoing"], auch den allgemein 
anerkannten Rechtsgrundsatz, wonach aus einer unter Missachtung der Rechtsordnung geschaffenen Situation 
keine Vorteile gezogen werden dürfen [VwGH 11.12.2003, 2003/07/0007]). 
 

Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme der Verhängung der Ausweisung ergibt sich aus dem Umstand, dass es 
sich hierbei um das gelindeste fremdenpolizeiliche Mittel handelt, welches zur Erreichung des angestrebten 
Zwecks geeignet erscheint. 
 

Aus den o.a. Erwägungen geht somit hervor, dass der Eingriff in die durch Art. 8 (1) EMRK geschützten Rechte 
der bP zulässig ist, weil im Rahmen einer Interessensabwägung gem. Abs. 2 leg. cit. festzustellen ist, dass das 
das öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Sinne eines geordneten Vollzugs 
des Fremdenwesens, ebenso wie die wirtschaftlichen Interessen an einer geordneten Zuwanderung deutlich den 
Interessen der bP an einem Verbleib im Bundesgebiet überwiegen und dieser Eingriff zur Erreichung der 
genannten Ziele notwendig und darüber hinaus verhältnismäßig ist. 
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Gegenständliche Ausweisung ist von der sachlich und örtlich zuständigen Fremdenbehörde zu vollziehen. 
 

II.2.8 Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine 
mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn 
 

 - der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint 
 

oder 
 

 - sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen 
entspricht. 

 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur außer Kraft getretenen Regelung des Art. II Abs. 2 lit. D Z 
43a EGVG war der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung nicht als geklärt anzusehen, 
wenn die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert bekämpft wird oder der 
Berufungsbehörde ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig erscheint, wenn rechtlich 
relevante Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre Entscheidung auf zusätzliche 
Ermittlungsergebnisse stützen will (VwGH 02.03.2006, 2003/20/0317 mit Hinweisen auf VwGH 23.01.2003, 
2002/20/0533; 12.06.2003, 2002/20/0336). Gemäß dieser Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes konnte 
im vorliegenden Fall die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof unterbleiben, da 
der maßgebliche Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt war. Was das 
Vorbringen der bP in der Beschwerde betrifft, so findet sich in dieser kein neues bzw. kein ausreichend 
konkretes Tatsachenvorbringen hinsichtlich allfälliger sonstiger Fluchtgründe. Auch tritt die bP in der 
Beschwerde den seitens der Behörde erster Instanz getätigten Ausführungen nicht in ausreichend konkreter 
Weise entgegen. 
 

Auch ergibt sich im gegenständlichen Fall aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei, dass das Vorbringen der 
bP zur Bedrohungssituation nicht den Tatsachen entspricht (§ 41 Abs. 7 2. Alt). Aus der im Klammerausdruck 
zitierten Bestimmung ist im Umkehrschluss erschließbar, dass eine Verhandlung bei nicht Vorliegen der 1. Alt. 
leg. cit, sowie des Nichtvorliegens der Voraussetzungen des § 67d AVG nur dann zu erfolgen hat, wenn noch 
nicht zweifelsfrei feststeht, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Dies kann nur dann der Fall 
sein, wenn sich das Vorbringen der bP als wahr erweist, bzw. nach der Durchführung der entsprechenden 
Ermittlungen (noch) Restzweifel an der Unwahrheit des vorgebrachten ausreisekausalen Sachverhalt bestehen, 
welche nur dadurch beseitigt werden können, indem sich das Gericht ein persönliches Bild von der bP macht 
bzw. offene Fragen nur durch persönliche Befragung des bP in einer öffentlichen Verhandlung durch das 
erkennende Gericht geklärt werden können, da sonstige Umstände, die diese Zweifel hervorrufen, auch ohne die 
Durchführung einer Verhandlung ermittelt werden können. 
 

Im gegenständlichen Fall steht schon aufgrund der sich aus den bisherigen Ermittlungen ergebenden objektiven 
Faktenlage fest, dass sich das Vorbringen der bP als zweifelsfrei nicht den Tatsachen entsprechend erweist. Es 
bleiben keinerlei Restzweifel, welche das erkennende Gericht nur dadurch beseitigen kann, indem es sich einen 
persönlichen Eindruck von der bP verschafft oder offene Fragen nur durch (eine weitere) persönliche Befragung 
der bP geklärt werden können. Eine Verhandlung konnte daher auch aufgrund des § 41 (7) 2. Alt. unterbleiben 
(vgl. ho. Erk. Gz. E10 265.923-1/2008-24E, eine dagegen eingebrachte Beschwerde an den VfGH wurde von 
diesem mit Beschluss vom 8.6.2010, U 916/10-4 abgelehnt). 
 

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass gem. ständiger Judikatur des VfGHs 
(vgl. etwa Erk. v. 15.10.2004, GZ G237/63 ua) Art. 6 EMRK im Asylverfahren nicht zur Anwendung kommt 
(vgl. auch EGMR 5.10.2000, Fall Maaouia, Appl. 39.652/98). 
 

Weiters wird darauf hingewiesen, dass sich auch keiner sonstigen unionsrechtlichen Norm, wie etwa aus Art. 39 
der Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 über Mindestnormen für Verfahren in den 
Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft eine Verhandlungspflicht für den 
gegenständlichen Fall ableiten lässt, zumal diese Bestimmung keine lückenlose Verhandlungspflicht des dort 
geforderten Tribunals oder Gerichts, welches über den dort genannten Rechtsbehelf entscheidet, fordert, sondern 
schreibt diese Bestimmung viel mehr die Entscheidung durch ein solches Tribunal oder Gericht -ggf. auch ohne 
die Durchführung einer Verhandlung- vor. 
 

Letztlich ergibt sich auch aus dem auf Asylverfahren anwendbaren Art 47 der Grundrechtecharta der 
Europäischen Union im gegenständlichen Fall keine Verhandlungspflicht (Erk. d. VfGH U 466/11-18, U 
1836/11-13). 
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II.2.9 Soweit die bP nochmals die persönliche Einvernahme beantragt, wird festgestellt, dass in der Beschwerde 
nicht angeführt wird, was bei einer solchen - inzwischen schon wiederholt stattgefundenen persönlichen 
Einvernahmen (das in diesen Einvernahmen erstattete Vorbringen, sowie der Verlauf der Einvernahmen wurde 
in entsprechenden Niederschriften, denen die Beweiskraft des § 15 AVG unwiderlegt zukommt, festgehalten)- 
konkret an entscheidungsrelevantem und zu berücksichtigendem Sachverhalt noch hervorkommen hätte können, 
insbesondere, womit sie die aufgetretenen und für die Entscheidung maßgeblichen Widersprüche und 
Unplausibilitäten, die zur Nichtglaubhaftmachung seiner ausreisekausalen Gründe führten, aufzuklären 
beabsichtige. So argumentiert auch der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung, dass schon in der 
Beschwerde darzulegen ist, was seine ergänzende Einvernahme an diesen Widersprüchen hätte ändern können 
bzw. welche wesentlichen Umstände (Relevanzdarstellung) dadurch hervorgekommen wären. (zB. VwGH 
4.7.1994, 94/19/0337). Wird dies -so wie im gegenständlichen Fall- unterlassen, so besteht keine Verpflichtung 
zur neuerlichen Einvernahme iSe hier weiteren Beschwerdeverhandlung. 
 

II.2.10. Aufgrund der oa. Ausführungen ist dem Bundesasylamt letztlich im Rahmen einer Gesamtschau 
jedenfalls beizupflichten, dass kein Sachverhalt hervorkam, welcher bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter 
Tatsachen den Schluss zuließe, dass die bP im Falle einer Rückkehr nach Pakistan dort mit der erforderlichen 
maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einer Gefahr im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK bzw.§ 8 Abs. 1 AsylG 
ausgesetzt wäre, bzw. eine Überstellung in den Herkunftsstaat einen unzulässigen Eingriff in das durch Art. 8 
EMRK gewährleistete Recht auf das Privat- und/oder Familienleben darstellt, weshalb die Beschwerde in allen 
Punkten abzuweisen war. 


